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1 AUSGANGSLAGE 

1.1 Stand der Ortsplanung 

An der Gemeindeversammlung vom 30. März 2011 haben die Stimmberechtigten die letzte Gesamtrevision 

der Ortsplanung beschlossen. Mit Entscheid (RRE Nr. 195) vom 10. Februar 2012 erfolgte deren Genehmi-

gung durch den Regierungsrat. In den folgenden Jahren wurden verschiedene Anliegen mit Teilrevisionen 

der Ortsplanung in der kommunalen Nutzungsplanung umgesetzt. Mit der letzten Teilrevision, genehmigt 

mit Entscheid (RRE-Nr. 1096) vom 22. September 2020, wurden insbesondere die Gewässerräume im 

gesamten Gemeindegebiet festgelegt und eine Umzonung in Sempach Station vorgenommen. An der 

Gemeindeversammlung vom 23. Mai 2022 wurde die Teilrevision der Ortsplanung zur Erweiterung der 

Deponiezone Neuhüsli beschlossen und vom Regierungsrat mit Entscheid Nr. 317 vom 28. März 2023 

genehmigt.  

Parallel zur Gesamtrevision der Ortsplanung wird eine Teilrevision für das Gebiet Krauerhusegg (bisherige 

spezielle Wohnzone Nr. A1) durchgeführt. Da die Gesamtrevision aufgrund zusätzlich erforderlicher 

Konzepte (Freiraum und Mobilität) längere Zeit in Anspruch nimmt, hat der Gemeinderat beschlossen, die 

Änderung im Gebiet Krauerhusegg in einer separaten Teilrevision der Ortsplanung zu behandeln. Weitere 

Gründe dafür sind die Baulandmobilisierung und die anhaltende Nachfrage. Die Änderungen aus der 

Teilrevision sind in der Gesamtrevision enthalten.  

1.2 Handlungsbedarf 

Der Gemeinderat will die Instrumente der Ortsplanung an die aktuellen Vorgaben anpassen. Folgende 

Themenschwerpunkte werden im Rahmen der Ortsplanung behandelt: 

Á Überarbeitung des Siedlungsleitbilds (SLB) bzw. Erarbeitung des räumlichen Entwicklungskonzepts 

(REK) 

Á Umsetzung des revidierten Planungs- und Baugesetzes (PBG) und der neuen Planungs- und Bauverord-

nung (PBV) in die kommunale Nutzungsplanung 

Á Generelle Überprüfung des Zonenkonzepts und des Bau- und Zonenreglements (BZR) 

Á Umgang mit bestehenden Sondernutzungsplanungen  

Á Behandlung von Ein-, Aus- und Umzonungsgesuchen 

Aufgrund der öffentlichen Mitwirkung zum REK und den Diskussionen in der Ortsplanungskommission 

(OPK) zeigte sich, dass zu den Themen Freiraum und Mobilität vertiefte Arbeiten notwendig sind. Darum 

wurden im Rahmen der Gesamtrevision der Ortsplanung folgende Arbeiten ausgelöst:  

Á Erarbeitung Freiraumkonzept (FRK) 

Á Erarbeitung Gesamtmobilitätskonzept (GMK) 

Nach der Auswertung der öffentlichen Mitwirkung sind noch folgende weitere Arbeiten vorgesehen:  

Á Aktualisierung des Verkehrs- und Erschliessungsrichtplanes 

Á Erarbeitung Parkplatzreglement  

1.3 Absichten des Gemeinderats und der OPK 

Mit der Gesamtrevision der Ortsplanung wollen der Gemeinderat und die OPK eine gute Grundlage für die 

Gemeindeentwicklung insgesamt sowie Planungs- und Rechtssicherheit für weitergehende Planungen und 

zukünftige Bauvorhaben schaffen.  



 

L:\AUFTRAG\RAE\NEUENKIRCH\22667\TECHNI\P_2. ÖFFENTLICHE AUFLAGE\BE_PLANUNGSBERICHT_2. ÖFFENTLICHE AUFLAGE_251022.DOCX 7 / 121 

Die Hauptanliegen sind ausserdem: 

Á Bauliche Entwicklung mit Qualität in allen drei Ortsteilen 

Á Siedlungsentwicklung nach innen an den dafür geeigneten Orten 

Á Schaffung und Aufwertung von Zentrums- und Begegnungsorten für alle Generationen 

Á Erfüllung der unterschiedlichen Verkehrsbedürfnisse 

Á Schaffung von guten Rahmenbedingungen für die Wirtschaft 

Á Hohe Messlatte für Fragen der Ökologie (Grünräume, Pflanzen, Tiere, etc.) 

1.4 Arbeiten in der OPK  

Die OPK setzt sich aus 10 Vertreterinnen und Vertretern von Ortsparteien, Ortsgemeinschaften, 

Baukommission und Gewerbeverein sowie vier Vertretern der Gemeinde zusammen.  

Anlässlich vieler Sitzungen der Gesamt-OPK, aber auch der Arbeitsgruppen Zonenplan, Bau- und 

Zonenreglement, Gestaltungspläne, Freiraumkonzept und Gesamtmobilitätskonzept wurden die 

Planungsinstrumente erarbeitet, geprüft und diskutiert. Es wurden zudem Ortsbegehungen der Ortskerne 

durchgeführt.  

2 Bisheriger Verlauf der Ortsplanungsrevision  

2.1 Zukunfts- und Ergebniskonferenz  

An der Zukunftskonferenz mit der Bevölkerung vom 29. und 30. Januar 2021 mit ca. 100 Teilnehmenden 

wurden die vergangene und die zukünftig erwünschte Gemeindeentwicklung sowie die in der anstehenden 

Gesamtrevision der Ortsplanung zu setzenden Schwerpunkte diskutiert.   

Gemeinsam mit der OPK wurde anschliessend aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse aus der 

Zukunftskonferenz das bestehende Siedlungsleitbild umfassend überarbeitet sowie an die neuen Vorgaben 

der revidierten rechtlichen Grundlagen und die veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Für die 

Gemeindeentwicklung besonders wichtige Themen erhalten im REK ein höheres Gewicht als bisher, dies 

betrifft insbesondere das Thema Siedlungsentwicklung nach innen. 

Am 10. November 2021 wurde der Entwurf des REK an einer Ergebniskonferenz der Bevölkerung vorgestellt 

und dessen Inhalte diskutiert. Anschliessend folgte eine Überarbeitung des REK aufgrund der an der 

Ergebniskonferenz gewonnen Erkenntnissen.  

2.2 Vorabklärung REK 

Am 19. Januar 2022 wurde das REK zur Vorabklärung bei den kantonalen Dienststellen eingereicht. Die 

Stellungnahme der Dienststelle rawi zum REK ist am 12. April 2022 bei der Gemeinde eingetroffen. Gemäss 

Stellungnahme erfüllt das REK die Mindestinhalte gemäss kantonalem Richtplan und der Arbeitshilfe 

«Kommunales Siedlungsleitbild». Das REK wird grossmehrheitlich zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Begrüsst wird der Fokus auf die Innenentwicklung und es wird zustimmend zur Kenntnis genommen, dass 

die Gemeinde Siedlungsqualitäten einfordern will. Aufgrund der Stellungnahme wurden noch einzelne 

Änderungen vorgenommen, vgl. Zusammenstellung in Anhang 3 des REK.  
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2.3 Beschluss REK 

Der Gemeinderat hat das REK schliesslich an seiner Sitzung vom 6. Juli 2022 beschlossen. Es ist nach seiner 

Verabschiedung durch den Gemeinderat behördenverbindlich. Die Gemeinde richtet ihre nachfolgenden 

Planungen, insbesondere die Gesamtrevision der Ortsplanung, auf das REK aus. 

2.4 Öffentliche Mitwirkung 

Vor der Eingabe zur kantonalen Vorprüfung wurde eine öffentliche Mitwirkung zur Gesamtrevision der 

Ortsplanung inkl. den beiden Konzepten Freiraum und Gesamtmobilität durchgeführt.  

Vom 17. April bis 16. Mai 2023 fand eine öffentliche Mitwirkung zur Gesamtrevision statt. Dazu wurde eine 

Broschüre in alle Haushaltungen verschickt und es wurden zwei Informationsveranstaltungen durchgeführt. 

Am Samstagvormittag, 22. April 2023 wurden das Freiraumkonzept und das Gesamtmobilitätskonzept inkl. 

Auswirkungen auf die Ortsplanung im Rahmen von Marktständen mit der interessierten Bevölkerung 

diskutiert. Am Mittwochabend, 3. Mai 2023 fand eine Informationsveranstaltung zu den Themen der 

Gesamtrevision (Zonenplan, Bau- und Zonenreglement, Umgang mit Gestaltungsplänen, etc.) statt. Die 

Inputs aus den Informationsveranstaltungen und 38 schriftlich eingegangenen Eingaben wurden geprüft 

und mit der OPK sowie den beiden AG zu den Konzepten besprochen. Teilweise werden Gespräche mit den 

eingebenden Personen durchgeführt. Die weiteren Eingaben werden mit einem Brief beantwortet.  

Grundsätzliche Bemerkungen zu Eingaben während der Mitwirkung:  

Á Im Rahmen der Gesamtrevision der Ortsplanung werden durch verschiedene Anpassungen die 

bisherigen Bestimmungen verschärft und zudem neue Nutzungsmasse eingeführt. Die 

Bestandesgarantie für bestehende Bauten und Anlagen ist in § 178 Planungs- und Baugesetz festgelegt. 

Danach dürfen in Bauzonen rechtmässig erstellte Bauten und Anlagen, die den öffentlich-rechtlichen 

Bau- und Nutzungsvorschriften widersprechen, erhalten und zeitgemäss erneuert werden. Sie dürfen 

zudem umgebaut, in ihrer Nutzung teilweise geändert oder angemessen erweitert werden, wenn 

dadurch ihre Rechtswidrigkeit nicht oder nur unwesentlich verstärkt wird und keine überwiegenden 

öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen. Die neuen Bestimmungen sind insbesondere 

relevant für Neubauten, Ersatzneubauten oder grössere Um- und Anbauten. 

Die heutigen Grünflächengestaltungen haben Bestandesgarantie, falls sie nicht den neuen 

Anforderungen entsprechen. Bei einem entsprechenden Baugesuch (z.B. Ersatzneubau, wesentliche 

Umgestaltung Umgebung, etc.), insbesondere bei einer Anpassung der Gebäudefläche oder der 

Umgebung (z.B. Erstellung Parkplätze) sind die neuen Bestimmungen zu erfüllen und können im 

Rahmen der Baubewilligungen kontrolliert werden.  

Á Diverse Strassenabschnitte oder auch z.B. öV-Linien liegen nicht in der Zuständigkeit der Gemeinde, 

dort besteht ein beschränkter Handlungsspielraum. Der Gemeinderat muss sich entsprechend 

einsetzen bei kantonalen Projekten bzw. kann im Rahmen des Finanz- und Aufgabenplans eigene 

Massnahmen planen. 

Á Keine Eingaben wurden zur Erweiterten Ortsbildschutzzone sowie der dazugehörigen Richtlinie, der 

Richtlinie zur Beurteilung von Gestaltungsplänen oder dem Reglement zum Mehrwertausgleich 

gemacht. Auch zu der Aufhebung von diversen Gestaltungsplänen erfolgte nur eine Eingabe.   

In den folgenden Kapiteln werden alle Änderungen aufgrund der Informationsveranstaltungen oder 

schriftlichen Eingaben dokumentiert. Weiter werden auch Themen aufgeführt, die nicht zu einer Änderung 

geführt haben, aber von grösserem Interesse (keine Einzelinteressen) sind.  



 

L:\AUFTRAG\RAE\NEUENKIRCH\22667\TECHNI\P_2. ÖFFENTLICHE AUFLAGE\BE_PLANUNGSBERICHT_2. ÖFFENTLICHE AUFLAGE_251022.DOCX 9 / 121 

2.4.1 Eingaben zum Freiraumkonzept und verwandten Themen 

Thema Eingabe Umgang mit Eingabe  

Verkleinerung 

Wildtierkorridor  

Die Reduktion des 

Wildtierkorridors gegenüber den 

kantonalen Vorgaben ist nicht 

zulässig. Bestehende Bauten 

haben Bestandesgarantie und 

bauliche Massnahmen seien auch 

in der Freihaltezone 

Wildtierkorridor möglich, sofern 

die Durchwanderbarkeit 

gewährleistet werden. 

Die Freihaltezone Wildtierkorridor wurde punktuell angepasst bei 

bestehenden Höfen, um diesen genügend Entwicklungsmöglichkeiten zu 

geben. An dieser Reduktion wird festgehalten. Es wird keine Änderung 

vorgenommen.  

Massnahme zur 

Aufwertung des 

Bahnhofplatzes 

Sempach Station  

Gibt es bereits eine konkrete 

Planung?  

Der Handlungsspielraum der Gemeinde ist bei der Gestaltung des 

Bahnhofsplatzes in Sempach Station eingeschränkt. Denn der Platz dient 

auch der Zufahrt und als Wendeplatz von Bahnersatzbussen. Dazu ist die 

aktuell vorhandene Versieglung notwendig. Möglich sind verschiebbare 

Möblierungen wie z.B. der Weihnachtsbaum zur Adventszeit.  

Gärtnerweg & 

Stäg 

Man möchte ein Platz in 

Neuenkirch, auf dem man sich 

trifft. Heute sind viele Plätze 

verteilt und überall ein paar 

Leute. Ein gemeinsamer Platz ist 

notwendig, welcher erreichbar 

sein soll mit Langsamverkehr. Der 

Stäg benötigt bessere 

Beschattung, liegt aber zur 

Mehrheit in privater Hand.  

Der Gärtnerweg soll als zentraler Begegnungsplatz in Neuenkirch entwickelt 

werden. Beim Stäg ist der Handlungsspielraum für die Gemeinde aufgrund 

der Eigentumssituation eingeschränkt. Daher sollen sich die Massnahmen 

da auf die Erhaltung und Aufwertung der bestehenden Freiräume 

konzentrieren. Die beiden Massnahmen bzgl. Gärtnerweg und Stäg werden 

angepasst:  

Kapitel A Freiraumversorgung, Massnahme h.): Die Freiräume am 

Gärtnerweg sind als Begegnungsort unter Einbezug der Bevölkerung 

längerfristig zu entwickeln. Dabei sind die Bedürfnisse aller Altersgruppen 

und Geschlechter abzudecken; Gestaltungselemente wie Boule sind zu 

prüfen.  

Massnahme i): Der Stäg in Neuenkirch wird als zentraler Ort mit 

Treffpunktfunktion aufgewertet. Die Freiräume beim Stäg sollen erhalten 

und nach Möglichkeit aufgewertet werden. 

Zugänglichkeit Ab wann ist ein Platz zugänglich? 

Darf ein Spielplatz von 

auswärtigen benutzt werden?  

Die Bezeichnung als Freiraum oder die Festlegung einer Grünzone hat keine 

Auswirkungen auf die Zugänglichkeit. Grundeigentümer können bei privaten 

Spielplätzen die Zugänglichkeit einschränken.  

Grünflächenziffer Diverse Eingaben und Meldungen 

zur Grünflächenziffer sind 

eingegangen: Keine Festlegung 

der Grünflächenziffer, Festlegung 

der Grünflächenziffer jedoch nur 

anteilsmässiger Nachweis, 

Grünflächenziffer von 0.55 in der 

Wohnzone ist zu hoch.  

Die Grünflächenziffer (GFZ) wird beibehalten, sie wird als zukunftsweisend 

erachtet und es ist ein Anreiz zu setzen damit bestehende Grünflächen 

erhalten, aufgewertet oder weitere geschaffen werden. Mit dem System, 

dass ökologisch wertvolle Teile mit einem Faktor von 1.3 angerechnet 

werden und Kompensationsmassnahmen möglich sind (z.B. Dach- oder 

Fassadenbegrünungen, Baum = 10 m2) ist es möglich eine GFZ von 0.40 zu 

erreichen. Zudem soll auch ein Anreiz geschaffen werden, ökologisch 

wertvolle Flächen zu gestalten.  

Die Höhe der GFZ in der Arbeitszone von 0.10 wird beibehalten. Dies 

entspricht dem rechtsgültigem BZR und ist kein hoher Wert. Insbesondere 

in der Arbeitszone ist auf den Klimakarten eine starke Erhitzung erkennbar. 

Allerdings wird im BZR eine Ergänzung bzgl. Erweiterungen auf bestehenden 

Arealen ergänzt. Die GFZ ist in der Arbeitszone im Verhältnis einzufordern: 

«Auf bereits überbauten Grundstücken ist bei einer Erweiterung der 

bestehenden Bauten und neuen Bauten die Grünflächenziffer anteilsmässig 

nachzuweisen.» Z.B. Bei einer Anbaute von 500 m2, sowie Änderung 
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Thema Eingabe Umgang mit Eingabe  

Parkplätze und Erschliessung im Rahmen von ca. 60 m2 auf einem grossen 

Gewerbegrundstück, ist die Grünfläche im Rahmen von 56 m2 nachzuweisen 

(Kompensationsmassnahmen wie Dachbegrünungen, Bäume, etc. möglich). 

Bei Ersatzneubauten oder einer gesamten Umstrukturierung des 

Grundstücks sind die Grünflächenziffern im gesamten Rahmen 

nachzuweisen.  

Die Höhe der GFZ in den Wohnzonen wurde überprüft und im Vergleich zu 

anderen Gemeinden und dem Bestand auf 0.40 reduziert. Das stellt immer 

noch ein Anreiz zur Schaffung von ökologischen Flächen dar und ist auch in 

der bestehenden Bebauung erreichbar.  

Analyse 

Freiraumkonzept 

In der Analyse wurden noch zwei 

Themen beanstandet: 

Einzelbäume in Sempach Station, 

welche nicht mehr vorhanden 

sind und die Einfärbung beim 

Areal der Jardin Suisse als 

Freiraum. 

Die Einzelbäume sind im Zonenplan nicht als Naturobjekte vermerkt, somit 

nicht ersatzpflichtig und werden in der Analyse gestrichen.  

Das Areal der Jardin Suisse soll im vorderen Teil weiterhin für die 

Öffentlichkeit zugänglich sein. Der untere Bereich des Areals soll aus 

Sicherheitsgründen abgeschlossen werden können. In der Analyse wird 

korrigiert, so dass nur der vordere Teil als Freiraum dargestellt wird. 

Harter 

Siedlungsrand 

Es fehlen Massnahmen zur 

Aufwertung der Siedlungsränder.  

Im Freiraumkonzept sind 4 Massnahmen zur Aufwertung des 

Siedlungsrandes enthalten. Im BZR wird mit dem Art. 47 «Gestaltung des 

Siedlungsrandes» eingefordert, dass bei Baugesuchen auf den 

entsprechenden Grundstücken die Aufwertung des Siedlungsrandes 

eingefordert werden kann.  

 

2.4.2 Eingaben zum Gesamtmobilitätskonzept und verwandte Themen 

Thema Eingabe Umgang mit Eingabe  

Grundsätzlich Es seien wenig Bestrebungen zur 

Umsetzung der strategischen 

Ziele erkennbar.  

Diverse Massnahmen zu unterschiedlichen Verkehrsträgern, auch der 

Förderung von kombinierter Mobilität oder dem ÖV sind enthalten, 

oftmals handelt es sich dabei auch um politische Themen. Zu diesem 

Zweck wird eine neue Massnahme ergänzt: S.8 «Im Rahmen der 

Neuorganisation der Gemeindeordnung soll in der Gemeinde eine 

zuständige Person für die Gesamtmobilität eingesetzt werden, um 

Umsetzung der GMK zu konkretisieren und voranzutreiben» 

Maltersstrasse Defizit Knoten / Einmünder mit 

Staubildung; Defizit bei 

Fussgängerstreifen; Diverse 

Bedenken 

Das LKW-Verbot seitens Gemeinde Neuenkirch bleibt bestehen, es ist 

jedoch Zubringerdienst gestattet. Tempo 30 soll weiterhin beibehalten 

werden.  

Die Knoten / Einmünder wurde bereits umgestaltet, aufgrund der engen 

Platzverhältnisse und der Topografie ist eine Verbesserung kurzfristig 

nicht realistisch. Es wird jedoch eine neue Massnahme aufgenommen Nr. 

M.11 «Übersichtlichkeit / Sichtbarkeit inkl. Fussgängerlenkung am Knoten 

Luzernstrasse / Maltersstrasse / Rotbachweg bei zukünftiger Änderung der 

Rahmenbedingungen (z.B. grössere Platzverhältnisse) optimieren.» 

Verkehrsaufkommen 

/ Tempo 30 auf 

Kantonsstrasse 

Es seien diverse Massnahmen 

zur Verkehrsdosierung zu prüfen 

(Tempo 30, Ampelanlage, 

dynamische Tempolimiten, etc.). 

Kontroverse Eingaben zu Tempo 

30 auf der Kantonsstrasse 

Dynamische Tempolimiten sind nicht zweckmässig da man sich nicht 

daran gewöhnt. Die Strasse ist in der Zuständigkeit des Kantons (in 

Neuenkirch), daher ist der Handlungsspielraum der Gemeinde stark 

eingeschränkt. Als Massnahme höchstens weitere Analysen, z.B. Messung 

wie viel Durchgangsverkehr ist hausgemacht zur Sensibilisierung. Möglich. 

Ergänzung einer neuen Massnahme Nr. S.2 «Analyse des Verkehrs auf der 

Kantonsstrasse (Durchgangsverkehr vs. Hausgemachter Verkehr) zur 
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Sensibilisierung der Bevölkerung und als Grundlage für die Prüfung von 

weiteren Massnahmen.» 

Die Prüfung von Tempo 30 auf der Kantonsstrasse wird beibehalten, dies 

ist ohnehin zuerst auf kantonaler Ebene zu regeln (aktuell besteht ein 

Moratorium). Wenn dann kommt Tempo 30 nur in den Kernbereichen der 

Ortskerne in Frage. Fussgängerstreifen müssen bei Tempo 30 auf 

Kantonsstrasse (da streckenbezogen) im Gegensatz zu Tempo 30-Zonen 

nicht entfernt werden.  

Fahrverbot 

Seestrasse 

Das Fahrverbot sei auszuweiten 

auf die alte Schlichtistrasse. 

Das Fahrverbot (ausser Zubringer) wird in Massnahme Nr. M.1 ergänzt mit 

der Schlichtistrasse und im Plan entsprechend gekennzeichnet, um 

Schleichverkehr zu verhindern. 

Tempo 30 Auf der Mettwilstrasse sei bis zur 

Bauzonengrenze Tempo 30 

festzulegen.  

Bei der Mettwilerstrasse wird vom Kreisel bis zur Brücke über der Grossen 

Aa (Siedlungsrand) Tempo 30 als Massnahme festgelegt. Im nördlichen 

Anschluss gilt ohnehin Tempo 40 Zone.  

Neue Massnahme Nr. M. 5: «Tempo-30-Zone in Mettenwilstrasse bis 

Siedlungsrand (resp. bis zur Grossen Aa) überprüfen und umsetzen» 

Velo auf Trottoir Diverse kontroverse Eingaben 

und Diskussionen aus der 

Infoveranstaltung bzgl. gewissen 

Defiziten für Velos: Umfahrung 

Sempach Station, Ortseingang 

Neuenkirch und aufwärts-

Strecke in Hellbühl.  

Diskutiert wurde unter anderem, ob das Velo auf gewissen Trottoir-

Abschnitten zugelassen werden soll. In Neuenkirch und Hellbühl sind die 

entsprechenden Abschnitten Gegenstand von aktuellen Strassenprojekten 

bzw. sind im Bauprogramm des Kantons (Topf A). Damit werden die 

Schwachstellen verbessert. Bei der Umfahrung Sempach Station (Brücke) 

wurde vom Kanton, trotz Bemühungen der Gemeinde, keine 

Langsamverkehrverbindung erstellt. Der Randstreifen ist zu schmal um ihn 

als Veloweg markieren zu können. Jedoch wird die Massnahme dazu noch 

konkretisiert L. 3: «Beim Randstreifen der Umfahrungsstrasse den Fuss-

/Veloverkehr ermöglichen mit Ausbau des Belags und wenn möglich 

Optimierung der Querung.» 

Autobahnzubringer / 

Umfahrung 

Sempach  

Der Korridor für den möglichen 

Autobahnzubringer sei 

wegzulassen bzw. auf die 

bestehende Strasse Richtung 

Gottsmänige zu verlegen (kein 

Verbrauch von LW-Fläche, etc.) 

Das Ziel eines möglichen neuen Autobahnzubringers ist aus Sicht der OPK 

eine Entlastung der Stadt Sempach und nicht die Verbesserung des 

Anschlusses für den motorisierten Verkehr der Gemeinde Neuenkirch. Ein 

direkterer Autobahnzubringer könnte die Entwicklung von Sempach 

Station fördern / begünstigen ς was von den Einwohnern nicht erwünscht 

ist (vgl. Ergebnis-/Zukunftskonferenz zum REK) und noch zu erarbeiten ist. 

Die Darstellung des Korridors wird in einen Pfeil umgewandelt und die 

Massnahme umformuliert: R. 7 «Falls eine neue Umfahrung von Sempach 

langfristig erstellt werden sollte, so stellt der Pfeil eine mögliche Lage dar 

(keine Hofbereiche tangiert). Konkret ist dies im Rahmen eines allfälligen 

Projekts zwischen Kanton, den Gemeinden Neuenkirch und Sempach und 

den Betroffenen auszuarbeiten.» 

Freizeitverkehr 

Sempachersee 

Der Velo- und Fussgängerweg 

am See sei zu verbreitern.  

Der Handlungsspielraum ist klein aufgrund der Lage ausserhalb der 

Bauzone und der kantonalen Verordnung zum Schutz des Sempachersees 

und seiner Ufer. Im regionalen Konzept Freizeitverkehrslenkung am 

Sempachersee sind Massnahmen zur Sensibilisierung und Signalisation 

der geeigneten Routen vorgesehen. In einem Bereich wird eine 

Verbreitung des Wegs im Rahmen des Projekts der Vogelwarte erfolgen. 

Dies hat jedoch keinen Zusammenhang mit der Ortsplanung. Es wird 

jedoch eine neue Massnahme aufgenommen: L. 2 «Insbesondere 

Massnahmen aus dem Projekt Freizeitverkehrslenkung am Sempachersee 

im Verkehrsrichtplan aufnehmen.» 
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2.4.3 Eingaben zur Gesamtrevision der Ortsplanung 

Thema Eingabe Umgang mit Eingabe  

Zukunftsstrategie 

Sempach Station 

Keine konsistente 

Zukunftsstrategie für Sempach 

Station erkennbar 

Die Zukunftsstrategie für Sempach Station soll partizipativ mit der 

betroffenen Bevölkerung erarbeitet werden, jedoch nicht im Rahmen der 

Gesamtrevision der Ortsplanung.  

Surseestrasse / 

Lippenrüti  

Es sei kein Bedarf für Gewerbe in 

Zukunft vorhanden, aufgrund der 

guten Erschliessung sei eine dichte 

Zone zweckmässig. Die 

Grundstücke Nrn. 471, 1317 seien 

der W-17 und die GS Nrn. 1170 

und 1378 seien im nördlichen Teil 

der W-17 und im südlichen der W-

14 (sehr dicht) zuzuteilen.  

Entlang der Kantonsstrasse wird die Arbeits- und Wohnzone AW-14 

beibehalten. Ganz auf eine Mischzone soll nicht verzichtet werden, da 

Betriebe dort sind, Bedarf nach Gewerbeflächen in der Gemeinde 

vorhanden sind und von der Strasse eine Lärmbelastung vorliegt. Im 

dahinterliegenden Bereich ist eine Wohnzone W-14 denkbar. Die 

Grundeigentümer sind bereit, einen Gestaltungsplan über dieses Gebiet zu 

erarbeiten. Dies wird von der Kommission begrüsst (Qualität der 

Überbauung). Mit dem Gestaltungsplan kann bei einer hohen Qualität eine 

Abweichung bis zu 3 m gegeben werden (14 + 3 m = 17 m). Die Höhe von 

17 m wird insbesondere am Ortseingang und im Übergang zu den 

niedrigen bestehenden Wohnzonen als zu hoch beurteilt. Im 

Gestaltungsplan werden Anforderungen gestellt: Grünkorridor, 

Eingliederung Ortseingang und Übergang zur bestehenden Bebauung, 

Erstellung einer Langsam-Verkehrsverbindung. Mit einer 

Gestaltungsplanpflicht und der Umzonung fällt für dieses Gebiet 

voraussichtlich eine Mehrwertabgabe an. 

 

 

Ausschnitt ZP, Stand Mitwirkung Ausschnitt ZP, nach Mitwirkung 

 

Rippertschwand Die ÜZ und Gesamthöhe wird in 

der Rippertschwand als zu tief und 

einschränkend beurteilt. 

Möglichkeiten für 

Grundeigentümer zur 

Weiterentwicklung sollen offen 

bleiben und 

Die Festlegung einer Gesamthöhe von max. 9 m und der ÜZ von 0.21 (ÜZ-

A) lässt keine grosse Entwicklung im Quartier zu. Die Satteldächer werden 

als Gestaltungselement begrüsst und sollen gefördert werden, ohne 

Einschränkungen in der Dachgestaltung im BZR vorzugeben. Ein Verbot von 

Flachdächern wird nicht als zweckmässig erachtet.  

Die ÜZ für die ÜZ-A (Flachdach) wird um 0.03 auf 0.24 erhöht. Die ÜZ-B 

(Schrägdach) wird bei 0.24 beibehalten, allerdings wird in diesem Fall die 
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Thema Eingabe Umgang mit Eingabe  

Mehrgenerationenhäuser 

ermöglicht werden.  

max. Gesamthöhe auf 11 m erhöht. So entsteht ein Anreiz und auch die 

Möglichkeit die bestehenden Schrägdächer beizubehalten und trotzdem 

eine Aufstockung vornehmen zu können.   

Umzonung 

Hellbühl 

Die Teilfläche des GS Nr. 762 soll 

von der reinen Wohnzone in die 

Wohn- und Arbeitszone umgezont 

werden, um Möglichkeit für 

Gewerbe im Ortsteil Hellbühl zu 

schaffen.  

Die Teilfläche wird in die Wohn- und Arbeitszone 14 umgezont. Somit 

entsteht ein Streifen im Übergang zwischen der Arbeitszone und der 

Wohnzone.  

 Ausschnitt ZP, Stand Mitwirkung Ausschnitt ZP, nach Mitwirkung 

 

Reservezonen  Diverse kontroverse Eingaben: von 

Streichung aller Reservezonen, 

über Streichung derer am 

Siedlungsrand zur Beibehaltung 

aller Reservezonen, welche 

gestrichen wurden.  

Die Umzonung der Reservezone in die Landwirtschaftszone ist nicht mit 

einer Rückzonung gleichzusetzen. Die Reservezone ist bereits heute eine 

Nichtbauzone und es gelten die Bestimmungen der Landwirtschaftszone. 

Als Kompensationsgemeinde sind Einzonungen aktuell kein Thema. Bei 

nachgewiesenem Bedarf ist in Zukunft zu prüfen wo eine Einzonung 

zweckmässig ist: in erster Linie sind das mit ÖV gut erschlossene Gebiet 

sowie Gebiete, welche bereits von Bauzonen umschlossen sind.  

Die Reservezonen müssen gemäss Kantonalem Richtplan reduziert werden. 

Neuenkirch weist aktuell zu grosse Reservezonen auf. Diese sind daher zu 

reduzieren. Im Grundsatz wurden in allen Ortsteilen die Reservezonen 

überprüft und insbesondere bei denjenigen Flächen, welche am 

Siedlungsrand liegen Korrekturen vorgenommen. Es gibt zudem weder ein 

Anrecht auf Einzonung noch ein Anrecht auf Aussicht (keine Einzonung). Es 

werden keine Änderungen an den Reservezonen aufgrund der Eingaben 

vorgenommen.   

Einschränkung 

Solaranlagen 

Aufständerung soll verboten bzw. 

eingeschränkt werden.  

Es gelten die Vorgaben des Raumplanungsrechtes, diese können nicht 
eingeschränkt werden (ausser in speziellen Gebieten z.B. ISOS).  
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Thema Eingabe Umgang mit Eingabe  

Generelle 

Erhöhung der ÜZ 

um 0.03 

Es könne nicht mehr so viel gebaut 

werden mit der vorgesehenen ÜZ 

im Vergleich zu anderen 

Gemeinden.  

Die Berechnungen der theoretischen Einwohnerkapazitäten liegen aktuell 

über dem Zielwert gemäss dem REK. Eine Erhöhung der ÜZ um 0.03 würde 

mutmasslich wiederum zu einer Erhöhung des Potenzials und der 

theoretischen Einwohnerkapazitäten führen. Dies wird nicht als 

zweckmässig erachtet.  

Gebiete mit 

Gestaltungsplan-

Pflicht 

Diverse Eingaben zur Aufhebung 

aller Gestaltungsplan-Pflichten und 

insbesondere zur Aufhebung der 

GP-Pflicht in den Gebieten 

Waldstrasse und Klösterli.  

Es werden diverse Gründe 
aufgeführt in den Eingaben.  

In folgenden Fällen wird die Pflicht zu Gestaltungsplänen beibehalten:  

Á grosse unbebaute Flächen,  

Á GP besteht bereits und wird nicht aufgehoben bzw. ist auch weiterhin 

zweckmässig,  

Á zentral gelegene Gebiete (Gärtnerweg, Kirchgemeinde, Zentrum 

Hellbühl) 

Argumente für GP-Pflicht-Gebiete: parzellenübergreifende Planung wird 

gefördert, gemeinsame Lösungen z.B. bzgl. Erschliessung, Parkierung, 

Siedlungsrandgestaltung, Langsamverkehrs-Wege, etc. werden gefördert; 

mit GP-Pflicht wird hohe Qualität gefordert und gefördert; spezielle Inhalte 

wie z.B. Bushaltestelle können eingefordert werden; bisher oft zu 

punktuellen Entwicklungen in sensiblen Gebieten (z.B. entlang 

Kantonsstrasse) ohne Berücksichtigung / Bezug zur Umgebung  

Argumente gegen GP-Pflicht-Gebiete (insbesondere Klösterli, Waldstrasse, 

Stäg): überbaute Gebiete, wenig bis keine Freiflächen; viele Eigentümer mit 

gegenläufigen Interessen; unterschiedliche Bauepochen, d.h. 

unterschiedliche Interessen für Entwicklung / Bauaktivitäten vorhanden; 

kein «Leader» bzw. Investor vorhanden; Befürchtung: kostenaufwendig 

und langfristiger Prozess; zeitnahe Entwicklung wird mit GP-Pflicht nicht 

begünstigt;  

Die Gestaltungsplan-Pflichten in den drei Gebieten Klösterli/ 

Krauerhusstrasse, Waldstrasse und Neustäg / Luzernstrasse werden 

gelöscht. Im VRP kann die Erstellung der Bushaltestelle 

behördenverbindlich festgelegt werden, mit den Artikeln im BZR zur 

Siedlungsrandgestaltung und Qualität können die gesuchten Qualitäten 

eingefordert werden.  

GP-Pflicht 

Zentrum 

Luzernstrasse, 

Hellbühl 

Das Grundstück Nr. 774 soll nicht 

in der GP-Pflicht sein. Es sei kein 

Abbruch vorgesehen.  

Der GP-Pflicht Perimeter wird angepasst und das Grundstück Nr. 774 aus 

der GP-Pflicht entlassen. Die Grundeigentümer beabsichtigen das Gebäude 

auf dem Grundstück zu sanieren aber nicht weiter zu verändern. In den 

BZR-Bestimmungen zu der GP-Pflicht wird ergänzt, dass auf das Grundstück 

Nr. 774 und die erhaltenswerte Baute Rücksicht zu nehmen ist.   

Der Gewerbeanteil wird nicht verändert. Entlang der Strasse besteht 

ohnehin eine Lärmvorbelastung, welche unattraktiv für eine Wohnnutzung 

im EG ist.   

Grünzone 

Werligen  

Keine Aufhebung des GP Werligen 

da mit der Bewilligung damals 

diverse Bestimmungen in den 

Sonderbauvorschriften bzgl. der 

Grünzone aufgenommen wurden.  

An der Aufhebung des Gestaltungsplans Werligen wird festgehalten, 

jedoch werden die Bestimmungen zur Grünzone Nr. 25 entsprechend den 

Sonderbauvorschriften eingeschränkt: nur Ver- und Entsorgung, Fussweg 

sowie Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern ist möglich.   
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2.5 Bereinigung während kantonaler Vorprüfung 

Am 5. September 2023 wurde die Gesamtrevision der Ortsplanung bei der DS rawi zur kantonalen 

Vorprüfung eingereicht. Aufgrund des neuen Vorprüfungsprozesses fand am 13. Dezember 2023 eine 

Bereinigungsbesprechung zwischen Vertretern des Kantons, der Gemeinde und des Planungsbüros statt. 

Grundlage für die Bereinigungsbesprechung bildete das Vernehmlassungsergebnis der kantonalen 

Dienststellen. Die Auswertungstabelle der Bereinigungsbesprechung wurde anschliessend an 3 OPK-

Sitzungen ausführlich besprochen. Im Anschluss an die Bereinigung wird die Gesamtrevision wieder bei der 

DS rawi eingereicht. Gestützt auf das bereinigte Planungsdossier wird dann der Vorprüfungsbericht erstellt. 

Zusammenfassend hält das BUWD zu den eingereichten Unterlagen fest, dass  

Á einzelne Überprüfungen des Zonenkonzepts bzgl. Nutzungsmassen, Zonensprüngen, Wohnanteilen, 

etc. notwendig sind, 

Á die Einzonungen sehr kritisch bzw. teilweise negativ beurteilt werden, 

Á die Richtlinie Umgebung, die Richtlinie zur Beurteilung von Gestaltungsplänen und das 

Freiraumkonzept positiv beurteilt werden, 

Á Anträge betreffend Gewässerraum, Freihaltezone Wildtierkorridor gemacht werden, 

Á das Bau- und Zonenreglement mit Bestimmungen zu Naturobjekten, Grünkorridoren, 

Lichtemissionen und Lebensraum von Tieren positiv gewertet wird. 

Zum Mehrwertabgabe-Reglement und zur Richtlinie erweiterte Ortsbildschutzzone wurde keine 

Rückmeldung gemacht. 

Die folgenden Ausführungen fassen die Anträge und Änderungen der Bereinigung während der kantonalen 

Vorprüfung zusammen. Ausserdem werden die Erwägungen des Gemeinderats und der OPK sowie der 

Umgang mit den Anträgen beschrieben, welche umgesetzt werden: 

2.5.1 Anträge und Anpassungen betreffend Zonenplan  

Betreff Antrag / Hinweis Erwägungen Gemeinde 

Neues Zonenkonzept/ 

Baumasse 

Bei den Wohnzonen W 9 und W 11 

wird zwischen drei verschiedenen 

Dichtewerten unterschieden. Die ÜZ 

für die Wohnzone 11 sehr dicht (W-

11sd), die Wohnzone 14 sehr dicht 

(W-14sd) und die Wohn- und 

Arbeitszone 14 (AW-14) sind mit > 

0.3 als sehr dicht zu bewerten. Je 

dichter die Bebauung, desto 

wichtiger werden Freiräume. 

Die ausgeschiedenen Zonen (sehr 

dicht und AW-14) sind hinsichtlich 

der Dichte und der jeweiligen 

Ortsverträglichkeit zu überprüfen. 

Grundsätzlich wurde das Zonenkonzept sehr eng am Bestand 

festgelegt; auch die hohen ÜZ-Werte ergeben sich daraus. 

Die minimale Grünflächenziffer von 0.40 mit Anforderungen 

an die ökologische Gestaltung in den Wohnzonen stellt 

sicher, dass auch den Freiräumen ausreichend Beachtung 

geschenkt wird.  

 

Á W-9 sehr dicht: Nur 1 Quartier, welches aufgrund der 

bisherigen Zone (Spezielle Wohnzone) und ehemaligem 

GP so gewachsen ist. Die Bauten weisen eine 

Gesamthöhe von 6 m auf und der 80%-Wert des 

Bestandes für die ÜZ beträgt 0.44.  
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Betreff Antrag / Hinweis Erwägungen Gemeinde 

Á W-11 sehr dicht: Es handelt sich grösstenteils (bis auf 

Kenelmatt) um zentral gelegene Gebiete und 

Bebauungen mit Reihen- und Doppelfamilienhäusern. 

Eine bauliche Verdichtung ist an diesen Lagen 

verträglich. Die Nutzungsmasse entsprechen ohnehin 

dem Bestand. Der 80%-Wert über alle Gebiete in der 

W-11 sd liegt bei 0.37. Mit einer neuen maximalen ÜZ-

A von 0.33 (bzw. ÜZ-B von 

0.36) wird somit der 

Bestand abgebildet.  

Á W-14 dicht: Es handelt sich nur um zwei Areale. In 

Hellbühl sind die Grundstücke im Bestand bereits so 

dicht bebaut. Für das Areal in Neuenkirch (Ausschnitt 

rechts) wird aufgrund der Lage und des Potenzials der 

unüberbauten Flächen bewusst eine Umzonung 

vorgenommen. Bei diesem Areal wird auch eine GP-

Pflicht festgelegt, welche zur Qualität der zukünftigen 

Bebauung beiträgt. Aufgrund der Anträge in der 

Bereinigung wird ein Areal in Hellbühl von der W-17 in 

die W-14 dicht umgezont. Diese Bauten weisen im 

Bestand ebenfalls eine hohe ÜZ auf.  

Á AW-14: Es handelt sich bereits heute um dicht bebaute 

Gebiete. Der 80%-Wert des Bestandes liegt bei einer ÜZ 

von 0.40 über alle Grundstücke in der Zone. Der 

Mittelwert liegt bei 0.31. Mit einer neuen maximalen 

ÜZ-A von 0.37 wird dem Bestand entsprochen. Aus 

wirtschaftlicher Sicht soll das Gewerbe gefördert 

werden. Zudem liegen die Gebiete in der AW-14 fast 

immer an den Hauptstrassen und somit an zentralen, 

gut erschlossenen Lagen.  

Zu grosse Potenziale Die Entwicklung soll insbesondere in 

den Ortsteilen Neuenkirch Dorf und 

Sempach Station erfolgen. Beim 

Zonenkonzept im Ortsteil Hellbühl ist 

daher darauf zu achten, dass im 

Bestand nicht allzu grosse Potentiale 

geschaffen werden (Rösslimatt und 

Hunkelenstrasse Ost). Selbes gilt für 

Kenelmattstrasse im Ortsteil 

Neuenkirch Dorf. 

 

Hellbühl 

Á In Hellbühl wurden dieselben Grundsätze wie in den 

anderen Ortsteilen angewendet und die Zonen wurden 

mehrheitlich gemäss dem Bestand festgelegt.  

Á Das Gebiet Hunkelenstrasse-Ost wird von der 3-

geschossigen Arbeits- und Wohnzone (ArW-3) in eine 

Wohnzone 11 dicht (W-11 d) umgezont. Im Bestand 

handelt es sich um eine reine Wohnnutzung mit einer 

Gesamthöhe von mehrheitlich 10 m. Bei der ÜZ besteht 

ein gewisses Potenzial, welches sich mit der guten Lage 

direkt am Ortskern begründen lässt. 
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Á Rösslimatte: Das Gebiet wird anstatt der W-17 der W-

14 dicht 

zugeordnet. Im 

Bestand gibt es 

Bauten, welche 

eine grössere 

Höhe als 14 m 

aufweisen. Für 

diese gilt die 

Bestandesgarantie. 

Die Lage am Hang 

und heutigen 

Siedlungsrand 

erfordert einen 

sensiblen Umgang 

mit den Höhen. Der Ausbau oder allfällige 

Ersatzneubauten bis auf 17 m wird als zu hoch 

beurteilt.   

Kenelmattstrasse, Neuenkirch: 

Á Das Quartier liegt nicht zentral, aber die 

Nutzungsmasse wurden sehr nahe am Bestand 

definiert. Aufgrund der unterschiedlichen 

Parzellierungen besteht eine heterogene Bebauung. 

Neu wird eine maximale Gesamthöhe von 11 m 

festgelegt, was tlw. im Bestand bereits überschritten 

wird. Der 80%-Wert des Bestandes beträgt bei der 

Überbauungsziffer 0.34 über alle Grundstücke. Mit der 

neuen maximalen ÜZ-A von 0.33 wird diesem Bestand 

Rechnung getragen. Insbesondere da bzgl. Höhe neu 

etwas weniger möglich ist.  

Zonensprünge, Zoneninseln Die Zonierung weist teilweise nicht 

zu vernachlässigende Zonensprünge 

auf. Dies erfordert einen bewussten 

Umgang beim Bauen (erhöhte 

Qualitätsanforderungen). Zudem 

bestehen an diversen Orten kleine 

Zoneninseln. Die Zonierung ist zu 

überprüfen. 

Zonensprünge gab es teilweise bereits im rechtsgültigen 

Zonenplan. Weitere entstanden in Gestaltungsplangebieten, 

in welchen von der Normbauweise abgewichen wurde. 

Weiter gibt es auch Zonensprünge, bei welchen die erste 

Bautiefe entlang einer Strasse höher ist, um als Lärmriegel 

für die dahinterliegenden Quartiere zu funktionieren.  

Á Die Rösslimatte in Hellbühl wird 

von der W-17 in die W-14 

umgezont, damit reduziert sich 

der Zonensprung gegenüber den 

umliegenden Zonen.  

Á In Sempach Station werden 

einige Grundstücke in die W-11 

dicht umgezont (vorher im 

Entwurf tlw. W-9.50 und W-14). 

Dies entspricht dem heutigen 

Bestand und den bisherigen 

Möglichkeiten.  

Zoneninseln 

Á GS Nr. 803 (Käserei Hellbühl): Bereits im Bestand eine 

Zoneninsel, am Ortseingang wollte man nicht 

höher/verdichten, spezielles GS und Nutzung 
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Á GS Nr. 970 (Sonnmatt Rippertschwand): Grundsätzlich 

wurden die Gesamthöhe eher tief gehalten mit 9 bzw. 

11 m; wurde eng an Bestand definiert 

Á GS Nr. 930: Wohnhaus bei Schulhaus Sempach Station 

Ą ZöZ nicht zweckmässig, schon heute in Wohnzone 

Á GS Nr. 280: Gebäude neben Landi Ą kein 

Handlungsbedarf 

Wohnanteil  Wohnanteile in Arbeits- und 

Wohnzone sowie Zentrumszonen 

werden erhöht. Dies liegt 

grundsätzlich in der Zuständigkeit 

der Gemeinde. Es stellt sich die 

Frage, ob ein erhöhter Wohnanteil in 

Zentrumszonen im Sinne der 

zukünftigen Entwicklung steht. 

In Zusammenhang mit den (teils 

sehr) dichten Mischzonen und 

Zentrumszonen hat dies erheblichen 

Einfluss auf die 

Einwohnerkapazitäten. Insbesondere 

ein Wohnanteil von 100% in den AW-

9 und AW-10 kommen einer reinen 

Wohnzone gleich und entsprechen 

nicht dem Zweck einer Mischzone. 

Die Wohnanteile sind zu überprüfen. 

Gegebenenfalls ist auch die 

Zonierung anzupassen. 

Eine Mischzone mit 100% 

Wohnanteil kommt einer Wohnzone 

gleich und verstösst gegen die LSV 

(müsste ES II sein). Es ist die 

Zonierung anzupassen oder die BZR-

Bestimmung zu ändern. 

Die Wohnanteile in den Mischzonen werden im Rahmen der 

Gesamtrevision leicht angepasst, vgl. auch Kap. 3.3.7.  

Bereits im rechtsgültigen BZR wurden in der AW-2 reine 

Wohnbauten zugelassen. Die Bauten durften nicht eine so 

hohe AZ aufweisen, aber waren zulässig. Dies führte zu 

einem heterogenen Bestand. Zudem handelt es sich bei den 

Mischzonen mit einem möglichen Wohnanteil von 100% nur 

um wenige Gebiete / Grundstücke:  

Á AW-9: Sonnmattgrund (3 Grundstücke) Ą Die Strategie 

ist hier längerfristig, ein Teil des Areals in reines 

Wohnen zu transformieren. Eine Umzonung in 

Wohnzone geht nicht, da noch Gewerbe vorhanden ist. 

Für Lärm des bestehenden Gewerbes gibt es gemäss 

Auskunft des Rechtsdiensts keine Bestandesgarantie.  

Á AW-11: Rotbachweg-Süd, Käserei, GS Nr. 1908 in 

Hellbühl Ą Aufgrund des Bestandes und einem nur 

teilweise vorhandenen Bedarf (insbesondere 

Rotbachweg-Süd) sowie der kleinen Flächen ist ein 

Umzonen oder eine genauere Differenzierung in reine 

Wohnzone und Mischzone nicht zweckmässig (würde 

zu mehr Zoneninseln führen).  

In der AW-14, Zentrumszone 14 und Zentrumszone 17 gilt 

ein maximaler Wohnanteil von 80%. Das ist eine leichte 

Erhöhung gegenüber dem heute gültigen Prozentsatz. 

Einerseits ist der Bedarf in den Zentrumszonen für viel 

Gewerbe nicht gross. Andererseits ist die Überlegung, dass 

mindestens ein Geschoss (im Normalfall das EG) für Gewerbe 

genutzt wird und dies führt bei einer maximalen 

Gesamthöhe von 14 m mind. zu einem Anteil von 20% 

Gewerbe.  

Die Misch- oder Zentrumszonen entlang der 

Hauptverkehrsachsen können aufgrund der Lärmbelastung 

durch den Strassenverkehr nicht in eine reine Wohnzone 

umgezont werden. Weiter ist in Zentrumszonen auch die 

Qualität der Gestaltung bedeutsamer. In den 

entsprechenden BZR-Artikeln wird ergänzt, dass bei reinen 

Wohnbauten ein gemäss dem Stand der Technik optimierter 

Lärmschutz umzusetzen ist.  

LUBAT Gemäss rechtskräftigem Zonenplan 

besteht eine Differenz zur 

Einwohnerkapazität von +400 

Einwohnern. Im Zonenplanentwurf 

beträgt die Differenz +800. Grund 

dafür ist insbesondere die Anpassung 

Betreffend Wohnanteile vgl. obige Ausführungen.  

Die Erhöhung der Einwohnerkapazitäten wurde in der OPK 

mehrmals ausführlich diskutiert und Möglichkeiten geprüft, 

um diese zu reduzieren. Grossmehrheitlich orientieren sich 

die Nutzungsmasse am Bestand. Eine Reduktion derer würde 



 

L:\AUFTRAG\RAE\NEUENKIRCH\22667\TECHNI\P_2. ÖFFENTLICHE AUFLAGE\BE_PLANUNGSBERICHT_2. ÖFFENTLICHE AUFLAGE_251022.DOCX 19 / 121 

Betreff Antrag / Hinweis Erwägungen Gemeinde 

der Wohnanteile. Eine Differenz von 

+800 erscheint uns für die Gemeinde 

Neuenkirch als nicht zweckmässig 

und ist zu überprüfen. 

in diversen Quartieren dazu führen, dass mehr als 20% der 

bestehenden Bauten neu unter die Bestandesgarantie fallen 

würden.  

Neuenkirch, GS Nr. 2206 Die Aufzonung des GS Nr. 2206 am 

Siedlungsrand ist zu begründen. 

Insbesondere hinsichtlich ihrer 

Wirkung am Siedlungsrand sowie im 

Zusammenhang mit der Möglichkeit 

einer zusätzlichen Baute. 

Eine Aufzonung in die W-17 wurde vorgenommen, um einen 

zweiten Bau in derselben Höhe wie das bestehende Gebäude 

auf dem Grundstück zu ermöglichen. Das Grundstück liegt 

am Hang bzw. in einer Senke gegenüber dem Ortseingang. 

Die sensible Lage am Ortseingang, insbesondere Blick von 

der Strasse, bedingt jedoch eine gute Gestaltung. Die W-17 

wird beibehalten, allerdings wird im BZR ergänzt, dass auf 

dem Grundstück ein Schrägdach zu erstellen ist, dessen First 

parallel zum Hang verlaufen muss.  

Verkehrszonen Diverse Stellen sind betreffend 

Zuordnung zur Verkehrszone oder 

Verkehrsfläche zu überprüfen.  

Anpassung Zonenplan, vgl. Ausführungen nach Tabelle. 

Altrechtliche GP / 

Grünzonen 

Bei den aufgehobenen GP sind 

Freiflächen mittels Grünzonen zu 

sichern. Vorliegend ist dies aufgrund 

der Bebauungsstruktur 

(insbesondere bei EFH-Quartieren) 

nicht immer möglich. Folgende GP 

sind bezüglich Freiraumsicherung 

jedoch zu überprüfen: Krauerhus W3, 

Grünau, Sonnenhof, Pfrundmatte 

und Sonnenland 

Im Grundsatz wurden insbesondere ausparzellierte Spiel- 

und Gemeinschaftsflächen aus Gestaltungsplänen mit 

mehreren Grundstücken und Bauten der Grünzone 

zugewiesen.  

Weitere Grünzonen werden in den Gebieten Krauerhus W3 

(Nr. 34, 35, 36), Sonnenhof (Nr. 37) und Sonnenland (Nr. 38) 

ausgeschieden.  

In den Gebieten Grünau und Pfrundmatte werden keine 

Grünzonen festgelegt, da die Spielflächen nicht ausparzelliert 

sind, es sich um wenige Grundstücke handelt und die 

Anforderungen (Spielflächen und 

Grünflächenziffer) auch bei 

zukünftigen Änderungen 

einzuhalten sind. 
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Zonenplan Aufstufung 

Lärmempfindlichkeit 

Durch die geplanten Umzonungen 

sind einige neue Aufstufungen 

geplant. Entsprechende 

Berechnungen mit dem neu 

geltenden Lärmberechnungstool 

SonROAD18 ergeben, dass die 

Überschreitungen für die Parzellen 

Nr. 2055 und 595 nicht über dem 

Immissionsgrenzwert (ES III) liegen. 

Folglich ist eine Aufstufung dieser 

beiden Parzellen nicht möglich. Alle 

übrigen geplanten Aufstufungen sind 

umsetzbar. Zusätzlich ist die 

Aufstufung der Parzellen Nr. 959, 

1681 und 2115/2112 aufzulösen.  

Die Grundstücke Nrn. 2055, 983, 1681 und 959 (Hellbühl) 
befinden sich alle in der zweiten Bautiefe entlang der 
Kantonsstrasse. Die Aufstufung wird entsprechend dem 
Antrag entfernt.  

Beim GS Nr. 595 
(Neuenkirch) wird die Aufstufung belassen, da das 
Grundstück an der 
Hellbühlstrasse liegt, 
welche auch stark 
befahren ist und es keine 
Lärmschutzmassnahmen 
/ andere Bauten gibt, 
welche zwischen dem 
Grundstück und der 
Luzernstrasse liegen.  

Zone für öffentliche Zwecke 

Lärmempfindlichkeitsstufen 

Die Zone für öffentliche Zwecke ist 

der ES II zugeordnet. Da sich 

lärmintensive Betriebe wie 

Werkhöfe, Feuerwehr, 

Parkierungsanlagen, Kirche etc. in 

diesen Zonen befinden, empfehlen 

wir dringend zwei unterschiedliche 

öffentliche Zonen zu planen, um so 

lärmintensive Betriebe der ES III 

zuzuordnen. Denkbar ist auch eine 

farbliche Unterteilung wie sie in den 

Arbeitszonen (hell/dunkel) 

vorgenommen wird.  

Die meisten Zonen für öffentliche Zwecke liegen an den 

Kantonsstrassen, welche aufgrund des Verkehrs eine hohe 

Lärmbelastung aufweisen. Einige der Zonen für öffentliche 

Zwecke weisen lärmintensive Betriebe auf, welche in eine ES 

III gehören. 

Die gesamte Zone für öffentliche Zwecke wird neu der ES III 

zugewiesen, um diesen Umständen Rechnung zu tragen.  

Gewässerraum im 

Wildtierkorridor 

Für die zwei Gewässerabschnitte 

innerhalb der Freihaltezonen 

Wildtierkorridor des 

Wildtierkorridors «LU 02 Sempach ς 

Rothenburg und LU 23 Neuenkirch ς 

Emmen ς Hellbühl» besteht ein 

überwiegendes Interesse, den 

Gewässerraum zu erweitern 

(Gewässerschutzverordnung Art. 41 

Abs. 3c). 

Der Gewässerräume wurden in einer separaten 

vorgezogenen Teilrevision der Ortsplanung festgelegt. Dieses 

Thema wurde bewusst vorgezogen. Die Genehmigung der 

Gewässerraumfestlegung erfolgte am 22.09.2020. Aufgrund 

der Planbeständigkeit wird keine Anpassung am 

Gewässerraum (ausser am Sempachersee) vorgenommen.  

Freihaltezone 

Wildtierkorridor 

Im vorliegenden Zonenplan stimmen 

die Freihaltzone des 

Wildtierkorridors «LU 02 Sempach-

Rothenburg und LU 23 Neuenkirch-

Emmen-Hellbühl» nicht mit der im 

Geoportal dargestellten Freihaltzone 

des Wildtierkorridors LU 02 und LU 

23 überein. Die Freihaltezonen 

Es wurden bewusst Anpassungen an der Freihaltezone 

Wildtierkorridor gegenüber der Abgrenzung gemäss 

Geoportal vorgenommen. Die Anpassungen erfolgten da, wo 

bestehende Bauten und Hofareale am und in der 

Freihaltezone liegen. Diese sollen aufgrund der Freihaltezone 

nicht eingeschränkt werden, bzw. es soll genügend Raum für 

die Entwicklung der bestehenden Betriebe und Höfe 

bestehen bleiben. Damit werden Ausnahmen und 
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Wildtierkorridor sind vollständig 

gemäss Geoportal festzulegen. 

entsprechend aufwändige behördliche Prozesse für 

nachvollziehbare Entwicklungen vermieden.  

Wald In den eingereichten Unterlagen 

wurde ein Layer für den Wald 

verwendet, der einige nicht 

bestockte Bestandteile der 

Waldfläche, wie Holzlagerplätze, 

nicht als Wald darstellt. Zudem sind 

einige Waldränder nicht korrekt 

dargestellt (z.B. Parzellen Nr. 431, 

302 und 2230). 

Die Abgrenzung des Waldes wurde grundsätzlich aufgrund 

der Anweisungen des Datenmodells und des 

Nachführungskonzepts Nutzungsplanung (Version 3.1.7 vom 

5.10.2023) vorgenommen, in welchem steht, dass die 

Erfassung des Waldes als Grundnutzung ausserhalb des 

Baugebiets anhand der Ebene Bodenbedeckung der 

amtlichen Vermessung erfolgen soll. So ist der Wald in der 

Grundnutzung im Zonenplan immer abhängig von der AV-

Bodenbedeckung «Wald». Eine Anpassung an einen eigenen 

Waldlayer der DS lawa führt zu Missverständnissen.  

Vor der öffentlichen Auflage wird der Wald im Zonenplan an 

die aktuellsten Gegebenheiten der AV angepasst.  

Grundwasserschutzzone Die Grundwasserschutzzonen um 

Trinkwasserfassungen von 

öffentlichem Interesse sind nach 

unserer Kenntnis vollständig in den 

Zonenplan eingetragen. Jedoch fehlt 

bei der Grundwasserschutzzone 

000.699 Unterwalden die 

Abgrenzung der Zonen S1, S2 und S3. 

Die Abgrenzung der Zonen S1, S2 und S3 ist im Zonenplan 

vorhanden. Allerdings sind diese Zonen sogar ausparzelliert, 

was dazu führt, dass im Zonenplan die Markierung der Zonen 

mit hellblau nicht gut leserlich sind. Die Daten sind jedoch 

korrekt.  

Anpassungen an Verkehrszone bzw. Begründung falls keine Anpassung erfolgt: 

Sempach Station  

Neu VZ auf GS Nr. 2145 und 1654 zur 

Erschliessung des GS Nr. 1657 

Neu VZ auf GS Nr. 258 zur Erschliessung 

GS Nr. 1009 (2224) 

Keine VZ auf GS Nr. 258 zur 

Erschliessung GS Nr. 2218, das wird über 

den bestehenden PP erschlossen und 

gehört denselben Grundeigentümern, 

eine spätere andere Strukturierung / 

Lage der Erschliessung soll nicht 

verhindert werden. Mit der Arbeitszone 

ist haushälterisch umzugehen.  
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Neuenkirch 

Kenelmattstrasse soll an GS-Rand 

auf GS Nr. 2140 verlegt werden, dies 

wird bereits mit der VZ 

vorgenommen; VZ bis zum GS Nr. 

609 (Schützenhaus) 

Neu VZ auf GS Nr. 601 zur Erschliessung von GS 

Nr. 1676; GS Nr. 1206 (ausparzelliert bei 

Kirchmattstrasse) übernimmt keine 

Erschliessungsfunktion und ist daher nicht der 

VZ zuzuweisen. 

VZ bis zu GS-Grenze 464; 2124 wird 

im Rahmen der Sonderbauzone über 

464 erschlossen, dafür ist keine VZ 

notwendig  

Neu VZ auf GS Nr. 1906, die 

Sonnenland-Park Überbauung wird 

über die Einstellhalle Eingangs 

Quartier erschlossen. Die einzelnen 

GS verfügen nicht über eigene 

Parkplätze.  

Keine VZ in ÖZ, 1770 ist ein GS im Baurecht 

 
Hellbühl: Die GS Nr. 2113, 2114 

werden über die gemeinsame 

Einstellhalle (vgl. Zufahrt über 

Rütiweg, GS Nr. 221) erschlossen, 

weitere VZ über GS Nr. 1263 sind 

nicht notwendig 

2.5.2 Anträge und Anpassungen betreffend BZR  

Betreff Antrag / Hinweis Erwägungen Gemeinde 

ÜZ-Zuschläge Lärmschutzgeschosse: Skizze zur Erklärung, 

entlang der Kantonsstrasse ist eine solche 

Lösung nur in der ersten Bautiefe anzustreben. 

Eine zusätzliche ÜZ ist nur zulässig wenn es sich 

um eigenständige Bauten handelt, nicht um 

Geschosse.  

ÜZ Parkgeschosse: Skizze zur Erklärung Ą was 

ist Vorteil zu offener Parkplatz? 

Lärmschutzgeschosse: Grund für solche Bauten ist der 

gestalterische Hintergrund und die Lärmbelastung durch die 

Kantonsstrasse. Diese Bauten sind nur in der ersten 

Bautiefe zulässig, vgl. Art. 38 BZR. Es handelt sich nicht um 

Geschosse, sondern um eigenständige Bauten, die jedoch 

nur eine maximale Gesamthöhe von 4.5 m (somit ein 

Geschoss) aufweisen. Die Benennung der zusätzlichen ÜZ 

wird entsprechend angepasst, um keine Missverständnisse 

zu generieren. Für Erläuterungen und Beispiele vgl. Kap. 

3.3.2 Planungsbericht.  

Eine ÜZ für Parkgeschosse ist nur in Sempach Station 

zulässig. Grund dafür sind die vorhandenen 

Grundwasserschutzprobleme, welche eine Einstellhalle im 

Untergrund stark einschränken. Von der ÜZ kann nur 

Gebrauch gemacht werden, wenn eine unterirdische 
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Einstelhalle technisch nicht machbar ist. Auch aus 

gestalterischer Sicht ist eine geschlossene Einstellhalle mit 

Grünflächen auf dem Dach oder anderen Nutzungen einem 

offenen grossen Parkplatz zu bevorzugen. Auch bei einer 

guten öV-Anbindung sind Abstellplätze zu erstellen.  

Beizug von 

Baukommission 

und neutralen 

Fachleuten  

Grundsätzlich ist die Einsetzung einer 

Baukommission zu befürworten.  

Die Zusammensetzung ist allerdings wesentlich: 

Handelt es sich um eine politisch besetzte 

Kommission oder um eine Fachkommission? 

Viele wesentliche Aufgaben werden 

typischerweise durch eine Fachkommission 

wahrgenommen. Zur Förderung der Baukultur 

sind erfahrungsgemäss unabhängige 

Bauberatungsgremien erfolgreich. 

Abs. 4 «Die Gemeinde kann neutrale Fachleute 

beiziehen» ist zu unklar und unverbindlich.  

Die bisherige Praxis mit der Baukommission und dem 

punktuellen Beizug von Fachleuten hat sich bewährt. Daran 

möchte man festhalten; ein entsprechendes Pflichtenheft 

wird erarbeitet. Die Baukommission in Neuenkirch ist kein 

politisches Gremium, entscheidend sind die Fachkenntnisse. 

Die Baukommission wird zudem um eine Person ergänzt 

werden, welche die Themen Freiraum und Naturschutz 

vertritt. Die Besetzung der Kommission wird öffentlich 

ausgeschrieben; sie wird durch den Gemeinderat gewählt. 

Die Baukommission begutachtet die wichtigeren 

Baugesuche sowie grundsätzliche Baufragen, die ihr von der 

Gemeinde zur Stellungnahme überwiesen werden. Gemäss 

Art. 2 Abs. 4 (Zuständigkeit) kann sie dazu externe 

Fachpersonen beziehen. 

Kernzone 

BZR Art. 4 Abs. 2 

Die Vergrösserung des bestehenden 

Bauvolumens ist nur mit Gestaltungsplan 

möglich. Eine gute Kontrolle und Begleitung 

dieser Bauvorhaben sind richtig. Allerdings 

erachten wir den Gestaltungsplan für Anbauten 

und Ergänzungsbauten als das falsche 

Instrument. Eine Beurteilung durch eine 

gemeindeeigne Bauberatung wäre 

zielführender 

Für die Beurteilung stehen die Baukommission und bei 

Bedarf auch die externen Fachpersonen zur Verfügung. Der 

Artikel wird ergänzt in Abs. 2: «Ausgenommen sind 

untergeordnete, geringfügige Änderungen des 

Bauvolumens.» In solchen Fällen ist kein Gestaltungsplan 

notwendig.  

Erhöhter 

Lärmschutz in 

Mischzonen 

Ein erhöhter Lärmschutz in gemischten Zonen 

ist zu begrüssen. Die Formulierung ist 

folgendermassen anzupassen: Bei der 

Erstellung reiner Wohnbauten ist ein gemäss 

dem Stand der Technik optimierter Lärmschutz 

umzusetzen. Für Schlafräume ist dabei die 

Einhaltung der Grenzwerte der 

Lärmempfindlichkeitsstufe II anzustreben. 

Mit der bisherigen Ergänzung, dass bei reinen Wohnbauten 

ein gemäss dem Stand der Technik optimierter Lärmschutz 

umzusetzen ist, kommt man dem Anliegen entgegen. Eine 

weitere Ergänzung wird nicht vorgenommen. Auch in 

Mischzonen, welche keine reinen Wohnbauten zulassen, 

wird diese Anforderung an Schlafräume nicht im BZR 

ergänzt. Dies wird als nicht notwendig erachtet.  

Art. 17 

Sonderbauzone 

Lohnmoos 

Analog zu Abbau- und Deponiezonen besteht 

auch in Sonderbauzonen eine kantonale Praxis, 

dass mindestens 15 % der Fläche dem 

ökologischen Ausgleich dienen sollen. 

Die Ergänzung betreffend ein Minimum an ökologisch 

wertvollen Flächen wird in Art. 17 BZR vorgenommen. 

Art. 

Naturschutzzonen 

/ Art. 

Freihaltezone 

Wildtierkorridor 

Die Artikel stimmen nicht vollständig mit dem 

Muster-BZR überein. Die Bestimmungen sind 

anzupassen.  

Der Artikel betreffend Freihaltezone Wildtierkorridor wird 

an das Muster-BZR angepasst.  

Der Artikel betreffend Naturschutzzonen wird entsprechend 

dem neuen Muster-BZR angepasst. Einzig die Bestimmung 

aus dem bisherigen BZR, dass «Geländesportanlagen wie 

Motocross und dergleichen» in der Naturschutzzone nicht 

zulässig sind, wird beibehalten.  

Die Gemeinde geht in Sachen Naturschutz einige Schritte 

weiter als die kantonalen Mustervorschläge.  
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Betreff Antrag / Hinweis Erwägungen Gemeinde 

Art. 50 Reklamen Es wird empfohlen, die generelle zeitliche 

Beschränkung für leuchtende Reklamen unter 

Art. 50 Abs. 3 in Anlehnung an die BAFU-

Vollzugshilfe auf den Zeitraum zwischen 22:00 

Uhr und 6:00 Uhr zu erweitern. 

Das BZR wird entsprechend angepasst und der Antrag 

umgesetzt: Beschränkung von 22.00 ς 06.00 Uhr bei der 

Beleuchtung von Reklamen (anstelle 23.00 ς 05.00 Uhr). 

Zusätzlich werden zwei Ergänzungen in diesem Artikel 

vorgenommen:  

- Reklamen für örtliche Veranstaltungen von höchstens 

3.5 m2 bedürfen keiner Bewilligung. Diese Möglichkeit 

wird in § 6 Abs. 2 der Reklamenverordnung (Kanton 

Luzern) den Gemeinden gewährt.  

- Einschränkung, dass freistehende Reklamen und 

Fassadenreklamen über 5 m2 aufgrund ihrer 

überproportionalen Grösse nicht zulässig sind. 

Ausgenommen sind Eigenreklamen, Firmenanschriften 

und Reklamen bei temporären Baustellen.  

Lippenrüti, Lärm Bei der Umzonung von der Arbeits- und 

Wohnzone in die reine Wohnzone im Gebiet 

Lippenrüti mit GP-Pflicht ist im GP-Verfahren 

ein Lärmschutznachweis zu erstellen, welcher 

die Einhaltung der geltenden Grenzwerte 

aufzeigt.  

Dem Antrag wird entsprochen und die Ergänzung im 
Anhang des BZR vorgenommen. Der Lärmschutznachweis ist 
in Zusammenhang mit dem GP zu erbringen, da die 
Lärmschutzmassnahmen auch mit der Gestaltung und 
Anordnung der Bebauung zusammenhängen.  

Weitere 

Anpassung: 

Bushaltestelle 

Weiherhüsli 

Nicht in Zusammenhang mit der kantonalen 

Vorprüfung, sondern aufgrund anderer 

laufender Abklärungen und Planungen  

Der Weiher wurde bereits mehrfach beurteilt und für 
Aufwertungen analysiert. Der Nutzen für die Biodiversität 
und der aktuelle Wert des Weihers hat eine untergeordnete 
Rolle bei den kommunalen Naturobjekten. Die 
Bushaltestelle Weiherhüsli an der Luzernstrasse ist zudem 
noch nicht BehiG-konform ausgebaut. In Zusammenhang 
mit anstehenden Strassenprojekten will der Kanton dies in 
Angriff nehmen. Die Bushaltestelle liegt heute zwischen 
Strasse und dem Weiher. Das Grundstück Nr. 190 
(Weiherfläche) liegt in der Naturschutzzone. Rund um den 
Weiher besteht eine Uferbestockung.  

Gemäss Art. 33 BZR Naturobjekte haben Hoch- und 
Tiefbauten sowie Terrainveränderungen einen Abstand von 
mind. 6.0 m einzuhalten. In begründeten Fällen können 
Ausnahmen für Tiefbauten und Terrainveränderungen 
bewilligt werden, sofern dadurch die Schutzziele nicht 
tangiert werden. Mit dem Umbau der Bushaltestelle können 
die Abstände voraussichtlich nicht eingehalten werden. Aus 
Sicht der Gemeinde ist es jedoch essentiell, dass die 
Bushaltestelle Weiherhüsli an diesem Standort bleibt. Mit 
der Bushaltestelle wird das gesamte Quartier 
Rippertschwand an den öV angeschlossen. Diese 
Bushaltestelle weist als Schul- und Arbeitsweg eine hohe 
Frequenz auf. Das BZR wird entsprechend angepasst: 
Ergänzung in Art. Naturobjekte und Anhang 3 
Naturschutzzonen. Die Gemeinde gewichtet das öffentliche 
Interesse des Erhalts und Ausbaus der Bushaltestelle am 
jetzigen Standort als sehr hoch. Die Naturschutzzone und 
der Weiher selbst sollten davon nicht betroffen sein. 
Allerdings kann damit der Abstand von 6.0 m von 
Tiefbauten und Terrainveränderungen zur Uferbestockung 
nicht eingehalten werden.  
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2.5.3 Anträge und Anpassungen betreffend Einzonungen  

Einzonung Lippenrütipark  

Rückmeldung kantonale Dienststellen:  

Das Alters- und Pflegeheim ist an dieser Lage historisch gewachsen (vgl. Nr. 12). Bereits die bestehenden 

Erweiterungen 2018 wurden durch die rawi als kritisch beurteilt, da es sich grundsätzlich um eine isolierte Bauzone 

handelt. Mit der Einzonung soll das Angebot des «pflegerisch betreuten Wohnens» erweitert werden. Dieses ist bereits 

im bestehenden Konzept des Lippenrütiparks integriert und unterliegt klaren Regelungen. Aufgrund der bereits 

bestehenden Nutzung durch das Alters- und Pflegeheim kann im Sinne der Gesamtinteressenabwägung eine 

Erweiterung als zweckmässig erachtet werden. 

Rückmeldung Gemeinde:  

Die Baugenossenschaft Lippenrütipark Neuenkirch hat aufgrund der obenstehenden Rückmeldung 

nochmals ein Schreiben mit einem ergänzten Bedarfsnachweis und weitergehenden Ausführungen 

ŜƛƴƎŜǊŜƛŎƘǘΣ ǾƎƭΦ .ŜƛƭŀƎŜƴΦ 5ƛŜ 9ǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ .ŀǳȊƻƴŜ ŦǸǊ αǇŦƭŜƎŜǊƛǎŎƘ ōŜǘǊŜǳǘŜǎ ²ƻƘƴŜƴά ƛǎǘ ŜƛƴŜ 

strategische Notwendigkeit, um den zukünftigen Bedürfnissen einer alternden Bevölkerung gerecht zu 

werden und gleichzeitig die soziale und wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Gemeinschaft zu fördern.  

Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Beurteilung ist ebenfalls zu berücksichtigen. Die Bedeutung dieses 

Angebots in der Gemeinde ist von grossem Interesse. Mit der unmittelbaren Nähe des «pflegerisch 

betreuten Wohnens» zum Alters- und Pflegeheim kann die notwendige Versorgung sichergestellt werden. 

Für die Gesellschaft und die Gemeinde ist dieses Angebot zwischen «normalem Wohnen» und dem 

Altersheim eine bedeutende Ergänzungsleistung.  

Einzonung Sonderbauzone Jardin Suisse 

Rückmeldung kantonale Dienststellen:  

Beim Ausbildungszentrum handelt es sich um eine aus einem Gartenbaubetrieb in der Landwirtschaftszone 

gewachsene Nutzung. Eine Einzonung in die SBZ kann, auch im Sinne des öffentlichen Interesses der Berufsbildend, als 

zweckmässig beurteilt werden. Die Sonderbauzone ist gemäss dem langfristigen Bedarf zu dimensionieren.  

Weiter wurden folgende Anträge und Hinweise gemacht:  

Betreff Antrag / Hinweis Erwägungen Gemeinde 

Nutzung 

Aussenflächen  

Die Nutzung der Aussenflächen 

(Ausbildungsflächen im Freien) sind 

sehr generell festgelegt. Die 

Bestimmungen sind diesbezüglich zu 

präzisieren. Es ist aufzuzeigen, wo 

welche Nutzungen stattfinden sollen 

und welche Bauten und Anlagen 

dabei erlaubt sind. 

Präzisierung Nutzung: Welche dem 

Bildungszentrum Gärtnerei zu 

Ausbildungszwecken dienen. 

Wohnen ist nicht zulässig Ą sind 

ansonsten Gewerbeflächen 

denkbar?  

In Art. 16 Abs. 2 BZR wird festgehalten, dass nur Bauten und Anlagen 

zulässig sind, welche dem Bildungszentrum Gärtner dienen. In den 

Sonderbauvorschriften wird präzisiert, dass nur Bauten und Anlagen 

zulässig sind, welche dem Bildungszentrum Gärtner dienen (SBV Art. 5). 

Zulässig sind folgende Nutzungen: Unterricht/Aus- und Weiterbildungen 

sowie Kurs/Tagungen und Veranstaltungen. 

Auch der zukünftige Bedarf ist berücksichtigt (führt auch zu höheren 

Mehrwertabgaben), auch für die nächsten 15-20 Jahren; weitere 

Erweiterungen sind nicht geplant. In den Baubereichen sind gewisse 

Reserven für zukünftige Erweiterungen eingeplant und bewusst so 

festgelegt.  

Die Baubereiche A1 und A2 sind teilweise betroffen vom NIS-Abstand, 

vgl. GP Plan, darin sind empfindliche Nutzungen (dauerhafter Aufenthalt 

von Personen) nicht zulässig. 
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Betreff Antrag / Hinweis Erwägungen Gemeinde 

Nutzungen im Freien können sich aufgrund der Ausbildungen verändern 

und lassen sich nicht verorten. Der Bildungsplan wird alle 5 Jahre 

angepasst. Zulässig sind Anlagen (Parkanlagen, Schwimmteiche, 

Retentionsanlagen), offene Unterstände (Pavillon, Pergola), Kleinbauten 

für Maschinen und Geräte, Stellplätze ς dies wird in den 

Sonderbauvorschriften aufgezeigt. Weiter zeigt die Jardin Suisse 

Zentralschweiz im Schreiben vom 26.02.2024 (vgl. Beilagen) auf, wie die 

Flächen aktuell genutzt werden.  

Parkplatz-

Angebot 

Das Parkplatzangebot von 60 PP 

erscheint uns verhältnismässig hoch. 

Es ist ein Nachweis zu erbringen. 

Die Parkierung wird mit der Sonderbauzone und dem dazugehörigen 

Gestaltungsplan nicht verändert.  

In der Beilage (Schreiben vom 26.02.24 der Jardin Suisse Zentralschweiz) 

wird aufgezeigt, dass aktuell 42 markierte Parkplätze vorhanden sind. 

Falls nötig können zusätzliche Fahrzeuge auf den übrigen Flächen 

abgestellt werden. Bereits jetzt stösste der Betrieb in bestimmten 

Situationen (gleichzeitig stattfindende Kurse, etc.) betreffend Parkplätze 

an Grenzen. Das Einzugsgebiet erstreckt sich über sämtliche Kantone 

der Zentralschweiz und den Kanton Aargau, eine Anreise mit öV aus den 

entfernteren Regionen ist aus praktischen (persönliche Werkzeuge) und 

zeitlichen Gründen nicht immer möglich. Die öffentlichen Parkplätze 

sollen nicht belastet werden.  

Ökologischer 

Ausgleich  

Präzisierung Nutzung: Welche dem 

Bildungszentrum Gärtnerei zu 

Ausbildungszwecken dienen. 

Analog zu Abbau- und Deponiezonen 

besteht auch in Sonderbauzonen 

eine kantonale Praxis, dass 

mindestens 15 % der Fläche dem 

ökologischen Ausgleich dienen 

sollen. 

Es sind nur Bauten und Anlagen zulässig, welche dem Bildungszentrum 

Gärtner dienen (SBV Art. 5), zulässig sind Unterricht/Aus- und 

Weiterbildungen sowie Kurs/Tagungen und Veranstaltungen.  

Die Ergänzung betreffend Minimum an ökologisch wertvollen Flächen 

wird in Art. 16 BZR vorgenommen.  

Einzonung Arbeitszone  

Rückmeldung kantonale Dienststellen:  

Die betriebsbedingten Einzonungen sind kritisch zu beurteilen. Die Gemeinde Neuenkirch verfügt über einige 

Baulandreserven innerhalb der Arbeitszonen. Besteht bei ansässigen Betrieben Erweiterungsbedarf ist dieser (im Sinne 

einer nachhaltigen Raumentwicklung) im Rahmen einer Gesamtschau zu behandeln und nicht nur 

opportunitätsgetrieben. Insbesondere im Zusammenhang mit der SBZ Bildungszentrum Gärtnerei ist die entstehende 

Landschaftskammer (Kulturland) freizuhalten (Präjustiz). Kulturland dient der langfristigen Sicherung 

landwirtschaftlicher Flächen (insbesondere FFF) sowie der Erhaltung der Landschaft.  

Bei Einzonungen für bestehende Betreibe gibt der KRP die Kriterien vor, welche kumulativ erfüllt sein müssen. Die 

Erfüllung dieser Kriterien ergeben jedoch noch nicht, dass eine Einzonung auch recht- und zweckmässig ist. 

Die Einzonungen in die Arbeitszone sind nicht weiterzuverfolgen. 

Rückmeldung Gemeinde:  

Im Ortsteil Neuenkirch und in den weiteren Ortsteilen der Gemeinde gibt es keine verfügbaren Reserven in 

der Arbeitszone. Dies wurde in diversen Gesprächen mit den betroffenen Eigentümern seitens der 

Gemeinde im Verlauf der Ortsplanungrevision geprüft und geklärt. Alle betroffenen Grundeigentümer 
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mussten jeweils ihre Absichten darlegen und stehen regelmässig in Kontakt mit der Gemeinde. Folgende 

unüberbaute Flächen in der Arbeitszone stehen nicht zur Verfügung: 

Á GS Nr. 1860 (Neuenkirch): Das Grundstück liegt grösstenteils unter der Hochspannungsleitung. Diese 

verhindert eine Bebauung und Nutzung mit empfindlichen Nutzungen (regelmässiger Aufenthalt von 

Personen währen längerer Zeit). Somit stehen diese Flächen für eine Erweiterung der Betriebe nicht 

zur Verfügung.   

Á GS Nr. 2109 (Neuenkirch): Das Gespräch betreffend Verfügbarkeit der Fläche wurde bereits von 

diversen Interessierten gesucht. Gegenüber der Gemeinde hat der Eigentümer an der Besprechung 

vom 6. Februar 2024 festgehalten, dass die Flächen für einen Verkauf nicht verfügbar sind und zeitnah 

Bauabsichten bestehen. Somit stehen diese Flächen für eine Erweiterung der Betriebe nicht zur 

Verfügung. Per Mitte März wurden diesbezüglich auch Pläne zu einem Vorprojekt auf dem Grundstück 

bei der Gemeinde eingereicht, vgl. Beilagen.  

Á GS Nrn. 2127, 2143, 2123 (Sempach Station): Diese Grundstücke sind nicht bebaut, werden jedoch von 

diversen Betrieben als Lager- und Umschlagplätze genutzt. Sie stehen nicht zur Verfügung.  

Á GS Nr. 2145 (Sempach Station): Auf dem Grundstück bestehen Bauabsichten für die Realisierung eines 

mehrgeschossigen Gebäudes.  

Á GS Nr. 1455 (Sempach Station): Es gab mehrere Gespräche und Schriftwechsel bzgl. Verfügbarkeit 

dieser Fläche. Das Grundstück gilt teilweise als strategische Reserve für die Amrein Futtermühle AG. 

Ein Teil der Fläche ist jedoch auch im Gespräch für Projekte mit einem anderen Betrieb. Diesbezüglich 

laufen diverse Gespräche mit Interessierten und der Wirtschaftsförderung Luzern.  

Im Vorfeld wurden bewusst Abklärungen vorgenommen, welche Einzonungen überhaupt aussichtsreich 

sind und, welche Kriterien dafür zu erfüllen sind. Aufgrund dieser Vorabklärung wurden die 

entsprechenden Gesuche weiterverfolgt. Die Einzonung der beiden Betriebe ist standortgebunden, da es 

sich um die Erweiterung von bestehenden Betrieben handelt. Eine Erweiterung auf nicht angrenzenden 

Flächen ist aufgrund der Arbeitsabläufe und technischen Einrichtungen nicht nachhaltig. Wenn keine 

Erweiterung zu Stande kommt, bedingt dies womöglich ein Wegzug des Betriebs oder, dass der Betrieb sich 

nicht entsprechend weiterentwickeln kann.  

Eine Intensivierung der Arbeitszone an dieser Lage ist gemäss REK nicht vorgesehen. Allerdings hat die 

Gemeinde das Interesse, dass die bestehenden Betriebe in der Gemeinde bleiben und sich 

weiterentwickeln können. Die Flächen sind im Vergleich zur bestehenden Arbeitszone und den 

bestehenden Grundstücksgrössen untergeordnet. Bereits in den ersten Projektplänen haben die 

Gesuchsteller vorgesehen, einen Grünstreifen zwecks gutem Siedlungsrand zu realisieren. Die Betriebe 

weisen bereits im Bestand eine hohe Nutzungsdichte auf mit ÜZ von 0.38 bzw. 0.46 und Gesamthöhe von 

11 bzw. 12 m. Auch mit den projektierten Erweiterungen, vgl. Beilagen, werden eine hohe 

Überbauungsziffer und das Ausnützen der möglichen Gesamthöhen angestrebt.  

Die OPK und der Gemeinderat kommen in der Gesamtabwägung zum Schluss, dass eine Erweiterung der 

bestehenden Betriebe ς welche Teil der lokalen Wirtschaft mit Arbeitsplätzen und Ausbildungsstellen sind, 

haushälterisch mit dem Boden umgehen und der Siedlungsrandgestaltung angemessen Beachtung 

schenken ς höher zu gewichten ist, als die Freihaltung der Fruchtfolgeflächen. Insbesondere da keine 

anderen Flächen im Ortsteil zur Verfügung stehen. Die beanspruchten Fruchtfolgeflächen sind zu 

kompensieren. Es besteht keine Absicht die sogenannte Landschaftskammer weiter zu reduzieren, weshalb 

in der Überarbeitung die Flächenansprüche nochmals geprüft und auf ein restriktives optimales 

Entwicklungspotenzial reduziert wurden.  
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Die beiden Gesuchsteller haben in den Schreiben vom 26. und 28. Februar 2024, vgl. Beilagen zu den 

kritischen Rückmeldungen Stellung genommen. Folgende Argumente werden zusammenfassend 

vorgebracht:  

Á Ein Betrieb an zwei Standorten ist nicht effizient und beeinträchtigt die Teamdynamiken stark. Die 

Infrastrukturen an zwei Standorten zu betreiben, ist für den Betrieb nicht rentabel. Gewisse Arbeiten 

an Elektrofahrzeugen benötigen zwecks Sicherheit eine Absicherung durch zweite Mitarbeitende.  

Á Es gibt, wie erwähnt, keine verfügbaren Baulandreserven in der Gemeinde Neuenkirch. Mehrere 

Gespräch wurden ohne Erfolg geführt. Die noch unbebauten Flächen stehen nicht zum Verkauf oder 

zur Vermietung für Betriebe bereit. Es sind mehrheitlich eigene Projekte vorgesehen oder es laufen 

bereits Gespräche mit anderen Unternehmen. 

Á Es handelt sich um einmalige Erweiterungen. Die Vergrösserung am bestehenden Standort wurde 

sorgfältig geprüft und geplant, um den zukünftigen Bedarf abzudecken. Aufgrund der Rückmeldung 

wurden die Einzonungsflächen überprüft und reduziert. Die Nutzung erfolgt auf mehreren Geschossen. 

Somit wird dem haushälterischen Umgang mit dem Boden Rechnung getragen. Die 

Landschaftskammer wird somit immer noch freigehalten.  

Á Mit dem vorgesehenen Grünstreifen für die Siedlungsrandgestaltung wird der behutsamen 

Landschaftsgestaltung Rechnung getragen.  

Á Vorgängig zur Gesamtrevision wurden bewusst alle Kriterien für eine Erweiterung von bestehenden 

Betrieben geprüft. Auf Nachfrage des lokalen Gewerbevereins wurden diese mitgeteilt und somit 

geklärt, welche Anliegen überhaupt aussichtsreich sind. Einige Begehren und Ideen wurden darum 

auch nicht weiterverfolgt. Die Einzonungen erfüllen die Anforderungen des aktuellen kantonalen 

Richtplans. Daher kann nicht nachvollzogen werden, wieso die Anliegen trotz der genannten 

Argumente nicht positiv vorgeprüft werden konnten.  

Á Als Unternehmen in der Gemeinde Neuenkirch und dem Kanton Luzern leiste man einen Beitrag zur 

lokalen Wirtschaft. Um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, ist eine Erweiterung mit 

angemessenen Entwicklungsmöglichkeiten notwendig.  

Einzonung Pumptrack 

Rückmeldung kantonale Dienststellen:  

Aus raumplanerischer Sicht ist der Landschaftsraum zwischen den Ortsteilen Sempach Station und Neuenkirch Dorf 

freizuhalten. Bei der bestehenden Zone für öffentliche Zwecke «Lippenrüti» handelt es sich um eine isolierte Bauzone. 

Die bestehende Nutzung Alters- und Pflegeheim ist historisch an diesem Ort gewachsen und 2012 in eine zweckmässige 

Zone überführt und 2018 erweitert worden. Die bestehende Nutzung fügt sich in die in die Landschaftskammer, welche 

durch den Lippenrütibach entsteht, ein. Eine Erweiterung der öffentlichen Zone stehen wir daher eher kritisch 

gegenüber.  

Der Pumptrack soll anschliessend an das Alters- und Pflegheim zu liegen kommen. Vorbehältlich Lage des Pumptracks 

(vgl. Nr. 12) kommen mögliche Nutzungskonflikte mit dem Pflegeheim hinzu. Zudem fehlt für die Einzonung eine 

entsprechende Standortanalyse (vgl. Nr. 12.1) sowie ein Nutzungskonzept. 

Die Einzonung für einen Pumptrack am vorgesehenen Standort ist nicht weiterzuverfolgen. 

Rückmeldung Gemeinde:  

Das Einzonungsanliegen ist im Interesse der jüngeren und älteren Generation (intergenerative 

Freiraumgestaltung) und wurde bereits an der Zukunfts- und Ergebniskonferenz von den Teilnehmenden 

klar betont. Die Ortsplanungskommission und der Gemeinderat halten aus nachfolgenden Gründen daran 

fest. Folgende Unterlagen werden nach der Bereinigungsbesprechung nachgereicht:  
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Á Standort-Evaluation der IG Pumptrack vom 16.08.2021 

In der Gemeinde Neuenkirch hat sich im Jahr 2019/2020 eine Interessensgemeinschaft gebildet, 

welche einen Pumptrack in der Gemeinde realisieren will. Zwecks Evaluation eines geeigneten 

Standorts hat die IG verschiedene Standorte analysiert. Fazit war, dass der Standort Lippenrüti 

gegenüber den anderen geprüften Standorten zu bevorzugen ist.  

Á Standortgutachten Pumptrack Lippenrüti vom 11. September 2023 der vast trails GmbH 

Die vast trails GmbH hat sich auf die Konzeption, Design und den Bau von Mountainbike-Trails, -Routen 

und -Anlagen spezialisiert und wurde im Juni 2023 mit einem Standortgutachten für den vorgesehenen 

Projektperimeter beauftragt. Im Rahmen dieses Standortgutachtens wurde der vorgesehene 

Projektperimeter in Bezug auf Eignung und Gestaltungsmöglichkeiten überprüft. Eine schemenhafte 

räumliche Gestaltungsskizze gibt zudem eine Idee, wie der Pumptrack innerhalb des Projektperimeters 

angesiedelt und die Nutzendenflüsse organisiert werden können, ohne dass der Gewässerraum oder 

weitere Aspekte des Naturschutzes und der Landschaftsgestaltung benachteiligt würden. Aufgrund 

dieses Gutachtens kann festgehalten werden, dass in diesem Perimeter und mit den herrschenden 

Rahmenbedingungen eine nachhaltig sinnvolle Pumptrack-Anlage für die Einwohnende der Gemeinde 

Neuenkirch geplant und erstellt werden kann. 

Á Schreiben der Kinder- und Jugendkommission 

Á Den gesellschaftlichen Megatrends «Demographischer Wandel», «Gesundheitsbewusstsein» und 

«Individualisierung» wird mit diesem Projekt Rechnung getragen. Insbesondere dem intergenerativen 

Element, direkt neben dem Altersheim und den pflegerisch betreuten Wohnungen in Zusammenarbeit 

mit der Stiftung Hopp-La, wird Rechnung getragen. 

Á Aus raumplanerischer Sicht können wir weiter festhalten, dass die parallele Langsamverkehr-

Wegverbindung zur Hauptstrasse bis ins Gesamtareal Lippenrüti bereits mehrheitlich grundbuchlich 

gesichert ist und zudem selbst auf der Hauptstrasse bereits das Projekt aufliegt, in dem die westliche 

Strassenseite für den Langsamverkehr 

ausgebaut wird. 

Im Standortgutachten der vast trails GmbH wird 

ein mögliches Nutzungskonzept für einen 

Pumptrack auf der zur Einzonung vorgesehenen 

Fläche, vgl. Kapitel 5 aufgezeigt. Für den neuen 

Freiraum sollen dieselben Rahmenbedingungen 

(Öffnungszeiten, Beleuchtung, etc.) wie bei 

anderen Sport- und Freizeitanlagen der Gemeinde 

gelten.  

Die Einzonungsfläche liegt angrenzend an die 

bestehende Zone für öffentliche Zwecke und 

zwischen dem Bach und den bestehenden Bauten 

entlang des Lippenrütiwegs. Mit dieser Einzonung 

wird der Landschaftsraum, welche die DS rawi 

zwischen den Ortsteilen Sempach Station und 

Neuenkirch freihalten möchte, nicht beeinträchtigt.  

Betreffend Nutzung sehen die Gemeinde und die Ortsplanungskommission keine Konflikte betreffend 

Wohn- und Pflegezentrum. Ganz im Gegenteil können Synergien zwischen Wohn- und Pflegezentrum, 

Pfadihus und Pumptrack genutzt werden. Gespräche mit der Leitung des Wohn- und Pflegezentrums haben 

Abb. 4 aus Standortgutachten der vast trails GmbH 
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gezeigt, dass eine Belebung der Umgebung zu einem Mehrwert für die Bewohnenden führen kann, vgl. 

auch Ausführungen im Schreiben der Kinder- und Jugendkommission. 

Aufgrund der Rückmeldung während der Vorprüfung wurde eine umfangreiche Standortevaluation in 

Absprache mit der DS rawi vorgenommen, vgl. Beilage «Standortevaluation Pumptrack». Anhand eines 

Beispiels aus einer anderen Gemeinde, welches von der DS rawi zur Verfügung gestellt wurde, wurde der 

Betrachtungsperimeter definiert, die Auswahl der Standorte und die Bewertungskriterien mit der DS rawi 

festgelegt und eine Bewertung unter Berücksichtigung aller Beteiligten vorgenommen. Die 

Standortevaluation ist in der Beilage «Standortevaluation Pumptrack» dokumentiert. Darin wird auch eine 

Interessenabwägung zwischen den seitens DS rawi favorisierten Standorte vorgenommen.  

Die Standortevaluation zeigt, dass der Standort Lippenrüti am besten abschneidet. Die Standorte GS Nr. 

2010, Sempach Station (Schulanlage), GS Nr. 466, Neuenkirch (Wohnzone), GS Nr. 566, Neuenkirch 

(Reserve Schulanlage), GS Nr. 901, Neuenkirch (Gärtnerweg) schneiden vergleichbar ab. Die DS rawi fordert 

daher eine Interessensabwägung zu den favorisierten Standorten. Gemäss der DS rawi liegt dabei der Fokus 

auf den Standorten GS Nr. 2010, Sempach Station (Schulanlage), GS Nr. 384, Lippenrüti und GS Nr. 566, 

Neuenkirch (Reserve Schulanlage). Die anderen Standorte können ausgeschlossen werden: GS Nr. 839, 

Sempach Station und GS Nr. 597 schliessen in der Bewertung am schlechtesten ab, die GS Nrn. 466 und Nr. 

901 befinden sich bereits in der Wohnzone oder Kernzone und es bestehen dort andere Nutzungszwecke.  

Die Standorte GS Nr. 2010, Sempach Station (Schulanlage), GS Nr. 384, Lippenrüti und GS Nr. 566, 

Neuenkirch (Reserve Schulanlage) schneiden ähnlich bzgl. Lage zu bestehenden Bauzonen, 

Fruchtfolgeflächen und Attraktivität als Pumptrack-Standort ab. Beim Standort Lippenrüti wird eine 

Kleinbauzone erweitert, jedoch liegt diese angrenzend an die bestehende Zone für öffentliche Zwecke und 

zwischen dem Bach und den bestehenden Bauten entlang des Lippenrütiwegs. Mit dieser Einzonung wird 

der Landschaftsraum, welche die DS rawi zwischen den Ortsteilen Sempach Station und Neuenkirch 

freihalten möchte, nicht beeinträchtigt. Die Vorteile dieses Standorts überwiegen, da das Grundstück gut 

gelegen ist zwischen den Ortsteilen, die diverse Nutzung im Lippenrüti erweitert und ergänzt, die Fläche im 

Eigentum der Gemeinde ist und betreffend Konfliktpotenzial Lärm am besten liegt. Weiter liegt dieser 

Standort besser zum Ortsteil Neuenkirch bzgl. Langsamverkehrserschliessung als der Standort Sempach 

Station.  

Die Standortevaluation und Interessensabwägung bestätigt die bisherige Standortwahl des Standorts 

Lippenrüti. Die Vorteile des Standorts Lippenrüti überwiegen, vgl. vorhergehende Ausführungen. Den 

gesellschaftlichen Megatrends «Demographischer Wandel», «Gesundheitsbewusstsein» und 

«Individualisierung» wird mit der Pumptrack-Anlage im Lippenrüti Rechnung getragen. Insbesondere dem 

intergenerativen Element, direkt neben dem Altersheim und den pflegerisch betreuten Wohnungen in 

Zusammenarbeit mit der Stiftung Hopp-La, wird Rechnung getragen. 

Einzonung Feuerwehrmagazin  

Rückmeldung kantonale Dienststellen:  

Die Evaluation des neuen Standortes des Feuerwehrmagazins ist ohne Einbezug der rawi und primär aufgrund der 

Kriterien der Feuerwehr erfolgt. Das Ergebnis ist für uns nicht nachvollziehbar. Aus diesem Grund lässt sich für uns, eine 

für die Einzonung notwendige Standortgebundenheit, aus den eingereichten Unterlagen nicht herleiten. 

Die Einzonung an vorgeschlagenem Standort können wir daher nicht abschliessend beurteilen. Einer Einzonung für ein 

neues Feuerwehrmagazin stehen wir grundsätzlich nicht abgeneigt gegenüber, sofern aus der Standortevaluation die 

notwendige Standortgebundenheit hervorgeht. Es fehlt zudem eine Gesamtschau mit den Absichten der Gemeinde, 

welche auch die erwähnen Synergien mit einem möglichen Werkhof aufzeigen. 
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Rückmeldung Gemeinde:  

Die Gemeinde hat ein grosses Interesse einen neuen Standort für das Feuerwehrmagazin zu finden. Der 

heutige Standort liegt inmitten eines Wohnquartiers, welches nach der Erstellung des Feuerwehrmagazins 

gewachsen ist. Die Erschliessung von der Kantonsstrasse zum Feuerwehrmagazin führt durch Wohngebiete 

und durch eine Tempo 30 - Zone. Die Nutzung des Feuerwehrmagazins für Einsätze, aber auch Übungen 

führt zu Konflikten mit der Nachbarschaft betreffend Lärm- und Verkehrsbelastung. Es fehlt zudem an 

Parkplätzen beim Feuerwehrmagazin. Der alte Standort soll darum aufgelöst werden.  

Das neue Feuerwehrmagazin soll an einem Standort sein, welcher direkt / sehr nahe zur Kantonsstrasse 

liegt und nicht an Wohngebiete grenzt. Es gibt keine Bauzonenreserven im Ortsteil Neuenkirch oder 

geeignete noch nicht eingezonte Flächen angrenzend zur Bauzone, welche den Kriterien entsprechen. 

Aufgrund der Rückmeldung während der Vorprüfung wurde eine umfangreiche Standortevaluation in 

Absprache mit der DS rawi vorgenommen, vgl. Beilage «Standortevaluation Feuerwehrmagazin». Anhand 

eines Beispiels aus einer anderen Gemeinde, welches von der DS rawi zur Verfügung gestellt wurde, wurde 

der Betrachtungsperimeter mit der Feuerwehrkommission definiert, die Auswahl der Standorte und die 

Bewertungskriterien mit der DS rawi festgelegt und eine Bewertung unter Berücksichtigung aller Beteiligten 

vorgenommen. Die Standortevaluation ist in der Beilage «Standortanalyse Feuerwehrmagazin» 

dokumentiert. Darin wird auch eine Interessenabwägung zwischen den seitens DS rawi favorisierten 

Standorte vorgenommen.  

Die Standortevaluation zeigt, dass der Standort Lipprenrüti am Besten abschneidet. Die DS rawi fordert 

daher eine Interessensabwägung zu den Standorten. In Absprache mit der DS rawi liegt dabei der Fokus auf 

den Standorten Eichweid und Lippenrüti. Die Standorte Surseestrasse und Luzernstrasse können aufgrund 

der Lage hinter Wohn- und Kernzonen bzw. aufgrund der ungenügenden Erschliessungsqualität (Durchfahrt 

durch Wohngebiete, ungenügend dimensionierte Einfahrten in die Kantonsstrasse) und grösseren 

Herausforderungen bzgl. Topografie sowie der Beanspruchung von tlw. 50 bzw. 100% Fruchtfolgeflächen 

ausgeschlossen werden.  

Die Standorte Eichweid schneiden bzgl. der Lage zu bestehenden Bauzone besser ab als der Standort 

Lippenrüti, da in diesem Fall die Kleinbauzone vergrössert wird. Betreffend Fruchtfolgeflächen liegt beim 

Standort Eichweid (GS Nr. 246, 1487) eine grössere Beeinträchtigung als in der Lippenrüti und dem Standort 

Eichweid (GS Nr. 839) vor. Das Grundstück Nr. 839 (Standort Eichweid) ist jedoch langfristig nicht 

zweckmässig, da die Erstellung des Feuerwehrmagazins an diesem Standort im Widerspruch zur 

zukünftigen Entwicklung dieser Flächen mit Wohnnutzung gemäss REK stehen. Die Erschliessung und 

Verkehrssicherheit sind bei den Standorten vergleichbar. Das Konfliktpotenzial aufgrund der Nutzung des 

Feuerwehrmagazins durch die Feuerwehr ist beim Standort Lippenrüti deutlich tiefer, da bei den anderen 

Standorten Wohnnutzungen angrenzen. Die Erfüllung des Zwecks der Einzonung (Feuerwehrmagazin) kann 

am Standort Lippenrüti am besten abgedeckt werden, da so die Einsatzzeiten für die Abdeckung der 

Einsatzschwerpunkte am besten eingehalten werden können. Denn der Ortsteil Neuenkirch weist die 

grösste Bevölkerungs- und Wertekonzentration (neben der Industrie in Sempach Station) sowie die 

Mehrheit der Angehörigen der Feuerwehr auf.  

Die Standortevaluation und Interessensabwägung bestätigt die bisherige Standortwahl des Standorts 

Lippenrüti. Die Vorteile des Standorts Lippenrüti überwiegen, vgl. vorhergehende Ausführungen. Am 

Standort Lippenrüti können diverse Synergien zwischen dem bestehenden öffentlichen Parkplatz, dem 

Feuerwehrmagazin und dem Werkhof genützt werden. Es ist beispielsweise kein neuer Parkplatz 
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notwendig, da der bestehende öffentliche Parkplatz für die Einsatzkräfte und den Probebesuch genutzt 

werden kann. 

Unter den geprüften Standorten schnitt der Standort Lippenrüti bei der Standortevaluation anhand der 

Bewertungskriterien sowie nach einer Interessensabwägung unter den am besten geeigneten Standorten 

als Favorit ab.   

Die Einsatzzeiten für die Abdeckung der verschiedenen 

Ortsteile können so am besten eingehalten werden. Der 

Ortsteil Neuenkirch weist die grösste Bevölkerungs- und 

Wertekonzentration (neben der Industrie in Sempach 

Station) auf. Beim Standort Lippenrüti können auch 

Synergien mit dem bestehenden, öffentlichen Parkplatz 

genutzt werden. Der Parkplatz Lippenrüti ist sehr gut 

erschlossen, liegt direkt an der Kantonsstrasse und auch 

der Einmünder weist die erforderlichen Dimensionen auf.  

Der Parkplatz und die beabsichtigte Einzonung in die 

Zone für öffentliche Zwecke befindet sich an einer Stelle, 

wo vor einigen Jahren ein alter Hof abgebrochen wurde. 

Es handelt sich aus Sicht der Gemeinde und der 

Bevölkerung dadurch nicht um eine «unberührte» 

Landschaftskammer, vgl. Luftbild von 2011. Auch mit der 

Nutzung als Parkplatz und den verbliebenen Bauten 

zwischen Strasse und Gewässer wird dieser nicht als solches wahrgenommen. Es werden 

Fruchtfolgeflächen tangiert, jedoch weniger als bei einem anderen gut bewerteten Standort (Eichweid GS 

Nrn. 246, 1487), vgl. Standortanalyse.  

Einzonung Sonderbauzone Lohnmoos 

Rückmeldung kantonale Dienststellen:  

Eine isolierte SBZ Lohnmoos ist kritisch zu beurteilen. Isolierte Kleinbauzonen widersprechen grundsätzlich der 

Schaffung einer kompakten Siedlung und führen zu einer weiteren Zersiedelung. Ein Ausbau des bestehenden Betriebes 

sehen wir, insbesondere aufgrund des zusätzlichen Freizeitverkehrs sowie der geplanten Wohnnutzung kritisch. 

Für Pferdesportbetriebe ist regionale Abstimmung mittels Standortanalyse notwendig (Merkblatt des Bund): Aufzeigen 

bestehender Betriebe und Reitinfrastrukturen, Erschliessung (insb. durch ÖV), etc. 

Für isolierte Zonen gilt: nur eine geringfügige Erweiterung des Bestandes bzw. massvolle Erweiterung der Haltung und 

Nutzung von Pferden. 

Die Sonderbauzone Lohnmoos ist nicht weiter zu verfolgen. 

Rückmeldung Gemeinde:  

Das Areal ist grundsätzlich sehr gut erschlossen, da es direkt an der Hauptstrasse liegt. Die Erschliessung 

mit dem öffentlichen Verkehr ist über die Haltestellen Moosschür oder Neuenkirch Weierhüsli in mittlerer 

Distanz gegeben, wobei darauf hingewiesen wird, dass es selten vorkommt, dass Personen ihre Ausrüstung 

mit dem öffentlichen Verkehr transportieren. Der Reitbetrieb besteht schon sehr lange. Der heutige Bedarf 

an Fläche und Pflege für Tiere ist jedoch bedeutend höher als früher. Die OPK unterstützt die Haltung der 

DS rawi, dass nicht zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden soll.  

Für die erneute Eingabe zur Vorprüfung wurde seitens Gesuchsteller der Gestaltungsplan angepasst und 

um weitere Ausführungen ergänzt:  
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Á Im Gestaltungsplan und den Sonderbauvorschriften wurden ökologische Ausgleichsflächen (15% der 

Gesamtfläche) aufgenommen.  

Á Die Möglichkeit zur Umnutzung des Obergeschosses im Baubereich «Erweiterung» für Wohnnutzung 

des Betriebspersonal (2 Studios) wurde gestrichen. Es erfolgt somit keine Intensivierung der 

Wohnnutzung.  

Á Der Erläuterungsbericht wurde ergänzt mit einem ausführlichen Kapitel zur regionalen Abstimmung, in 

welcher die massvolle Erweiterung im Bestand, eine Standortanalyse des Reit- und Pensionsstalls 

Lohnmoos mit raumplanerischer Beurteilung sowie ein Vergleich zu anderen Pferdeliegenschaften in 

der Gemeinde Neuenkirch und den angrenzenden Gemeinden vorgenommen wurde.  

Fazit der regionalen Abstimmung, vgl. Begründungen und Herleitung im Erläuterungsbericht von Burkhalter 

Derungs AG bzw. stadtlandplan vom 08. April 2024, ist:  

 

2.5.4 Beanspruchung der Fruchtfolgeflächen  

Rückmeldung kantonale Dienststellen: Das vorgelegte Vorprüfungsgesuch zur Ortsplanungsrevision der 

Ortsplanung Neuenkirch kann aufgrund unzureichender Planungsgrundlagen unsererseits nicht geprüft werden: 
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Folgende Punkte fehlen oder sind 

unvollständig aufgezeigt: 

Erwägungen Gemeinde 

Bodenkundliche Kartierung der SBZ 

Lohnmoos 

SBZ Lohnmoos. Falls FFF betroffen sind, 

eine Interessensabwägung sowie der 

Nachweis eines öffentlichen Interessens 

für die Neuzonierung. 

Von der Einzonung sind 

keine FFF betroffen. In 

diesem Gebiet wurden die 

Böden seitens Kanton 

bereits neu kartiert. Bei 

der Kartierung wurde die 

von der Einzonung 

betroffene Fläche 

ausgespart. Angrenzende 

Flächen weisen keine FFF-

Qualität auf. Das lässt 

darauf schliessen, dass diese Fläche keine FFF- Qualität aufweist, vgl. 

Ausschnitt aus Geoportal (Karte Fruchtfolgeflächen (FFF), Zugriff: 

07.03.2024). 

Bodenkundliche Kartierung der 

landwirtschaftlich genutzten Fläche des 

Grundstückes Nr. 384 

Die Flächen des GS Nr. 384, 

welche von Einzonungen 

betroffen sind, wurden im 

Rahmen des 

Bodengutachtens, vgl. 

Beilagen, kartiert. 

Um- und Einzonung Prz. 594: Begründung 

für die Umzonung, da diese FFF 

beansprucht 

Auf dem Grundstück Nr. 594 

wird eine Umlegung von ca. 55 

m2 Bauzonenfläche 

vorgenommen, um die 

Zonengrenze zu optimieren. 22 

m2 der Auszonungsfläche 

weisen keine FFF-Qualität auf. 

Grundsätzlich fallen diese 

kleinen Flächen neu unter den 

Schwellenwert von 500 m2 und 

sind somit nicht zu 

kompensieren. Die 

Grenzabstände für die 

bestehenden Bauten werden 

mit der Zonengrenze eingehalten. Die Umlegung ermöglicht eine 

optimalere Nutzung der Umgebungsflächen der Bauten. Die 
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Folgende Punkte fehlen oder sind 

unvollständig aufgezeigt: 

Erwägungen Gemeinde 

Einzonungsfläche wird bereits heute nicht mehr landwirtschaftlich 

genutzt.  

Einzonung ÖZ Feuerwehrmagazin: 

Einbezug der 

Fruchtfolgeflächenbeanspruchung in die 

Nutzwertanalyse im Bericht 

«Bedarfsabklärung neues 

Feuerwehrmagazin» 

Vgl. Ausführungen in obenstehendem Kapitel betreffend 

Standortanalyse 

ÖZ Pumptrack: Nachweis einer 

Standortgebundenheit und eines 

öffentlichen Interessens für den 

Pumptrack 

Vgl. Ausführungen in obenstehendem Kapitel betreffend 

Standortanalyse 

ÖZ Lippenrütipark: Nachweis einer 

optimalen Ausnutzung der Parzelle, der 

vorgeschlagene Bau orientiert sich an den 

Vorgängerhäusern, Optimierungen für 

einen haushälterischen Umgang mit 

Boden sind nicht ersichtlich. 

Die Vorgängerhäuser sind max. 10 Jahre alt, somit handelt es sich nicht 

um veraltete Bauweisen. Auch aus wirtschaftlicher Sicht ist der 

haushälterische Umgang mit dem Boden im Interesse der 

Baugenossenschaft. Die Einzonungsfläche beträgt ca. 2'750 m2. Zieht 

man dabei die neue Zufahrt inkl. Gehweg von ca. 400 m2 ς welche 

allen bestehenden Bauten dient ς ab, ergibt diese eine potenzielle 

anrechenbare Grundstücksfläche von ca. 2'350 m2. Der geplante Bau 

weist eine anrechenbare Gebäudefläche von ca. 600 m2 (exkl. dem 

überdeckten Verbindungsgang zu den anderen Bauten) auf. Die 

Überbauungsziffer beträgt somit ca. 0.26, was einer normal dichten 

Bebauung entspricht. Zudem beträgt der Anteil der beanspruchten 

Flächen mit Fruchtfolge-Qualität von der gesamten Einzonungsfläche 

für den Lippenrütipark ca. 33 %.  

Ein mindestens flächen- und 

qualitätsgleiches FFF-

Kompensationsprojekt für alle 

betroffenen FFF. Die Bewilligung des 

Kompensationsprojekts muss zwingend 

zum Zeitpunkt der Genehmigung der 

Ortsplanungsrevision vorliegen. 

Dieser Pendenz ist man sich bewusst und wurde so gegenüber den 

Gesuchstellern kommuniziert. Dies wird nach positiver Vorprüfung 

angegangen, wenn mehr Planungssicherheit besteht.  

2.5.5 Einhaltung Mindestabstände landwirtschaftlicher Tierhaltungsbetriebe (FAT-Abstände)  

Rückmeldung kantonale Dienststellen:  

Anlagen der bäuerlichen Tierhaltung und der Intensivtierhaltung müssen die nach den anerkannten Regeln der 

Tierhaltung erforderlichen Mindestabstände zu bewohnten Zonen einhalten (Anhang 2, Ziffer 512 Luftreinhalte 

Verordnung (LRV)). Im Rahmen der entsprechenden Planungsinstrumente einer Ortsplanungsrevision ist das Thema 

daher zu behandeln. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Merkblatt «Mindestabstände von 

Tierhaltungsanlagen» des Kantons Luzern. 

Die Einhaltung der Mindestabstände von landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben gegenüber neuen Bauzonen oder 

bei Umzonungen ist von der Gemeinde generell zu beachten, sicherzustellen und im Planungsbericht zu behandeln. 
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Rückmeldung Gemeinde:  

Der Gemeinde ist es wichtig, dass die Mindestabstände zu den landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben 

auch mit den Einzonungen eingehalten werden. Mit den Einzonungen reduzieren sich teilweise die 

Abstände. Allerdings handelt es sich bei den Einzonungen grossmehrheitlich um Zonen ohne Wohnnutzung, 

welche weniger relevant sind für die Mindestabstände, da sie nicht bewohnt sind. Grundsätzlich wird durch 

die Einzonungen kein Betrieb «neu» gefährdet. In den meisten Fällen liegen die Betriebe bereits zu anderen 

Wohngebäuden oder Gewerbezonen näher als die Einzonungen oder die Betriebe sind zu weit weg um 

gemäss FAT-Berechnung relevant zu sein (> 200 Meter), vgl. Ausführungen in Kapitel 9.15.  

2.6 Kantonale Vorprüfung  

Am 27. November 2024 erhielt die Gemeinde den Vorprüfungsbericht des BUWD. Darin wird festgehalten, 

dass «die im Entwurf vorliegende Gesamtrevision der Ortsplanung insgesamt als gut und weitgehend 

vollständig erarbeitet beurteilt wird». Auf die Erweiterung der Zone für öffentliche Zwecke im Gebiet 

Lippenrüti sei, abgesehen von der Erweiterung für die bereits bestehende Nutzung des Alters- und 

Pflegeheims, zu verzichten. Für die übrigen Inhalte der Vorlage gelte, dass diese unter Beachtung der zuvor 

angeführten Anträge mit den kantonal- und bundesrechtlichen Grundlagen und Vorgaben übereinstimmen.  

Das BUWD würdigt die Vorlage folgendermassen: «Die Vorlage setzt die übergeordneten 

Rahmenbedingungen korrekt um. Nebst der Anpassung an die geänderten Rahmenbedingungen handelt es 

sich um eine sehr umfassende Revision mit diversen Einzonungsgesuchen. Dabei schafft der 

Planungsbericht eine gute Übersicht über die verschiedenen Vorhaben. Gerade im Zusammenhang mit 

einer umfassenden Gesamtrevision ist hervorzuheben, dass die Gemeinde im Rahmen der Gesamtrevision 

Konzepte zum Thema Freiraum sowie Verkehr und Mobilität erarbeitet hat und diese in die Ortsplanung 

eingeflossen sind. Das Bewusstsein für diese beiden wesentlichen Themen und deren Umsetzung in der 

Ortsplanung nehmen wir erfreut zur Kenntnis.  

Für Details wird auf den Vorprüfungsbericht verwiesen. 

Betreffend Verkehrsrichtplan wird folgendes festgehalten: Den Verkehrsrichtplan nehmen wir zur 

Kenntnis. Die Inhalte sind zweckmässig dargestellt. Wir weisen darauf hin, dass Massnahmen auf 

Kantonsstrassen (kantonales Bauprogramm) mit der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur abzustimmen 

sind. 

In der folgenden Tabelle werden die wesentlichen Inhalte aus dem Vorprüfungsbericht zusammengefasst: 

Betreff Antrag Erwägungen Gemeinde 

Einzonung Zone für 

öffentliche Zwecke 

(Lippenrütipark) 

Der Einzonung wird im Sinne einer 

Gesamtinteressensabwägung 

zugestimmt.  

Antrag: Die Gemeinde Neuenkirch hat 

im Vollzug sicherzustellen, dass das 

Konzept des pflegerisch betreuten 

Wohnens Lippenrütipark Neuenkirch 

vom 28. Juni 2019 von sämtlichen 

Vertragsparteien eingehalten wird. 

Umsetzung: Die Baugenossenschaft Lippenrütipark 

wurde über die Inhalte des Vorprüfungsberichts inkl. 

den Antrag schriftlich informiert. Die 

Baugenossenschaft wurde gebeten mit 

rechtsverbindlichen Unterschriften zu bestätigen, 

dass bei der neuen Baute auf der Einzonungsfläche 

das Konzept des pflegerisch betreuten Wohnens 

Lippenrütipark Neuenkirch vom 28. Juni 2019 

eingehalten wird. Diese Anforderung wird auch in 

den Baurechtsvertrag für die Einzonungsfläche 

einfliessen. Gleichzeitig erwartet der Gemeinderat 

einen Vorschlag für das zukünftige periodische 
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Betreff Antrag Erwägungen Gemeinde 

Controlling im Vollzug der Belegung der fraglichen 

Wohnungen durch Bewohnende, welche diese 

Anforderungen erfüllen.  

Einzonung Zone für 

öffentliche Zwecke 

(Feuerwehrmagazin 

und Werkhof)  

Zusammenfassend erweist sich eine 

Einzonung am Standort Lippenrüti 

aufgrund der ausgeführten Gründe als 

weder recht- noch zweckmässig, zumal 

die Standortanalyse Alternativen 

aufzeigt.  

Antrag: Die Einzonung für das 

Feuerwehrmagazin und den Werkhof 

am Standort Lippenrüti ist nicht weiter 

zu verfolgen. 

Die Gemeinde hat sich diesbezüglich viele Gedanken 

gemacht und einen grossen Aufwand betrieben. Ein 

neuer Standort für das Feuerwehrmagazin ist für die 

Gemeinde von zentraler Bedeutung. Die Gemeinde 

Neuenkirch hat darum Die Einzonungsfläche 

reduziert und dem BUWD am Gespräch vom 

12. Februar 2025 ihre Argumente nochmals 

vorgebracht. Daraufhin wurde ein Nachtrag zur 

kantonalen Vorprüfung ausgearbeitet, vgl. Kap. 

2.6.2. 

Einzonung Zone für 

öffentliche Zwecke 

(Pumptrack) 

Die Schaffung einer neuen und 

dezentralen Freizeitnutzung wird als 

raumplanerisch nicht zweckmässig 

erachtet. 

Antrag: Die Einzonung für eine 

Pumptrackanlage am Standort 

Lippenrüti ist nicht weiter zu verfolgen. 

Umsetzung: Auf die Einzonung für den Pumptrack 

wird im Rahmen der Gesamtrevision verzichtet. Der 

Gemeinderat ist bestrebt das Anliegen 

weiterzuverfolgen und Standorte innerhalb der 

Bauzone zu finden, bzw. kurzfristig die temporären 

Angebote während den Sommerferien mit den 

mobilen Pumptrack-Anlagen fortzuführen.  

Einzonung 

Arbeitszone (GS Nr. 

2071) 

Aufgrund der Überarbeitung der 

Grundlagen hat das BUWD gegenüber 

der Einzonung in die Arbeitszone das 

BUWD keine Einwände mehr, sie ist 

recht- und zweckmässig.  

Die Gesuchsteller und Grundeigentümer wurden 

über den Inhalt des Vorprüfungsberichts bzgl. ihrem 

Antrag schriftlich informiert. Bis zur Auflage ist ein 

Kaufrechtsvertrag auszuarbeiten und anschliessend 

das notwendige Mehrwertgutachten durch die 

Gemeinde eingeholt.  

Einzonung 

Sonderbauzone 

Bildungszentrum 

Gärtnerei 

Die Einzonung kann als recht- und 

zweckmässig beurteilt werden. 

Antrag: Voraussetzung für die 

Einzonung ist ein bewilligungsfähiger 

Gestaltungsplan. Der Gestaltungsplan 

ist wie folgt anzupassen:  

Á In den Sonderbauvorschriften 

sind die Nutzungen für die 

Baubereiche und Aussenflächen, 

soweit aufgrund des 

Bildungsplanes des 

Bildungszentrums möglich, zu 

präzisieren.  

Á In den Sonderbauvorschriften ist 

die Anzahl der Parkfelder ς 

angesichts des unveränderten 

Angebots - auf den heutigen 

Umsetzung: Die Anzahl der Parkfelder wurde im 

Gestaltungsplan ergänzt.  

Nicht Umsetzung: Der Bildungsplan des 

Bildungszentrums wurde mit den 

Sonderbauvorschriften sowie dem Situationsplan 

des Gestaltungsplans überprüft. Dabei sind die 

Gesuchsteller Schluss gekommen, dass eine 

weitergehende Differenzierung der Nutzungen in 

den Baubereichen und Aussenräumen weder 

sinnvoll noch zweckmässig ist. Die Aufgabenbereiche 

erstrecken sich über verschiedene Zonen und 

Aussenflächen, sodass eine klare Abgrenzung nicht 

möglich ist. Zudem können sich diese in der Zukunft 

noch ändern oder an andere Orte verlagern. 
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Betreff Antrag Erwägungen Gemeinde 

Bestand von 42 Parkfeldern zu 

beschränken. 

Einzonung 

Sonderbauzone 

Lohnmoos 

Aufgrund der Alleinstellungsmerkmale 

des Reit- und Pensionsstalles 

Lohnmoos kann einer Einzonung in die 

Sonderbauzone zugestimmt werden, 

sofern die Gemeinde gemäss 

vorangehenden Ausführungen ein 

entsprechendes kommunales Konzept 

zur Ausscheidung von 

Sonderbauzonen Pferdesport 

erarbeitet.  

Antrag: Die Gemeinde Neuenkirch hat 

ein kommunales Konzept zur 

Koordination von Sonderbauzonen 

Pferdesport zu erarbeiten und dem 

Kanton vor der öffentlichen Auflage 

zur Prüfung einzureichen. 

Umsetzung: Die Gemeinde hat ein kommunales 

Konzept Pferdesport erarbeitet, vgl. Ausführungen in 

Kap. 6.3  

Lärm Antrag: Die lärmrechtliche Aufstufung 

der Parzelle Nr. 595 ist nicht 

rechtmässig. Sie ist in der 

Lärmempfindlichkeitsstufe ES II zu 

belassen. 

Antrag: In der Kernzone und Arbeits- 

und Wohnzone ist ein erhöhter 

Lärmschutz für reines Wohnen 

erforderlich.  

Antrag: In der Zone für öffentliche 

Zwecke ist die 

Lärmempfindlichkeitsstufe nach Lage 

und Nutzung zu differenzieren.  

Umsetzung: Das Grundstück Nr. 595 wird bzgl. LES 

nicht aufgestuft.  

Umsetzung: Der erhöhte Lärmschutz in gemischten 

Zonen in der Kernzone sowie der Arbeits- und 

Wohnzone wird präzisiert. 

Umsetzung: DieLärm-Empfindlichkeitsstufe wird für 

die Zone für öffentliche Zwecke in einem neuen 

Anhang differenziert.  

Wildtierkorridor Antrag: Die Freihaltezonen 

Wildtierkorridor LU 02 und LU 23 sind 

vollständig gemäss Geoportal 

auszuscheiden. 

Umsetzung: Aufgrund des Antrags sieht sich die 

Gemeinde gezwungen, die Abgrenzung der 

Freihaltezone Wildtierkorridor vom kantonalen 

Datensatz zu übernehmen. Auf eine grosszügigere 

Aussparung der betroffenen Landwirtschaftsbetriebe 

wird verzichtet.  

Die Gemeinde hat versucht, einen gewissen 

Anordnungsspielraum auszuschöpfen. Gemäss 

kantonalem Vorprüfungsbericht vom 27. November 

2024 darf die Freihaltezone Wildtierkorridor jedoch 

nicht angepasst werden.  

GewR im 

Wildtierkorridor 

Antrag: Damit die Leitstrukturen der 

Freihaltezonen Wildtierkorridor LU 02 

Keine Umsetzung: Für die Gewässerraumfestlegung 

wurde extra vorgängig eine separate Teilrevision 
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Betreff Antrag Erwägungen Gemeinde 

und LU 23 funktional sind, ist entlang 

der zwei Gewässerabschnitten (ID 

562014 und ID 953259) ein erweiterter 

Gewässerraum von 18 m festzulegen. 

durchgeführt. Die Gewässerräume wurden mit 

Entscheid vom Regierungsrat am 22. September 

2020 genehmigt. Darin wurde eine Pendenz 

betreffend Verbreiterung des Gewässerraums am 

Sempachersee in den Reservatszonen gemäss 

Schutzverordnung gefordert. Dies wird im Rahmen 

der Gesamtrevision vorgenommen. Weitere 

Anpassungen der Gewässerraumfestlegung 

widersprechen der Planbeständigkeit und werden im 

Rahmen dieser Gesamtrevision nicht vorgenommen.  

BZR Antrag: Die Bestimmungen in Art. 16 

(Sonderbauzone Gärtnerei) und 17 

(Sonderbauzone Lohnmoos) sind 

dahingehend zu ergänzen, dass nach 

Aufgabe der Nutzung die Zonen nicht 

nur in die Landwirtschaftszone zu 

überführen, sondern auch Bauten und 

Anlagen zurückzubauen sind. 

Umsetzung: Ergänzung Rückbaupflicht von Bauten 

und Anlagen, welche nach der Genehmigung der 

Gesamtrevision in der Sonderbauzone 

Bildungszentrum Gärtnerei und der Sonderbauzone 

Lohnmoos erstellt wurden und bei einer Auflösung 

der Sonderbauzonen in der Landwirtschaftszone 

nicht mehr zonenkonform wären.  

Zonenplan Antrag: Die bestockten Flächen beim 

Autobahnareal (GS Nr. 1474 und 1475) 

sind dem Übrigen Gebiet A 

zuzuweisen.  

Umsetzung: Zuweisung der bestockten Flächen beim 

Autobahnareal zum Übrigen Gebiet A anstatt der 

Zone für Sport- und Freizeitanlagen 

FFF Antrag: Für die beanspruchten FFF ist 

eine mindestens flächen- und 

qualitätsgleiche Kompensation 

vorzunehmen. Ein entsprechendes 

Kompensationsprojekt ist dem Kanton 

erneut zur Prüfung einzureichen. Die 

Bewilligung des 

Kompensationsprojekts muss 

zwingend zum Zeitpunkt der 

Genehmigung der 

Ortsplanungsrevision vorliegen. 

Umsetzung: Ein Kompensationsprojekt wurde in 

Auftrag gegeben und wird nach Erstellung der DS 

uwe zur Prüfung vorgelegt.  

2.6.1 Änderungen nach der kantonalen Vorprüfung  

Konzepte (spezielle Wohnzonen) aus letzter Gesamtrevision 

Die aktuell geltenden speziellen Wohnzonen werden in normale, reine Wohnzonen gemäss der realisierten 

Dichte, den vorhandenen Konzepten oder der beabsichtigten Baudichte umgezont, vgl. Kapitel 3.3.6. In 

diesem Zusammenhang wird im BZR in Art. 66 ergänzt, dass die Konzepte aufgehoben werden.  

Grünzone Krauerhus Nord  

Im Herbst 2024 wurde dem Gemeinderat ein Gesuch zur flächengleichen Anpassung der Grünzone im 

Gebiet Krauerhus Nord (Grundstück Nr. 466, neu 2252) gestellt. Die bisherig rechtsgültige Abgrenzung der 

Grünzone beruht auf dem Konzept aus der letzten Gesamtrevision. Dieses Konzept und die spezielle 



 

L:\AUFTRAG\RAE\NEUENKIRCH\22667\TECHNI\P_2. ÖFFENTLICHE AUFLAGE\BE_PLANUNGSBERICHT_2. ÖFFENTLICHE AUFLAGE_251022.DOCX 40 / 121 

Wohnzone werden jedoch im Rahmen der Gesamtrevision aufgehoben, vgl. Kap. 3.3.6. Mit der neuen Zone 

und der Gestaltungsplan-Pflicht ist eine andere Bebauung möglich. Ein erster Entwurf der möglichen 

Bauherrschaft bedingt die Anpassung der Grünzone. Der Gemeinderat Neuenkirch erachtet eine Anpassung 

der Grünzone unter folgenden Bedingungen als möglich:  

Á flächengleiche Anpassung, keine Reduktion der Grünzone  

Á Anordnung Erschliessung ausserhalb der Grünzone  

Á Einhaltung des Gewässerraums  

Ausschnitt Zonenplan für Mitwirkung  Ausschnitt Zonenplan für öffentliche Auflage 

  

Gebiet Krauerhusegg 

Für das Gebiet Krauerhusegg wird eine vorgezogene Teilrevision durchgeführt. Ursprung ist die 

Überarbeitung des zu Grunde liegenden Konzepts. Die Teilrevision bildet das neue Konzept und den im 

Entwurf vorliegenden Gestaltungsplan ab. Im Rahmen der Gesamtrevision sind aufgrund der revidierten 

PBG und BZR zudem folgende Änderungen notwendig:  

Á Das Übrige Gebiet B zwischen dem Richtprojekt Krauerhus-Egg und dem Wald wird gelöscht; diese 

Fläche ist neu in der Landwirtschaftszone. Es ist nicht vorgesehen, diese Fläche zu einem späteren 

Zeitpunkt einzuzonen und zu überbauen.   

Á Die Spezielle Wohnzone wird in die normale Wohnzone 11-sehr dicht (W-11-sd) überführt. In dieser 

gilt eine maximale Gesamthöhe von 11 m und eine maximale Überbauungsziffer Typ A von 0.33.  

o Die maximale ÜZ entspricht somit derjenigen, welche in der Teilrevision bereits im BZR 

festgehalten wird.  

o In Art. 6 Abs. 8 wird für das Gebiet Krauerhusegg folgende spezielle Bestimmungen 

aufgenommen (analog zur Teilrevision bzw. auf der Grundlage des Gestaltungsplan-

Entwurfs und des Richtprojekts):  

Á Präzisierung der max. Gesamthöhe pro Baubereich gemäss Gestaltungsplan (vgl. 

Kapitel 4.1.) 

Á Ausnahme betreffend maximaler Gebäudelänge 

Á Anstelle der max. ÜZ für Klein- und Anbauten gemäss § 112a Abs. 2c und d von 0.10 

gilt eine zusätzliche ÜZ für Bauten mit max. 4.5 m Gesamthöhe und 

Nebennutzflächen von 0.05. Diese ist aber in der max. ÜZ der Zone von 0.33 bereits 

enthalten.  

Á Die Erschliessungsstrasse ausserhalb der Teilbereiche des Gestaltungsplans wird als Verkehrszone 

(pink markiert) ausgeschieden. Dies umfasst 487 m2 und ist bei der Berechnung der anrechenbaren 

Grundstückfläche nicht anrechenbar.  
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Á Die Grünzone A wird neu der Grünzone Freiraum zugeordnet. Zweck ist die Sicherung von Flächen 

für die Spiel- und Freizeitnutzung innerhalb des Baugebiets, vgl. Anhang 2 des neuen Bau- und 

Zonenreglements.  

Á Für das Gestaltungsplan-Pflichtgebiet wird im Anhang des neuen Bau- und Zonenreglements ein 

weiterer Bonus für die Gesamthöhe und die Überbauungsziffer ausgeschlossen. Als Spezielle 

Vorschriften wird auf das Richtprojekt und den Gestaltungsplan-Entwurf verwiesen.  

Die Gesamtrevision und die Teilrevision sind aufeinander abgestimmt.  

Diverses 

Die Richtlinie zur Beurteilung von Gestaltungsplänen wird präzisiert: Bei Gestaltungsplänen in 

Sonderbauzonen, Spezialzonen, Speziallandwirtschaftszonen oder Ähnlichem ist die Richtlinie nicht oder 

nur beschränkt anzuwenden. Bei diesen Zonen handelt es sich um massgeschneiderte, zweckgebundene 

Zonen und die Gestaltungspläne müssen daher andere Anforderungen erfüllen als Gestaltungspläne in 

normalen Wohnzonen, Zentrumszonen oder Arbeitszonen.  

2.6.2 Änderungen nach der kantonalen Vorprüfung bzgl. Feuerwehrmagazin 

Am 6. März 2025 wurde der Nachtrag bzgl. Feuerwehrmagazin bei der DS rawi zur kantonalen Vorprüfung 

eingegeben, vgl. separater Bericht in der Beilage. Im Bericht werden die Änderungen zur kantonalen 

Vorprüfung sowie die Begründung des Feuerwehrmagazins am Standort Lippenrüti aufgezeigt. Folgende 

Änderungen wurden vorgenommen:  

Á Auf die Einzonung im Gebiet Lippenrüti für eine Pumptrack-Anlage wird verzichtet.  

Á Auf die Realisierung eines neuen Werkhofs im Gebiet Lippenrüti wird verzichtet.  

Á Die Einzonungsfläche wird reduziert auf die Fläche, welche für ein neues Feuerwehrmagazin inkl. 

Vorplatz- und Parkierungsflächen notwendig ist. Die Einzonung in die Zone für öffentliche Zwecke 

reduziert sich somit auf 3'810 m2.  

Dazu wurde das Konzept aktualisiert und im BZR Ergänzungen bei der Zone für öffentliche Zwecke 

vorgenommen.  
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Ausschnitt Zonenplan für kantonale Vorprüfung Ausschnitt Zonenplan für öffentliche Auflage 

  

Konzeptplan für Vorprüfung Konzeptplan für öffentliche Auflage  

 

 

Mit dem Vorprüfungsbericht vom 26. März 2025 nimmt das BUWD Stellung zum eingereichten Nachtrag 

vom 3. März 2025. 

Gemäss dem Vorprüfungsbericht vom 26. März 2025 kann aufgrund der Anpassung des Vorhabens und der 

durch die Gemeinde vorgebrachten neuen Erkenntnisse der Einzonung für ein Feuerwehrmagazin im Gebiet 

Lippenrüti aus kantonaler Sicht zugestimmt werden; sie stimme unter Beachtung der angeführten 
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Änderungsanträge mit den kantonal- und bundesrechtlichen Grundlagen und Vorgaben überein. Die 

Gemeinde Neuenkirch sei im Rahmen der Überarbeitung der Unterlagen bezüglich der Einzonung für das 

Feuerwehrmagazin auf die wesentlichen Punkte eingegangen. Der Umgang betreffend die Eingliederung in 

die Landschaft sowie die wasserdurchlässige Ausgestaltung der Parkierungsflächen wird begrüsst. Die 

geplante Bewirtschaftung der Abstellplätze wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Folgende Anträge wurden im Rahmen des Nachtrags aufgeführt: 

Antrag Erwägungen Gemeinderat 

Die Zonengrenze der Zone für öffentliche Zwecke entspricht nicht der 

Parzellengrenze und ist deshalb im Zonenplan zu vermassen.  

Die Zone für öffentliche 

Zwecke wurde vermasst. 

Die Summe in der Gesamtrevision der Ortsplanung beanspruchter FFF ist 

zu aktualisieren. Für die beanspruchten FFF ist eine mindestens flächen- 

und qualitätsgleiche Kompensation vorzunehmen. Ein entsprechendes 

Kompensationsprojekt ist dem Kanton erneut zur Prüfung einzureichen. 

Die Bewilligung des Kompensationsprojekts muss zwingend zum Zeitpunkt 

der Genehmigung der Ortsplanungsrevision vorliegen. 

Das erforderliche FFF-

Kompensation wird bis zur 

Genehmigung erarbeitet. 

2.7 Öffentliche Auflage  

Vom 5. Mai bis 3. Juni 2025 lag die Gesamtrevision der Ortsplanung öffentlich auf. Während der 

Einsprachefrist gingen 14 Einsprachen ein, darunter eine Einsprache mit ergänzender Stellungnahme zum 

Verkehrsrichtplan sowie zwei weitere, separate Meinungsäusserungen zum Verkehrsrichtplan. Gegen den 

Plan der Waldfeststellung wurde keine Einsprache erhoben.  

Im August und September 2025 wurden die meisten Einsprachverhandlungen durchgeführt. Ein Grossteil 

der Einsprachen konnte gütlich erledigt werden. Einige wenige Einsprachebehandlungen führen zu 

Anpassungen an den Planungsinstrumenten, welche eine 2. öffentliche Auflage erforderlich machen. 

2.8 Zweite öffentliche Auflage  

Vom 5. Januar bis 3. Februar 2026 findet die 2. öffentliche Auflage der Gesamtrevision der Ortsplanung 

statt. Gegenstand der 2. öffentlichen Auflage sind die Änderungen gegenüber der ersten Auflage, welche in 

der Botschaft sowie dem Änderungsplan und dem BZR dokumentiert sind. Änderungen sind aufgrund 

Einspracheverhandlungen und aufgrund der AV-Erneuerung entstanden, vgl. folgende Ausführungen.  

2.8.1 Änderungen aufgrund Einspracheverhandlungen 

Aufgrund Einspracheverhandlungen werden wenige Änderungen im Zonenplan und BZR vorgenommen. Für 

Planausschnitte und Erläuterungen vgl. Botschaft für die 2. öffentliche Auflage in den Beilagen. Die 

Änderung umfassen:  

Á Anpassung der Arbeitszone und Verkehrszone beim Bahnhof Sempach Station:  

Die Verkehrszone wurde rund um das Bahnhofsgebäude Sempach Station für die 1. öffentliche Auflage 

der Gesamtrevision grösser festgelegt als notwendig. Dies wird korrigiert. Die Fussgänger-Rampe und 

der Bereich vom Betriebsgebäude bis zur Betonplatte beim Bahnhofplatz werden in der Arbeitszone 

belassen. Der Wendeplatz und die P+R Anlage verbleiben wie bisher in der Verkehrszone. Gesamthaft 

wird damit in der Gesamtrevision die Arbeitszone reduziert. 
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Á Löschung der Hecke bei Grundstück Nr. 1437 / 229:  

Auf der Grundstücksgrenze Nr. 1437 / 229 in Adelwil war fälschlicherweise eine Hecke eingetragen. Die 

Hecke wurde anhand von Luftbildern aus mehreren Zeitetappen überprüft und wird deshalb aus dem 

Zonenplan gelöscht. Die Darstellung der bestehenden Hecken, Feldgehölze und Uferbestockungen ist 

im Zonenplan orientierend. Massgebend ist der Bestand vor Ort. 

Á Anpassung Legende: Erholungszone 

Die Erholungszone (überlagert) wird neu bei den Bauzonen anstatt bei den überlagerten Zonen 

aufgelistet. 

Á Ergänzung BZR Art. 6 Wohnzonen bzgl. Grundstück Nr. 1102:  

Die Parzelle Nr. 1102 gehört der sozialen Baugenossenschaft Neuenkirch. Gegenüber der restlichen W-

14 wird die ÜZ (Typ ÜZ-A und ÜZ-B mit Schrägdach) um 0.03 erhöht mit der Bedingung, dass 

preisgünstiger Wohnungsbau realisiert wird. Diese leichte Erhöhung in der Fläche wird für das 

Quartierbild als verträglich erachtet. Für die öffentliche Mitwirkung war für das Gebiet eine 

Gestaltungsplan-Pflicht vorgesehen. Diese wurde aufgrund von Eingaben verschiedener betroffener 

Eigentümerschaften entfernt. Mit einem Gestaltungsplan in einem Gebiet mit einer 

Gestaltungsplanpflicht wäre beim Vorliegen von hoher Qualität eine Abweichung in der Gesamthöhe 

um + 3 m und in der ÜZ um +20 % möglich gewesen. Im bisherigen Zonenplan war die Parzelle Nr. 1102 

der W4 zugewiesen; damit wäre ein Geschoss mehr möglich gewesen. 

Á Anpassung BZR Art. 31 Freihaltezone Wildtierkorridor:  

Der Artikel aus dem Muster-BZR wurde als Grundlage verwendet und aufgrund umfangreichen 

Abklärungen, Begehungen und einer Einspracheverhandlung angepasst. Der Zweck und die 

Abgrenzung der Freihaltezone Wildtierkorridor bleiben mit der Anpassung erhalten. Die Präzisierungen 

entsprechen der Vollzugspraxis und schmälern die Wirkung der Freihaltezone Wildtierkorridor nicht. 

Sie bieten jedoch mehr Klarheit und Planungssicherheit für die Betroffenen.      

Á Kürzung BZR Art. 35 Kulturdenkmäler: 

Die Absätze 3 bis 5 werden wieder aus dem BZR gestrichen. Dabei handelt es sich um erläuternde 

Bestimmungen zu den verschiedenen Kategorien des kantonalen Bauinventars. Gemäss Mindestinhalt 

des kantonalen Muster-BZR genügen die Absätze 1, 2 und der bisherige Absatz 6 (neu 3). Am Zweck 

und der Wirkung der Kulturdenkmäler ändert sich dadurch nichts. 

Á Anpassung Art. 44 Bepflanzung und Umgebungsgestaltung:  

Ergänzung mit «Bestehende Bepflanzungen bleiben, vorbehalten von Art. 44 Abs. 3 BZR, in ihrem 

Bestand geschützt, auch dann, wenn sie infolge eines Sanierungs- oder Umbauprojekts umgepflanzt 

werden müssen.» Mit der Ergänzung können, bestehende Bepflanzungen, welche nicht vorwiegend 

einheimisch oder standortgerecht sind, beibehalten werden. Ausgenommen davon sind invasive, 

standortfremde Arten (Neophyten) ς diese sind zu entfernen und zu bekämpfen. 

Á Anpassung Art. 47 Gestaltung des Siedlungsrandes:  

Einerseits werden sprachliche Präzisierungen vorgenommen. Unter anderem wird präzisiert, dass 

Bepflanzungen am Siedlungsrand nicht bewilligungspflichtig sind. Zudem sind bestehende 

Bepflanzungen (ausgenommen invasive Neophyten) in ihrem Bestand geschützt. 

Á Anpassung Anhang 3 Naturschutzzonen Nrn. 9, 10 und 19:  

Bei den Naturschutzzonen Nrn. 9, 10 und 19 werden Ergänzungen zu den speziell zulässigen 

Ausnahmen vorgenommen. Die Naturschutzzonen Nrn. 9 und 10 grenzen an die Bahngeleise. Die 

Eisenbahngesetzgebung steht über den kommunalen Naturschutzbestimmungen. Bei der 

Naturschutzzone Nr. 19 besteht heute eine Zufahrt entlang des Weihers. Diese soll auch in Zukunft 

weiter unterhalten und erneuert werden können. 
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2.8.2 Änderungen aufgrund AV-Erneuerung 

Die amtliche Vermessung (AV) bildet die Grundlage für den Zonenplan und ist im Plan für das Grundbuch 

dokumentiert. Sie umfasst die Grundstücksgrenzen, Gebäude und Angaben zu Bodenbedeckung (z.B. 

Strassen, Wege, Wälder, etc.). Der Kanton Luzern hat im Oktober 2025 in der Gemeinde Neuenkirch ein 

Erneuerungsprojekt für die AV-Daten abgeschlossen. Damit wird der vom Bund vorgegebene 

Qualitätsstandard AV93 umgesetzt. Dies wurde im Newsletter der Dienststelle Raum und Wirtschaft (rawi) 

des Kanton Luzerns vom 18. November 2025 kommuniziert. Durch die Erneuerung wurde die Genauigkeit 

und Aktualität der Vermessungsdaten verbessert. 

Die Erneuerung bedingt auch eine technische Bereinigung der Zonenplandaten, damit diese miteinander 

übereinstimmen. Dies umfasst in der Regel sehr kleine Änderungen in der Lage von Zonengrenzen, damit 

diese beispielsweise mit der erneuerten Lage von Grundstücksgrenzen übereinstimmt. Weiter gibt es auch 

Änderungen von Waldabgrenzungen gegenüber der Landwirtschaftszone und beispielsweise an 

Verkehrszonen aufgrund genauerer Abgrenzung von Strassen.  

In der Folge wird zwischen wesentlichen und unwesentlichen Änderungen unterschieden. Die wesentlichen 

Änderungen werden in der Botschaft der 2. öffentlichen Auflage dargestellt, vgl. Beilage. Die 

unwesentlichen Änderungen können als Dokumentation auf der Website und der Gemeindeverwaltung 

eingesehen werden, vgl. Beilage. 

Wesentliche Änderungen umfassen (vgl. Details und Planausschnitte in der Botschaft für die 2. Öffentliche 

Auflage): 

Á Die Anpassung von Verkehrszonen aufgrund von Änderungen oder genaueren Angaben in der amtlichen 

Vermessung. Dies hat Auswirkungen auf die anrechenbare Grundstücksfläche und damit auf die 

anrechenbare Gebäudefläche.  

Á Die Festlegung von Gewässerräumen auf Gewässerabschnitten, welche nach der Erneuerung nun 

ausserhalb des Waldes liegen. Die Abgrenzung des Waldes wurde in den Daten der amtlichen 

Vermessung aktualisiert. In Wäldern wird auf die Festlegung eines Gewässerraums verzichtet. Wurde 

der Wald verkleinert, so ist auf den betroffenen Gewässerabschnitten die Festlegung eines 

Gewässerraums notwendig. Dabei wird der bestehende Gewässerraum in derselben Breite fortgesetzt.  

Á Die Uferlinie am Sempachersee hat sich stellenweise verändert. Der Gewässerraum orientiert sich daran 

und weist an den betroffenen Stellen eine Breite von 15 m auf. Die Breite wurde nicht verändert, jedoch 

verschiebt sich der Gewässerraum aufgrund der neuen Lage der Uferlinie teilweise.  

Unwesentliche Änderungen umfassen (vgl. Details und Planausschnitte in der Dokumentation Änderungen 

aufgrund AV-Erneuerung):  

Á Die Aktualisierung des Waldes im Zonenplan aufgrund der neuen Abgrenzungen gemäss Daten der 

amtlichen Vermessung. Dabei handelt es sich um eine technische Bereinigung; die Wälder gemäss 

amtlicher Vermessung sind auch im Zonenplan als Wald darzustellen. Es handelt sich dabei um einen 

orientierenden Inhalt des Zonenplans.  

Á Die Löschung von Gewässerräumen auf Gewässerabschnitten, welche neu im Wald liegen. Im Wald wird 

auf einen Gewässerraum verzichtet. Wird der Wald grösser, so kann auf diesen Gewässerraum verzichtet 

werden.  

Á Die Lage von Hecken entlang der Gewässer wird korrigiert, damit diese wieder mit den 

Gewässerverläufen übereinstimmen. Es handelt sich dabei um einen orientierenden Inhalt des 

Zonenplans. Massgebend ist der Bestand vor Ort und Orthofotos von vergangenen Zeitpunkten.  

  



 

L:\AUFTRAG\RAE\NEUENKIRCH\22667\TECHNI\P_2. ÖFFENTLICHE AUFLAGE\BE_PLANUNGSBERICHT_2. ÖFFENTLICHE AUFLAGE_251022.DOCX 46 / 121 

3 PBG-Umsetzung 

3.1 Rahmenbedingungen 

Per 1. Januar 2014 sind das revidierte PBG und die neue PBV in Kraft getreten. Die Gemeinden müssen bis 

Ende 2023 ihre Ortsplanungsinstrumente an die neue Gesetzgebung anpassen. So steht beispielsweise die 

bisher in der Gemeinde Neuenkirch verwendete Ausnützungsziffer (AZ) nicht mehr zur Verfügung und muss 

durch eine Überbauungsziffer (ÜZ) ersetzt werden, deren Berechnungsweise ebenfalls geringfügig geändert 

hat. Andere Neuerungen wie die neu eingeführten Verkehrszonen sind massgebend für die Berechnung der 

ÜZ und haben ebenfalls Auswirkungen auf den Zonenplan.  

3.1.1 Definitionen Masse 

Die wesentlichen Änderungen der neuen Nutzungsmasse sind diejenigen der Gesamthöhe und der 

Überbauungsziffer (ÜZ). Im Folgenden werden diese kurz umschrieben: 

Die Gesamthöhe ersetzt die bisherige Festlegung der Anzahl Vollgeschosse und bemisst den grössten 

Höhenunterschied zwischen dem höchsten Punkt der Dachkonstruktion und den lotrecht darunter 

liegenden Punkten auf dem massgebenden, d.h. dem natürlich gewachsenen Geländeverlauf (§ 139 PBG).  

Die bisherige Ausnützungsziffer (AZ) wird durch die Überbauungsziffer (ÜZ) ersetzt. Die ÜZ definiert den 

Fussabdruck eines Gebäudes im Verhältnis zur anrechenbaren Grundstücksfläche. Eine ÜZ von 0.21 

bedeutet, dass die Gebäudefläche (Fussabdruck) der Hauptbaute maximal 21% der anrechenbaren 

Grundstücksfläche betragen darf (§ 25 PBG, § 12 PBV). Vorspringende Gebäudeteile, z.B. Balkone, welche 

die zulässigen Werte gem. § 112a PBG übertreffen, werden ebenfalls der Gebäudefläche angerechnet.  

Aus der Gesamthöhe leitet sich neu auch der Grenzabstand ab und ist auf allen 

Seiten gleich. Die Grenzabstände werden in § 122 PBG definiert. Die 

ordentlichen Grenzabstände sind abhängig von der zulässigen maximalen 

Gesamthöhe in der entsprechenden Zone. Wo ausnahmsweise keine 

Gesamthöhe im BZR festgelegt wird, ist die bewilligte Gesamthöhe der Baute 

massgebend für den ordentlichen Grenzabstand.  

Die Grünflächenziffer ist das Verhältnis der anrechenbaren Grünfläche zur 

anrechenbaren Grundstücksfläche. Als Grünflächen gelten natürliche und bepflanzte Bodenflächen eines 

Grundstücks, die nicht versiegelt sind und nicht als Abstellflächen dienen. Begrünte und bepflanzte 

Bodenflächen sind Flächen mit einem natürlichen Bodenaufbau sowie Flächen auf Unterniveaubauten, die 

Erläuternde Skizzen des BUWD zu den Baubegriffen und Messweisen gem. PBG 2013 

Gesamthöhe 

Massgebendes 

Terrain 

Vorspringender 

Gebäudeteil (> 1/3 

zugehöriger 

Fassadenabschnitt) 

Anrechenbare 

Gebäudefläche 

Zulässige 
Gesamthöhe  

Grenz-
abstand  

bis 11 m  4 m 

bis 14 m  5 m 

bis 17 m  6.5 m 

bis 20 m  8 m 

über 20 m  10 m 
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mit Humus überdeckt und bepflanzt sind. Nicht anrechenbar sind bestehende Wälder und öffentliche 

Gewässer. Im BZR Neuenkirch wird gegenüber der PBV konkretisiert, dass die Überdeckung auf 

Unterniveaubauten mind. eine Mächtigkeit von 40 cm aufweisen muss. Dies gewährt genügend Bodenraum 

für eine zweckmässige Bepflanzung.  

3.2 Vorgehen 

Bei der Festlegung der neuen Nutzungsziffern und Höhenmasse war ein schrittweises Vorgehen angezeigt: 

Á Erfassung der Verkehrszonen und Verkehrsflächen als Grundlage für die folgenden Schritte. 

Á Bestimmung der Gesamthöhen auf Grundlage des Terrain- und Oberflächenmodells (DTM und DOM) 

und anschliessender manueller Bereinigung. Die Masse der projektierten Gebäude wurden manuell 

ergänzt. 

Á Ermittlung der anrechenbaren Grundstücksflächen und der ÜZ (separat für Haupt- und Nebenbauten) 

der bestehenden Gebäude mittels GIS-Analyse. Die Masse der projektierten Gebäude wurden manuell 

ergänzt.  

Á Auswertung der Erkenntnisse aus dem REK.  

Á Festlegung der Bebauungs- und Einwohner- bzw. Arbeitsplatzdichte unter Berücksichtigung 

erhaltenswerter Strukturen. 

Á Entwurf des neuen Zonenkonzepts durch Zusammenfassung von Quartierzellen mit ähnlichen 

Merkmalen zu neuen Bauzonen-Typen (vgl. Kap. 3.3). 

Á Festlegung von zweckmässigen Gesamthöhen und ÜZ für die neuen Bauzonen-Typen (vgl. Kap. 3.3). Die 

Masse orientieren sich am Gebäudebestand, an den bisherigen Nutzungsmöglichkeiten und dem 

Aussagen im REK.  

Á Es sind maximale Gesamthöhen und ÜZ eingesetzt worden, um ein homogenes und attraktives 

Quartierbild sowie einen haushälterischen Umgang mit dem Boden sicherzustellen. In dichteren 

Zonen wurden auch minimale Gesamthöhen zur Förderung der Siedlungsentwicklung nach innen 

festgelegt.  

Á Die maximalen ÜZ und die Gesamthöhen wurden so festgelegt, dass die nicht zonenkonformen 

Bauten höchstens 20 % des heutigen Gebäudebestands betragen. Würden die Masse so festge-

legt, dass alle Bauten wieder zonenkonform sind, wären unrealistische Innenentwicklungs-

potenziale und eine Beeinträchtigung der Siedlungs- und Lebensqualität die Folge. Für die nicht 

mehr zonenkonformen Bauten gilt die Bestandesgarantie. 

Á Für auf bestimmte Weise von der kubischen Gebäudeform abweichende Gebäude wird eine 

erhöhte ÜZ festgelegt. Ohne die Differenzierung der Überbauungsziffer würde nämlich die 

kubische Gebäudeform mit Flachdach bevorzugt, was ortsbildtechnisch nicht erwünscht ist. 

Deswegen werden in den Wohn- und Mischzonen jeweils drei verschiedene ÜZ festgelegt. Die ÜZ-

A stellt den Grundwert für eine zonengemässe Überbauung dar. Die um 0.03 erhöhte ÜZ-B gilt für 

Schrägdachbauten und für Flachdachbauten mit Attikageschoss. Die gegenüber der ÜZ-A um 0.06 

erhöhte ÜZ-C gilt für Bauten mit einer um ein Geschoss tieferen Gesamthöhe. Mit dieser Regelung 

wird keine der Gebäudeformen bevorzugt und die Gestaltungsfreiheiten werden gewahrt (siehe 

Art. 38 BZR). 

Á Zusätzliche Überbauungsziffern wurden ergänzt, um gewisse Bauten, z.B. freistehende oder 

angebaute Garagen (mit einer maximalen Gesamthöhe bis 4.5 m und einer Fläche bis max. 50 m2) 

zu ermöglichen und zu fördern. 

Á Ergänzende Beurteilung des theoretischen Innenentwicklungspotenzials (Einwohner) gemäss den 

Daten des Luzerner Bauzonen-Analyse-Tools (LUBAT). 
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Á Erstellung des neuen BZR mit möglichst einfachen Bestimmungen, die bei Bauprojekten einen gewissen 

Spielraum bieten und gleichzeitig für ein stimmiges Siedlungsbild sorgen. Zur Veranschaulichung der 

verschiedenen ÜZ sind im BZR-Anhang Skizzen abgebildet. 

3.3 Neues Zonenkonzept 

3.3.1 Übersicht 

Für die Zonenvorschriften wurden folgende Baumasse gewählt: 

Á Gesamthöhe 

Á Überbauungsziffer (ÜZ-A, ÜZ-B, ÜZ-C)  

Á Minimale Überbauungsziffern in dichteren Zonen 

Á Grünflächenziffer 

Á Gebäudelänge 

Á Zusätzliche Überbauungsziffer für Klein- und Anbauten gem. PBG für Kleinwohnungen, für Lärmschutz-

Bauten (in bestimmten Gebieten) und für Parkgeschoss-Bauten in Sempach Station 

Auf weitere Baumasse wie z.B. die Fassadenhöhe wurde der Einfachheit und Übersichtlichkeit halber 

verzichtet.  

Die Zonenbezeichnung orientiert sich jeweils an der maximal zulässigen Gesamthöhe in dieser Zone. Die 

Zusätze dicht, sehr dicht umschreiben die Höhe der maximalen Überbauungsziffer.  
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Für die Bauzonen gelten folgende Masse: 

Bauzonen Gesamt-
höhe 

ÜZ Grün-
fläche
nziffer 

Gebäu-
delänge 
Max. 
(m) 

Wohn-
anteil 

Min. 
(m) 

Max 
(m) 

Max. 
ÜZ-A 

Max. 
ÜZ-B 

Max 
ÜZ-C 

ÜZ 
Klein- 
und 
Anbaute
n* 

ÜZ 
Kleinw
hg.  

ÜZ 
Lärmschut
z-
Bauten** 

ÜZ 
Parkg
esch. 
***  

Max. 
Anteil 
an HNF 

Kernzone  K Die Nutzungsmasse werden im Einzelfall festgelegt.  

Zentrumszone 14 Z-14 10  14 0.30 0.33 0.36 0.06  0.10 0.15   80% 

Zentrumszone 17 Z-17 13  17 0.30 0.33 0.36 0.06  0.10 0.15   80% 

Zentrumszone 24 Z-24 20 24 0.30 0.33 0.36 0.06      70% 

Wohnzone 
9*****  

W-9 

 9 0.21 0.24 0.27 0.10 
0.03  0.10 0.40 25 100% 

Wohnzone 9 dicht  W-9-d  9 0.24 0.27 0.30 0.10 0.03   0.40 25 100% 

Wohnzone 9 dicht W-9-sd  9 0.33 0.36 0.39 0.10 0.03   0.40 25 100% 

Wohnzone 11 W-11  11 0.21 0.24 0.27 0.10 0.03   0.40 25 100% 

Wohnzone 11 
dicht 

W-11 
d  11 0.24 0.27 0.30 0.10 

0.03   0.40 25 100% 

Wohnzone 11 
sehr dicht 

W-11 
sd  11 0.33 0.36 0.39 0.10 

   0.40 25 100% 

Wohnzone 14 W-14 

10 14 
0.24*
*****  

0.27*
*****  

0.30 0.10 
  0.15 0.40 32 100% 

Wohnzone 14 
dicht 

W-14 
d 10 14 0.33 0.36 0.39 0.10 

  0.15 0.40 32 100% 

Wohnzone 17 W-17 13 17 0.24 0.27 0.30 0.10   0.15 0.40 32 100% 

Arbeits- und 
Wohnzone 9 

AW-9 

 9 0.27 0.30 0.33 0.10 
     100% 

Arbeits- und 
Wohnzone 11 

AW-11 

 11 0.24 0.27 0.30 0.10 
 0.10    100% 

Arbeits- und 
Wohnzone 14 

AW-14 

10 14 0.37 0.40 0.43 0.10 
 0.10    80% 

Arbeitszone III-1 A III-1 

 8 Überbauungsziffer wird im Einzelfall festgelegt.  
0.10*
***  

 0% 

Arbeitszone III-2  A III-2 

 13 Überbauungsziffer wird im Einzelfall festgelegt. 
0.10*
***  

 0% 

Arbeitszone III-3  A III-3 

8 16 Überbauungsziffer wird im Einzelfall festgelegt. 
0.10*
***  

 0% 

Arbeitszone III-4  A III-4 

8 19 Überbauungsziffer wird im Einzelfall festgelegt. 
0.10*
***  

 0% 

Arbeitszone IV1 A IV-1 

8 19 Überbauungsziffer wird im Einzelfall festgelegt. 
0.10*
***  

 0% 

Arbeitszone IV2 A IV-2 

8 30 Überbauungsziffer wird im Einzelfall festgelegt. 
0.10*
***  

 0% 

Übrige (SS, SH, 
ÖZ, GR, VZ) 

 

Je nach Zone 

* Bauten mit einer Gesamthöhe bis 4.5 m und einer Fläche von max. 50 m2, die nur Nebennutzflächen aufweisen 

** ÜZ für Lärmschutz-Bauten gilt nur in der ersten Baureihe entlang der Kantonsstrasse 

*** ÜZ für Parkgeschoss-Bauten gilt nur in Sempach Station  

**** Auf bereits überbauten Grundstücken ist bei einer Erweiterung der bestehenden Bauten und neuen Bauten die 

Grünflächenziffer anteilsmässig nachzuweisen. 

***** Gegenüber der restlichen W-9 gilt abweichend in Rippertschwand eine max. ÜZ-A von 0.24, bei der ÜZ-B gilt eine maximale 

Gesamthöhe von 11 m. 

***** Gegenüber der restlichen W-14 gilt unter der Bedingung, dass preisgünstiger Wohnungsbau realisiert wird, abweichend auf 

der Parzelle Nr. 1102 eine max. ÜZ-A von 0.27, bei der ÜZ-B mit Schrägdach (gem. Art. 38 Abs. 2 BZR) gilt eine max. ÜZ von 0.30.  

3.3.2 Erläuterungen 

Á Die maximalen ÜZ und Gesamthöhen werden für die einzelnen Zonentypen so festgelegt, dass die nicht 

zonenkonformen Bauten höchstens ca. 20 % des heutigen Gebäudebestands betragen. Würden die 
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Nutzungsmasse so festgelegt, dass alle Bauten wieder zonenkonform sind, wären unrealistische 

Innenentwicklungspotenziale und eine massgebende Beeinträchtigung der Siedlungs- und Lebensqualität 

die Folge. Für die nicht mehr zonenkonformen Bauten gilt die Bestandesgarantie gemäss § 178 PBG. 

Á Für auf bestimmte Weise von der kubischen Gebäudeform abweichende Gebäude wird eine erhöhte ÜZ 

festgelegt. Ohne die Differenzierung der Überbauungsziffer würde die kubische Gebäudeform mit 

Flachdach bevorzugt, was ortsbildtechnisch nicht erwünscht ist. Gleichzeitig soll auch die 

Gestaltungsfreiheit gewahrt bleiben. Deswegen werden in den Wohn- und Mischzonen jeweils drei 

verschiedene ÜZ festgelegt: 

ҍ Die ÜZ-A ist der Grundwert für beispielsweise eine Überbauung mit Flach- und Pultdächern. 

ҍ Die um 0.03 erhöhte ÜZ-B gilt  

- für Schrägdachbauten, bei welchen die maximale traufseitige Fassadenhöhe auf zwei 

gegenüberliegenden Seiten mind. 2.0 m unter den höchsten Punkten der Dachkonstruktion 

liegen, 

- für Bauten mit Pultdach, bei welchen die maximale traufseitige Fassadenhöhe mind. 2.0 m 

unter den höchsten Punkten der Dachkonstruktion liegt, 

- für Flachdachbauten mit einem zurückversetzten obersten Geschoss (mind. 3.0 m). Die 

rückversetzte Seite darf nicht überdacht werden. Die Grundfläche des Attikageschosses darf 

maximal 2/3 der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses betragen. 

ҍ Die gegenüber der ÜZ-A um 0.06 erhöhte ÜZ-C gilt für Bauten mit einer um ein Geschoss tieferen 

Gesamthöhe.  

Á Die verschiedenen ÜZ-Typen werden in der folgenden Skizze veranschaulicht und sind auch im BZR-

Anhang 6 abgebildet (Beispiel: Anwendung der ÜZ für Hauptbauten für Wohnzone W-14). 
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Á Für Klein- und Anbauten gem. § 112a Abs. 2c und d PBG, wird eine separate ÜZ von 0.06 oder 0.10 (je nach 

Zone) eingesetzt. Damit ist die ÜZ für das Hauptgebäude unabhängig von allfälligen Neben- und Anbauten 

wie Garagen. Als Klein- und Anbauten gemäss § 112a Abs. 2c und d PBG gelten Bauten mit einer 

maximalen Gesamthöhe von 4.5 m und einer maximalen Fläche von 50 m2 mit Nebennutzungen. Für diese 

Bauten gilt der minimale Grenzabstand von 3 m.  

Á Die zusätzliche Überbauungsziffer für Lärmschutz-Bauten gilt für Bauten mit einer maximalen Gesamthöhe 

von 4.5 m, welche dem Lärmschutz dienen und nur Gewerbe- oder Nebennutzflächen enthalten. Die 

Dachfläche ist als anrechenbare Grünfläche gemäss § 18 PBV auszugestalten und begehbar zu machen. Die 

anrechenbaren Grünflächen auf den Lärmschutz-Bauten können der Grünflächenziffer angerechnet 

werden. Die Lärmschutz-Bauten dürfen nicht zu einer Beeinträchtigung des Ortsbildes gemäss Art. 39 BZR 

führen. Die zusätzliche ÜZ für Lärmschutz-Bauten gilt nur in der ersten Bautiefe entlang der Kantonsstrasse 

in Zentrumszonen sowie Wohn- und Arbeitszonen. Die zusätzliche ÜZ für Lärmschutz-Bauten kann weder 

mit der ÜZ für Parkgeschoss-Bauten gem. Art. 38 Abs. 7 BZR noch mit der ÜZ für Kleinbauten und Anbauten 

gem. § 112a Abs. 2c und d PBG kumuliert werden.  

Die Überbauungsziffer wird ergänzt um entlang der lärmbelasteten Strassen mit vorgelagerten, niedrigen 

Geschossen einen Lärmschutz für dahinterliegende Wohnnutzungen zu schaffen. Folgende Bilder zeigen 

Beispiele von bereits jetzt vorhandenen Bauten in dieser Art:  

 

 

Á Im Ortsteil Sempach Station sind aufgrund des hohen Grundwasserspiegels Kellergeschosse und 

unterirdische Einstellhallen nicht überall realisierbar. Daher wird in den Zonen Z-14, Z-17, W-14, W-14-sd, 

W-17 im Ortsteil Sempach Station eine weitere ÜZ ergänzt: Die zusätzliche Überbauungsziffer für 

Parkgeschoss-Bauten gilt für Bauten mit einer maximalen Gesamthöhe von 4.5 m, welche nur 

Nebennutzflächen enthalten. Die zusätzliche ÜZ für Parkgeschoss-Bauten wird nur gewährt, wenn eine 

unterirdische Parkierung technisch nicht machbar ist. Die Dachfläche ist als anrechenbare Grünfläche 

gemäss § 18 PBV auszugestalten und begehbar zu machen. Die anrechenbare Grünflächen auf den 

Parkgeschoss-Bauten können der Grünflächenziffer angerechnet werden. Die Parkgeschoss-Bauten dürfen 

nicht zu einer Beeinträchtigung des Ortsbildes gemäss Art. 39 BZR führen. Die zusätzliche 
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Überbauungsziffer für Parkgeschoss-Bauten kann weder mit der ÜZ für Lärmschutz-Bauten gem. Art. 38 

Abs. 6 BZR noch mit der ÜZ für Kleinbauten und Anbauten gem. § 112a Abs. 2c und d PBG kumuliert 

werden. Folgende Bilder zeigen Beispiele von bereits jetzt vorhandenen Bauten in dieser Art: 

 

Á Kleinwohnung: Bei einem bestehenden Ein- oder Zweifamilienhaus in der W-9, W-9-d, W-9-sd, W-11 und 

W-11-d wird für den An- oder Einbau einer zusätzlichen Wohneinheit von min. 30 m2 und max. 70 m2 

Hauptnutzfläche gem. SIA 416 ein ÜZ-Bonus von 0.03 gewährt. Dies gilt auch für Ersatzneubauten. Die 

Kleinwohnung muss funktional einer Hauptwohnung zugeordnet werden können. Sofern die für die 

betreffende Zone geltende maximale ÜZ-A, -B oder -C gemäss Abs. 2 bereits überschritten ist, wird der ÜZ-

Bonus von 0.03 nicht gewährt. 

Á Für die dichteren Wohnzonen werden zusätzlich minimale Gesamthöhen festgelegt, um die 

Siedlungsentwicklung nach innen zusätzlich zu fördern. In den weniger dichten Wohnzonen wurde darauf 

verzichtet. Die minimalen Gesamthöhe werden jeweils mit 4 m Differenz zur maximalen Gesamthöhe 

festgelegt, so besteht in der Gestaltung noch einen gewissen Spielraum. Gemäss § 139 PBG kann mit einer 

solchen Mindestausnutzung nicht nur eine minimale Bauziffer, sondern auch eine Mindesthöhe und -breite 

vorgegeben werden. Nicht zum Tragen kommt diese Vorschrift beim Umbau bestehender Gebäude, käme 

eine solche Festlegung doch regelmässig einem unverhältnismässigen Eingriff in die Eigentumsgarantie 

gleich. 

Á Angelehnt an das bestehende BZR wurde in sämtlichen Wohnzonen und der Arbeitszone eine 

Grünflächenziffer festgelegt, um eine Durchgrünung der Siedlung zu gewährleisten und damit Qualitäten 

der ländlichen Siedlung zu fördern, vgl. Ausführungen dazu in Kap. 6.1. 

Á Auf weitere Nutzungsmasse wie z.B. die Fassadenhöhe wurde der Einfachheit und Übersichtlichkeit halber 

verzichtet. 

3.3.3 Umgang mit Gesamthöhen  

Im aktuell geltenden Zonenplan gibt es Zonen mit unterschiedlichen Geschossigkeiten   

Á 4-geschossige Wohnzone (W4) mit höchstens 4 Vollgeschossen 

Á 3-geschossige Wohnzone (W3) mit höchstens 3 Vollgeschossen, reduzierte 3-geschossige Wohnzone 

Á 2-geschossige Wohnzone (W2) / 2-geschossige Wohnzone dicht (W2-d) mit höchstens 2 

Vollgeschossen  

Grundsätzlich werden die aktuell geltenden Zonen im neuen Zonenplan gemäss folgenden Grundsätzen 

überführt. Bei einzelnen Gebieten oder Grundstücken wird von diesen Grundsätzen abgewichen, vgl. dazu 

folgendes Kapitel zu Umzonungen:  

Á Die 4-geschossige Wohnzone wird im neuen Zonenkonzept in die W-17 mit einer maximal zulässigen 

Gesamthöhe von 17 m überführt.  

Á Die 3-geschossige Wohnzone wird im neuen Zonenkonzept in die W-14 mit einer maximal zulässigen 

Gesamthöhe von 14 m überführt.  
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Á Die Gebiete in der aktuell geltenden 2-geschossigen Wohnzone werden je nach Dichte und Höhe des 

Gebäudebestands in verschiedene Zonen eingeteilt: Lockerere und dichtere Wohnzonen mit einer 

maximalen Gesamthöhe von 9 m oder 11 m. Mit der Festlegung der Nutzungsmasse nahe am 

Gebäudebestand möchte man die vorhandenen Eigenheiten der mehrheitlich überbauten Quartiere 

erhalten und keine übermässigen Verdichtungspotenziale schaffen, welche ungenutzt bleiben. Die 

Differenzierung der Gesamthöhe orientiert sich an der Lage des Quartiers in Siedlungsgebiet und dem 

Gebäudebestand.  

3.3.4 Vergleich 

Die aktuell geltenden und die neuen Misch- und Wohnzonen können betreffend bauliche Dichte 

folgendermassen in Beziehung gebracht werden: 
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Bauzone Bisher  Bauzone Neu 

 Kernzone B   Zentrumszone 24 

 Kernzone A 
  Zentrumszone 17 

  Zentrumszone 14 

 Ortsbildschutzzone   Kernzone 
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W
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n Bauzone Bisher  Bauzone Neu 

 
3-geschossige Arbeits- und 

Wohnzone (ArW-3) 

 
 Arbeits- und Wohnzone 14 

 
2-geschossige Arbeits- und 

Wohnzone (ArW-2) 

  Arbeits- und Wohnzone 11 

  Arbeits- und Wohnzone 9 

      

W
o
h
n
z
o
n
e
n 

Bauzone Bisher  Bauzone Neu 

 4-geschossige Wohnzone (W4)   Wohnzone 17  

 3-geschossige Wohnzone (W3) 
  Wohnzone 14 dicht 

  Wohnzone 14  

 
3-geschossig reduzierte 

Wohnzone (W3-r) 

  Wohnzone 11 sehr dicht 

  Wohnzone 11 dicht 

 
2-geschossige Wohnzone mit 

verdichteter Bauweise (W2-d) 

  Wohnzone 11 

  Wohnzone 9 sehr dicht 

 2-geschossige Wohnzone (W2) 
  Wohnzone 9 dicht 

  Wohnzone 9  

 

3.3.5 Umgang mit Ortsbildschutzzone und Kernzonen  

Die Ortsbildschutzzone im Ortsteil Neuenkirch wird in die Kernzone überführt. Der Zweck bleibt derselbe. 

Es handelt sich um die engeren Bereiche des historischen Ortskerns, in welchen die Erhaltung des 

historischen Ortsbildes sowie eine fachgerechte Eingliederung und Gestaltung von baulichen 

Veränderungen zentral ist. An der Zonenabgrenzung werden keine Anpassungen vorgenommen.  

Die beiden Kernzonen A und B werden in Zentrumszonen überführt. Wobei die Kernzone B in die 

Zentrumszone 24 übergeht, welche nur beim Seepark in Sempach Station vorhanden ist. Die Kernzone A 

wird je nach Gesamthöhe im Bestand oder strategischen Absichten zur leichten inneren Verdichtung in die 

Zentrumszone 17 (mit Gesamthöhe von 17 m) oder die Zentrumszone 14 (mit Gesamthöhe von 14 m) 
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überführt. An der Abgrenzung der neuen Zentrumszonen gegenüber den aktuell geltenden Kernzonen 

einzelne Anpassungen vorgenommen, diese sind in Kap. 3.4. dokumentiert.  

3.3.6 Umgang mit Speziellen Wohnzonen  

Die aktuell geltenden speziellen Wohnzonen werden in normale, reine Wohnzonen gemäss der realisierten 

Dichte, den vorhandenen Konzepten oder der beabsichtigten Baudichte umgezont.  

Einige der Gebiete wurden inzwischen realisiert, teilweise wird der Gestaltungsplan nun im Rahmen der 

Gesamtrevision der Ortsplanung aufgehoben, vgl. Kap. 4. Andere Gebiete werden zur Zeit bebaut oder sind 

noch unbebaut. In diesem Zusammenhang wird im BZR in Art. 66 noch ergänzt, dass die Konzepte als 

aufgehoben erklärt werden. 

Gebiet Zone Nr.  Neue Zone GP-Pflicht Erläuterung 

Krauerhus-Egg A1 W-11 sd beibehalten vgl. laufende Teilrevision der Ortsplanung mit 
öffentlicher Auflage im März/April 2025: Konzept 
und Gestaltungsplan-Entwurf liegen vor, vgl. 
Ausführungen in Kap. 2.6.1 

Sonneland B W-9 beibehalten teilweise erstellt, Spielplatz noch pendent 

Grünau C1 W-9 und W-9 
sehr dicht 

aufheben Das Gebiet wurde überbaut, je nach Dichte des 
Gebäudebestands wird das Gebiet in die 
Wohnzone 9 oder die Wohnzone 9 sehr dicht 
umgezont.  

Krauerhus-Nord D W-17 beibehalten Noch unüberbaut; aufgrund des Terrains wird die 
aktuell geltende Geschossigkeit 3+ auf die 
Gesamthöhe 17 m aufgezont. 

Oberdorf E1 W-11 beibehalten Ein Teil des GP wurde realisiert, dies führt zur 
Zuteilung in die Wohnzone 11. Ein Gebäude ist 
noch ausstehend, daher wird der GP und die GP-
Pflicht beibehalten.  

Gärtnerweg F1 W-14 aufheben Das Gebiet wurde überbaut, gemäss Dichte des 
Gebäudebestands wird das Gebiet in die 
Wohnzone 14 eingeteilt. Es besteht kein Potenzial 
zur Verdichtung dieses Gebiets. 

Werligen G W-11 und W-9 
dicht 

aufheben Das Gebiet wurde überbaut, je nach Dichte des 
Gebäudebestands wird das Gebiet in die 
Wohnzone 11 oder Wohnzone 9 dicht umgezont. 
Es besteht wenig Verdichtungspotenzial in der ÜZ.  

Nällen H1 W-9 dicht aufheben Das Gebiet wurde überbaut, gemäss Dichte des 
Gebäudebestands wird das Gebiet in die 
Wohnzone 9 eingeteilt. 

Sagiweg M W-11 dicht aufheben Das Gebiet wurde überbaut, gemäss Dichte des 
Gebäudebestands wird das Gebiet in die 
Wohnzone 11 dicht eingeteilt. 

3.3.7 Umgang mit Wohnanteilen 

Die bisherigen Wohnanteile in den Arbeits- und Wohnzonen sowie Zentrumszonen werden leicht erhöht, 

da der Bedarf für so viel Gewerbefläche mit mässig störenden Emissionen nicht vorhanden ist. Im aktuell 

geltenden BZR wurden die Wohnanteile folgendermassen definiert: z.B. Ausnützungsziffer höchstens 0.80, 

davon höchstens 0.55 für Wohnen. In der folgenden Zusammenstellung werden diese Bestimmungen in 

Prozent ausgewiesen und gerundet. Neu werden die Wohnanteile in % der Hauptnutzfläche definiert.  
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Bauzone Bisher Wohnanteil Bauzone Neu Wohnanteil 

Kernzone B 70 % Zentrumszone 24 70 % 

Kernzone A 70 % 
Zentrumszone 17 80 % 

Zentrumszone 14 80 % 

3-geschossige Arbeits- und 
Wohnzone (ArW-3) 

60 % Arbeits- und Wohnzone 14 80 % 

2-geschossige Arbeits- und 
Wohnzone (ArW-2) 

70 % -100 
% 

Arbeits- und Wohnzone 11 
100 % 

Arbeits- und Wohnzone 9 

Für gewisse Grundstücke werden gemäss den aktuell geltenden Gestaltungsplänen oder bisherigen 

anderen Regelungen davon abweichende Wohn- bzw. Gewerbeanteile festgelegt, vgl. BZR-Entwurf.  

3.4 Zonenplanänderungen  

In den nachfolgend aufgeführten Gebieten führt das neue Zonenkonzept zu einer Anpassung, die einer 

Umzonung gleichkommt. In den übrigen Gebieten hat das neue Zonenkonzept weniger Auswirkungen, da 

die Hauptnutzung und die Zonengrenzen nicht ändern. Dort ändern einzig die Bezeichnung und die 

Bestimmungen der Zonen.  

Grundsätzlich wurden die Nutzungsmasse basierend auf dem Gebäudebestand festgelegt. In der Mehrheit 

der Gebiete bestehen weiterhin die gleichen Nutzungsmöglichkeiten wie bisher. Umzonungen bzw. 

Nutzungsänderungen werden in allen Ortsteilen vorgenommen. Häufig handelt es sich um Umzonungen 

von speziellen in reguläre Wohnzonen oder von Arbeits- und Wohnzonen in reine Wohnzonen. Es gibt 

zudem zwei Gebiete in Sempach Station, welche gemäss den Aussagen im REK aufgezont werden.  

Betreffend Anpassungen des Zonenplans wird auf die Aufführung in den folgenden Kapiteln verwiesen:  

Á Weitere Anpassungen wie Verkehrszonen, Reservezonen, etc. (Kap. 3.5) 

Á Landschaftsschutzzone, Naturschutzzonen, Aussichtspunkte und Naturobjekte (Kap. 9.10)  

Á Erweiterte Ortsbildschutzzone (Kap. 5.1) 

Á Gestaltungsplan-Pflicht (Kap. 4.3) 

Á Spezielle Wohnzonen (Kap. 3.3.6) 

Á Ortsbildschutzzonen, Zentrumszonen (Kap. 3.3.5) 

Á Umgang mit Gesamthöhe (Kap. 3.3.3)  
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3.4.1 Ortsteil Hellbühl 

 

  

 Umzonung 

 Einzonung 

 Auszonung 

 Kompensatorische Ein- und Auszonung 
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1
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Umzonungen  

1 Rotbachweg-Süd 

Das Gebiet Rotbachweg Süd wird von der 3-geschossigen Arbeits- und Wohnzone (ArW-3) in die Arbeits- 

und Wohnzone 11 (AW-11) abgezont. Dies aufgrund der Höhen im Bestand. An dieser Lage soll nicht höher 

gebaut werden. 

2 Baumgarten 

Das Gebiet Baumgarten wird von einer 2-geschossigen Arbeits- und Wohnzone (ArW-2) in die reine 

Wohnzone 9 (W-9) umgezont. Dies da im Bestand wenig Gewerbenutzung vorhanden ist und dies an dieser 

Lage auch zukünftig nicht erwünscht ist. Die Wohnzone 9 ist aufgrund des Bestands und der angrenzenden 

Zone zweckmässig.  

3 Dorf Hellbühl-Süd 

Das Gebiet Dorf Hellbühl-Süd wird von der Kernzone A in die reine Wohnzone 9 (W-9) umgezont. Es 

handelt sich im Bestand und vom Charakter her um reine Wohnbauten. Aufgrund der tiefen Bauweise sind 

sie hinter den Bauten an der Strasse nicht ersichtlich. Auch zukünftig ist eine reine Wohnzone zweckmässig.  

4 Rösslimatt 

Im Gebiet Rösslimatt werden je nach Bestand der Bauten einige Grundstücke am Siedlungsrand von der 

dreigeschossigen Wohnzone (W3) in die Wohnzone W-14 dicht umgezont. Die übrigen Grundstücke 

werden je nach Gesamthöhe im Bestand in die Wohnzone dicht (W-9 d) oder Wohnzone 11 dicht (W-11 d) 

abgezont. Bei der ÜZ besteht teilweise das Potenzial zur Erweiterung der Bauten in der Fläche.  

5 Chällenweg Süd 

Die Grundstücke hinter dem Parkplatz der Kirchgemeinde liegen gemäss aktuell geltendem Zonenplan 

bisher in der Kernzone A. Aufgrund der aktuellen Nutzung und Bebauung werden diese in die reine 

Wohnzone 11 dicht (W-11 d) umgezont. 

6 Hunkelenstrasse-Ost 

Das Gebiet Hunkelenstrasse-Ost wird von der 3-geschossigen Arbeits- und Wohnzone (ArW-3) in eine 

Wohnzone 11 dicht (W-11 d) umgezont. Im Bestand handelt es sich um eine reine Wohnnutzung mit einer 

Gesamthöhe von mehrheitlich 10 m. Insbesondere in der Fläche besteht Verdichtungspotenzial.  

7 Rütiweg 

Das Gebiet befand sich im aktuell geltenden Zonenplan in der 3-geschossigen Wohnzone reduziert (W3-r). 

Neu wird das Gebiet aufgrund der im Gestaltungsplan, welcher aufgehoben wird, realisierten Gesamthöhe 

in die Wohnzone 11 sehr dicht (W-11 sd) eingeteilt. Die Nutzungsmasse bilden die Dichte des Bestands ab.  

8 GS Nr. 762 

Das Grundstück Nr. 762 wird von der reinen dreigeschossigen Wohnzone in die Wohn- und Arbeitszone 14 

(WA-14) umgezont. Dies aufgrund einer Eingabe in der Mitwirkung: in Hellbühl sollen Möglichkeiten für 

Gewerbe geschaffen werden. Mit der Umzonung wird ein Streifen in der Arbeits- und Wohnzone als 

Übergang zwischen der reinen Arbeitszone nördlich und der reinen Wohnzone südlich geschaffen.  

Einzonungen  

1 Rotbach Garage 
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Seit 1972 steht der Unterstand der Unterstand der Rotbach Garage in der Landwirtschaftszone und ist 

somit zonenfremd. Um diesen Umstand zu korrigieren, wird die Fläche inkl. ordentlichem Grenzabstand 

eingezont. Es handelt sich dabei um eine Fläche von rund 380 m2. Die Fläche ist für den Betrieb der 

Rotbach-Garage AG wichtig, da auf dem Grundstück noch ein Durchfahrtsrecht vorhanden ist.  

 

Auszonungen  

1 Waldegg Parzelle 780 

Der Grundeigentümer hat ein Gesuch gestellt, den hinteren Teil des Grundstücks Nr. 780 auszuzonen, da 

kein Bedarf für eine bauliche Nutzung des Grundstücks besteht. Es handelt sich dabei um eine Fläche von 

rund 890 m2.  
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3.4.2 Ortsteil Neuenkirch 

Bestehender Zonenplan  
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Zonenplan-Entwurf 
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Umzonungen  

1 Grundstück Nr. 2206 

Das Grundstück Nr. 2206 wird von der 3-geschossigen Wohnzone (W3) in die Wohnzone 17 (W-17) 

aufgezont. Das Gebäude auf dem Grundstück weist im Bestand eine Gesamthöhe von 17 m auf, dies soll 

weiterhin möglich sein. Jedoch liegt das Grundstück am Siedlungsrand. Eine gute Gestaltung ist daher 

wichtig. Im BZR wird vorgeschrieben, dass auf dem Grundstück nur Schrägdächer mit einem First, welcher 

parallel zum Hang verläuft, zulässig sind.  

2 Hubelmatt 

Das Wohnquartier Hubelmatt wird von der 3-geschossigen Wohnzone (W3) in die Wohnzone 11 sehr dicht 

(W-11 sd) abgezont. Aufgrund des Gestaltungsplans wurde in diesem Quartier die zulässige Gesamthöhe 

der 3-geschossigen Wohnzone nicht ausgenutzt. Im Gegenzug wurde mit Reihen- und 

Doppelfamilienhäusern sehr dicht in der Fläche gebaut. Der Gestaltungsplan wird zur Aufhebung 

vorgeschlagen. Die Bebauungsstruktur soll jedoch zukünftig beibehalten werden.  

3 Teil von Grundstück Nr. 1456 

Der südliche Teil des Grundstücks Nr. 1456 wird von der 4-geschossigen Wohnzone (W4) in die Wohnzone 

11 sehr dicht (W-11 sd) abgezont. Der Teil des Grundstücks liegt auf der anderen Bachseite und wird daher 

zu er dort angrenzenden Zone zugeteilt. 

4 Krauerhusstrasse 

Das Quartier Krauerhusstrasse wird von der 3-geschossigen Wohnzone (W3) in die Wohnzone 17 (W-17) 

aufgezont. Im Bestand weisen die Bauten eine Gesamthöhe von 15 m auf. Zudem grenzt das Gebiet an die 

Wohnzone 17.  

5 Sonneland Ost 

Das Gebiet wird von der 2-geschossigen verdichteten Wohnzone (W2d) in die Wohnzone 14 (W-14) 

aufgezont. Die bestehenden Bauten weisen eine Gesamthöhe von 13 m auf und führen damit zur Einteilung 

in die Wohnzone mit einer maximalen Gesamthöhe von 14 m.  

6 Grundstück Nr. 1340 

Das Grundstück Nr. 1340 wird aufgrund des Bestands von der Arbeitszone III in die Arbeits- und Wohnzone 

14 (AW-14) umgezont.  

7 Grundstück Nr. 1697 

Das Grundstück Nr. 1697 wird aufgrund des Bestands von der 3-geschossigen Arbeits- und Wohnzone 

(ArW-3) in die reine Wohnzone 14 (W-14) umgezont.      

8 Oberdorf 

Das Gebiet Oberdorf wird von der Kernzone (Ke-A) in die Wohnzone 14 (W-14) umgezont. Dies aufgrund 

der Lage in den hinteren Baureihen. 

9 Gärtnerweg / Käserei  

Das Gebiet wird von der Zone für öffentliche Zwecke und der 2-geschossigen Wohnzone (W2) in die 

Zentrumszone 14 (Z-14) umgezont. Zusätzlich wird eine Gestaltungsplan-Pflicht festgelegt. Im Anhang zum 

BZR wird zur GP-Pflicht festgelegt, dass für den Gestaltungsplan ein städtebauliches Konzept via ein 

qualitätssicherndes Verfahren zu erarbeiten ist.  
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10 Grundstück Nr. 1012 

Das Grundstück Nr. 1012 wird von der 2-geschossigen Arbeits- und Wohnzone (ArW-2) in die reine 

Wohnzone 11 dicht (W-11 d) umgezont. Dies aufgrund des Bestands und des nicht vorhandenen Bedarfs an 

Gewerbeflächen.  

11 Kenelmattstrasse 

Die Grundstücke lagen bis anhin in drei unterschiedlichen Zonen: 3-geschossige Arbeits- und Wohnzone 

(ArW-3), 4-geschossige Wohnzone (W4), 3-geschossige reduzierte Wohnzone (W3-r). Neu wird das gesamte 

Gebiet in dieselbe reine Wohnzone 11 sehr dicht (W-11 sd) umgezont. Betreffend Höhe, welche am 

Ortseingang als sensibel beurteilt wird, findet somit eine Abzonung statt. Jedoch besteht aufgrund der 

hohen ÜZ Potenzial in der Fläche. 

12 Grünzone Krauerhus Nord 

Die Grünzone Krauerhus Nord wird flächengleich angepasst. Die bisher rechtsgültige Abgrenzung der 

Grünzone beruht auf dem Konzept aus der letzten Gesamtrevision. Dieses Konzept und die spezielle 

Wohnzone werden jedoch im Rahmen der Gesamtrevision aufgehoben, vgl. Kap. 3.3.6. Mit der neuen Zone 

und der Gestaltungsplan-Pflicht ist eine andere Bebauung möglich. Ein erster Entwurf der möglichen 

Bauherrschaft bedingt die Anpassung der Grünzone. 

13 Surseestrasse / Lippenrüti 

Der hinterliegende Bereich wird von der bisherigen 3-geschossigen Arbeits- und Wohnzone in eine reine Wohnzone 14 

sehr dicht (W-14 sd) umgezont, da gemäss Grundeigentümer kein Bedarf für Gewerbe besteht. Weiter wird eine 

Gestaltungsplan-Pflicht festgelegt.  

14 Krauerhusegg 

Das Gebiet Krauerhusegg wird von der Speziellen Wohnzone in die Wohnzone 11 sehr dicht (W-11 sd) 

überführt. Die GP-Pflicht wird beibehalten. Die Grünzonen, welche in der vorhergehenden Teilrevision 

festgelegt wurden, werden der Grünzone Freiraum zugeteilt. Zusätzlich wird die Verkehrszone 

ausgeschieden. Grundlage für die Änderungen ist die vorhergehende Teilrevision, vgl. Ausführungen in Kap. 

2.6.1.  
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15 Grundstück Nr. 970 

Das Grundstück Nr. 970 wird von der 3-geschossigen Arbeits- und Wohnzone (ArW-3) in die reine 

Wohnzone 11 dicht (W-11 d) umgezont. Auf diesem Grundstück ist aktuell keine Gewerbenutzung 

vorhanden und ist auch aus strategischer Sicht in Zukunft auch nicht vorgesehen. Aufgrund der 

umliegenden Zonen mit niedrigen Gesamthöhen wird die Gesamthöhe auf maximale 11 m reduziert. Das 

bestehende Gebäude hat Bestandesgarantie.  

Kompensatorische Ein- und Auszonung  

1 Grundstück Nr. 594 

Auf dem Grundstück Nr. 594 wird eine kompensatorische Ein- und 

Auszonung im Umfang von ca. 55 m2vorgenommen. Das heisst die 

Fläche, die Bauzonenfläche verändert sind dadurch insgesamt nicht.  

Einzonungen  

1 Zone für öffentliche Zwecke: Feuerwehrmagazin  

Bedarf und Zeithorizont 

Das Feuerwehrmagazin von Neuenkirch liegt heute in der Wohnzone. Die Situation ist bezüglich 

Verkehrssicherheit, Parkierungsmöglichkeiten vor allem im Einsatzfall und den damit verbundenen 

Lärmemissionen ungenügend. Insbesondere bei Einsätzen in der Nacht stört der Lärm der Einsatzfahrzeuge 

und der Retablierungsarbeiten. Die aktuellen Anforderungen an die Einsatzhygiene (Schwarz/Weiss ς 

Trennung) können baulich nicht eingehalten werden. Getrennte Sanitäre Anlagen und Duschen fehlen 

ebenso wie ein Theorieraum. Mit einem Neubau an einem anderen Standort können die raumplanerischen 

Probleme gelöst und gleichzeitig die aktuellen Anforderungen erfüllt werden. Entscheidend für den 

Standort ist die Einhaltung der vorgegebenen Einsatzzeiten. Zu diesem Zweck wurde durch die 

15 
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Feuerwehrkommission in Absprache mit dem zuständigen Feuerwehrinspektor eine Bedarfsabklärung 

betreffend Grösse eines neuen Feuerwehrmagazins und eine umfassende Standortevaluation erstellt, vgl. 

Ausführungen und Begründungen in der Beilage «Bedarfsabklärung Feuerwehrmagazin» vom 11. Dezember 

2021.  

Der Parkplatz Lippenrüti erfüllt die definierten Kriterien am besten. Eine Machbarkeitsstudie für den 

Standort Lippenrüti (Feuerwehrmagazin und Werkhof) als Grundlage für die Einzonung wurde im Winter 

2022 erstellt und im März 2025 für den Nachtrag zur kantonalen Vorprüfung aktualisiert, vgl. Kap. 2.6.2 und 

entsprechende Beilagen.  

Grösse und haushälterischer Umgang mit dem Boden  

Die Grösse der Einzonungsfläche beträgt ca. оΩулл m2. Der Grossteil der Fläche wird bereits als befestigter 

Parkplatz genutzt (bis auf den Grenzabstandsbereich) und wird daher bereits heute nicht mehr 

landwirtschaftlich bewirtschaftet. Beabsichtigt ist die Erstellung eines Feuerwehrmagazins nach den 

aktuellen geltenden Vorgaben und Bedürfnissen. Weiter werden Synergien verschiedener Nutzungen 

kombiniert: z.B. soll der Parkplatz südlich des Lippenrütiwegs als Abstellplätze für die Einsatzkräfte und den 

Probebetrieb sowie als Zugang für den öffentlichen Verkehr genutzt werden.  

Verfügbarkeit, Mehrwertabgabe und Kompensation Fruchtfolgeflächen  

Das Grundstück Nr. 384 ist im Eigentum der Einwohnergemeinde Neuenkirch. Aus diesem Grund ist die 

Einzonung von der Mehrwertabgabe befreit. Der Grenzabstandsbereich weist gemäss Gutachten 

Fruchtfolgeflächenqualität auf, dies umfasst ca. 400 m2, welche zu kompensieren sind.  

2 Zone für öffentliche Zwecke: Lippenrütipark  

Bedarf und Zeithorizont 

Die Baugenossenschaft Lippenrütipark beantragt eine Einzonung für den Neubau eines Gebäudes 

«Pflegerisch betreutes Wohnen» mit ca. 25-26 Wohnungen. Beim Neubau handelt es sich um eine 

Weiterführung der bestehenden Bebauung im Lippenrütipark. Mit der Erweiterung des Wohnungsangebots 

soll für die Bevölkerung der Gemeinde Neuenkirch ein grosser Mehrnutzen und gleichzeitig ein Beitrag zur 

Entlastung der Sozialkosten geschaffen werden. Der Neubau soll in einer alters- und behindertengerechten 

Bauweise mit altersgerechten Wohnungsgrössen und Erschliessung erstellt werden. Die Wohnungen 

werden nicht verkauft und an Senioren mit Bedarf an «pflegerisch betreutem Wohnen» vermietet. Es 

besteht ein sachlicher Zusammenhang zum bestehenden Alters- und Pflegezentrum. Der Bau soll in den 

Jahren 2025/2026 erstellt und 2026/2027 bezogen werden. Die Baugenossenschaft macht in ihrem Gesuch 

zur Einzonung diverse weitergehende Ausführungen, z.B. zum Bedarf, vgl. «Gesuch Einzonung 

Lippenrütipark».  

Grösse und haushälterischer Umgang mit dem Boden  

5ƛŜ DǊǀǎǎŜ ŘŜǊ 9ƛƴȊƻƴǳƴƎǎŦƭŅŎƘŜ ōŜǘǊŅƎǘ ŎŀΦ нΩтрл Ƴ2. Die Einzonungsfläche liegt zwischen der 

bestehenden Zone für öffentliche Zwecke und der Erschliessungsstrasse der Überbauung. Im südlichen Teil 

ist eine neue Zufahrt zum Lippenrütipark mit einem Gehweg geplant, vgl. Situationsplan «Gesuch 

Einzonung Lippenrütipark» in der Beilage.  

Verfügbarkeit, Mehrwertabgabe und Kompensation Fruchtfolgeflächen  

Das Grundstück Nr. 384 ist im Eigentum der Einwohnergemeinde Neuenkirch, welche sich grundsätzlich 

positiv zur Einzonung stellt. Da die Fläche im Baurecht abgegeben wird, ist noch zu ermitteln, wie hoch die 

Mehrwertabgabe ist. 1'854 m2 der Einzonungsfläche weist gemäss Gutachten keine 

Fruchtfolgeflächenqualität auf, 896 m2 sind zu kompensieren.  
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3 Arbeitszone Grundstück Nr. 2071 

Bedarf und Zeithorizont 

Die Auto Eden AG Neuenkirch und die Zireg Ziswiler GmbH stellen Einzonungsgesuche für das Land 

angrenzend an ihre Betriebe. Beide Betriebe haben Bedarf zur Erweiterung, vgl. «Antrag zur Einzonung 

Auto Eden AG Neuenkirch» und «Antrag zur Einzonung Zireg Ziswiler GmbH» in den Beilagen.  

Die Absicht besteht, nach der Genehmigung der Einzonung die Neubauten in einem Zeithorizont von 3-5 

Jahren zu realisieren.   

Grösse und haushälterischer Umgang mit dem Boden  

Die Grösse der Einzonungsfläche zu Gunsten der Auto Eden AG Neuenkirch beträgt ca. 500 m2 und zu 

Gunsten der Zireg Ziswiler GmbH ca. 470 m2. Die Einzonungsfläche grenzt unmittelbar an die bestehenden 

Betriebe an und berücksichtigt eine Fläche zur Siedlungsrandgestaltung. Im Sinne des haushälterischen 

Umgangs mit dem Boden werden die Nutzungen, wo möglich, übereinander angeordnet. 

Verfügbarkeit, Mehrwertabgabe und Kompensation Fruchtfolgeflächen  

Die Grundeigentümer stimmen einer Einzonung zu. Die zu entrichtende Mehrwertabgabe ist noch zu 

ermitteln. Ca. 460 m2 der Einzonungsfläche zu Gunsten der Auto Eden AG Neuenkirch weist gemäss 

Neukartierung des Kantons Fruchtfolgeflächenqualität auf und ist zu kompensieren. Ca. 170 m2 der 

Einzonungsfläche zu Gunsten der Zireg Ziswiler GmbH weist Fruchtfolgeflächenqualität auf und ist zu 

kompensieren. Die weitere Einzonungsfläche weist keine Fruchtfolgeflächenqualität auf und ist daher nicht 

zu kompensieren.      

 

 

4 Sonderbauzone Bildungszentrum Gärtner 

Betreffend Ziele und Hintergründe wird auf den Erläuterungsbericht zum Gestaltungsplan-Entwurf 

«Bildungszentrum Gärtner» verwiesen. Es ist eine Einzonung in eine neue Sonderbauzone vorgesehen, vgl. 

Ausführungen in Kap. 3.4.4. 

Bedarf, Zeithorizont 

JardinSuisse Zentralschweiz Bildungszentrum Gärtner AG (JSZE) hat bei der Gemeinde den Antrag gestellt, 

die Grundstücke Nr. 464 und 2124 in eine Sonderbauzone «Ausbildung Gartenbau- und Produktion» 

einzuzonen. Die Grundstücke werden seit ca. 10 Jahren zur Berufsausbildung im Auftrag der 

Zentralschweizer Kantone Luzern, Zug, Ob- und Nidwalden, Uri und Teile des Kantons Schwyz genutzt. Die 

ausgebildeten Berufsleute der grünen Branche leisten einen zentralen Beitrag zur Gestaltung und Pflege 

der Grünräume im öffentlichen und privaten Raum. Sie sind Fachpersonen im Bereich Förderung der 

Biodiversität im Siedlungsraum. Aufgrund der Anzahl Auszubildenden besteht Bedarf, weitere 

Schulungsräume zu schaffen. 2020 wurde zu diesem Zweck ein Baugesuch eingereicht, um im bestehenden 

Gebäude einen Zwischenboden und vier neue Fenster zu realisieren. Die Abteilung Baubewilligungen der 

Dienststelle rawi hat dazu eine negative Rückmeldung gegeben, da die baulichen Möglichkeiten nach Art. 

24 RPG bereits ausgeschöpft seien. Um die Ausbildung dieser wichtigen Berufe langfristig sicherstellen zu 

können, ist die Einzonung in eine Sonderbauzone notwendig. Für die Ausscheidung einer Sonderbauzone ist 

ein Gestaltungsplan erforderlich. Dieser wurde im Entwurf erarbeitet und liegt in den Beilagen bei. 
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Grösse und haushälterischer Umgang mit dem Boden  

5ƛŜ DǊǀǎǎŜ ŘŜǊ 9ƛƴȊƻƴǳƴƎǎŦƭŅŎƘŜ ōŜǘǊŅƎǘ ŎŀΦ мпΩллл Ƴ2. Die Einzonungsfläche umfasst die Fläche, welche 

bereits heute von JardinSuisse genutzt wird. Ein Grossteil der Flächen wird unbebaut bleiben und es ist 

vorgesehen, dass gewisse Flächen weiterhin der Bevölkerung offen stehen.  

Verfügbarkeit, Mehrwertabgabe und Kompensation Fruchtfolgeflächen  

Die Fläche steht zur Verfügung. Die Höhe der Mehrwertabgabe wurde ermittelt. Die Fläche weist heute 

keine Fruchtfolgeflächenqualität auf und ist daher nicht zu kompensieren.    

5 Sonderbauzone Lohnmoos 

Betreffend Ziele und Hintergründe wird auf den 

Erläuterungsbericht zum Gestaltungsplan-Entwurf 

«Gestaltungsplan Lohnmoos» verwiesen. Es ist eine 

Einzonung in eine neue Sonderbauzone vorgesehen, vgl. 

Ausführungen in Kap. 3.4.4. 

Bedarf und Zeithorizont 

Der Reit- und Pensionsstall im Lohnmoos befindet sich 

aktuell in der Landwirtschaftszone. Mit den aktuell 

möglichen Nutzungen ist der Betrieb nicht 

kostendeckend zu betreiben. Um die Existenz auf längere 

Sicht zu sichern, ist eine Erweiterung notwendig. 

Insbesondere ein Reitplatz im Bereich der bestehenden 

Galoppbahn und Wiesenplätze sowie weitere bauliche Veränderungen sind vorgesehen.  

Grösse und haushälterischer Umgang mit dem Boden  

5ƛŜ DǊǀǎǎŜ ŘŜǊ 9ƛƴȊƻƴǳƴƎǎŦƭŅŎƘŜ ōŜǘǊŅƎǘ ŎŀΦ мнΩллл Ƴ2. Sie umfasst die Fläche, welche bereits heute von 

dem Reit- und Pensionsstall genutzt wird. Der betroffene Eigentümer ist mit der Einzonung einverstanden. 

Die Grösse der Einzonungsfläche beschränkt sich auf die notwendigen Nutzungen.  

Verfügbarkeit, Mehrwertabgabe und Kompensation Fruchtfolgeflächen  

Die Fläche steht zur Verfügung. Die Höhe der Mehrwertabgabe wurde ermittelt. Die Fläche weist heute 

keine Fruchtfolgeflächenqualität auf und ist daher nicht zu kompensieren.    
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